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Anerkennungen von Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen  
 
 
 
Gemäß der gefahrgutrechtlichen Zuständigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die 
zuständige Behörde für die Anerkennung von Prüfstellen für die Durchführung von 
Bauartprüfungen, die Anerkennung von Überwachungsstellen für die Durchführung von 
Überwachungsmaßnahmen bei der Herstellung von Gefahrgutverpackungen, einschließlich 
Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen, und die Anerkennung von Inspektionsstellen 
für die Durchführung von Inspektionen an Großpackmitteln (IBC); sie ist auch für die 
Änderungen und Widerrufe von Anerkennungen zuständig. 
 
Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei der Bauartprüfung und -zulassung von Verpackungen, 
Großpackmitteln (IBC) und Großverpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter, der 
Qualitätssicherung und -überwachung der Fertigung nach diesen Zulassungen sowie der 
wiederkehrenden Inspektion und Prüfung von IBC erkennt die BAM Leistungen von Stellen 
an, deren Qualifikation von der BAM für den jeweiligen Tätigkeitsbereich anerkannt worden 
ist.  
 
Erteilte Anerkennungen werden von der BAM auf ihrer Internetseite veröffentlicht und sind 
unter folgenden Seiten zu finden: 
 

Prüfstellen für die Durchführung der Baumusterprüfung von Verpackungen, 
Großpackmitteln (IBC) und Großverpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter:  
 

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/Pruefstellen.htm  

 
Inspektionsstellen (Überwachungsstellen) für die Prüfung der Funktionsfähigkeit und 
Wirksamkeit der Qualitätssicherungsprogramme für die Fertigung von Verpackungen, 
Großpackmitteln (IBC) und Großverpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter:  
 

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/ueberwachungsstellen.htm  

 
Inspektionsstellen für die Durchführung der erstmaligen und wiederkehrenden 
Prüfungen/Inspektionen von Großpackmitteln (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter: 
 

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/Inspektionsstellen_.htm  
 

Die Listen werden im vierteljährlichen Turnus aktualisiert. Die Anerkennungen sind auf drei 
Jahre befristet. Eine der Bedingungen für eine Anerkennung ist die Teilnahme an dem von 
der BAM organisierten Erfahrungsaustausch; Informationen hierzu sind im Internet 
veröffentlicht: 
 

http://www.tes.bam.de/netzwerke/ak_pruefstellen/index.htm  

http://www.tes.bam.de/netzwerke/inque/index.htm  

http://www.tes.bam.de/netzwerke/ak_inspektionsstellen/index.htm  

http://www.tes.bam.de/netzwerke/erfa_verpackungen/index.htm  
 
Angaben über zu erfüllende Voraussetzungen und das Verfahren der Anerkennung von  
Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen sind in den BAM-Gefahrgutregeln:  
BAM-GGR 005, BAM-GGR 001 und BAM-GGR 002 enthalten, die unter folgender 
Internetseite: 
 

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/gefahrgutregeln_a.htm 
 
einzusehen sind.  
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Widerruf der Bauartzulassung des porösen Materials T-200 
 

 
 



 



Dieser Bescheid besteht aus Seite 1 bis 2. 

Prüfberichte dürfen nur in vollem Wortlaut und ohne Zusätze veröffentlicht werden. Für veränderte Wiedergabe und 
Auszüge ist vorher die widerrufliche schriftliche Einwilligung der BAM einzuholen. Der Inhalt des Prüfberichtes bezieht 
sich ausschließlich auf die untersuchten Gegenstände. 

 

Widerruf der Bauartzulassung 
des porösen Materials T-200 

 
 
Aktenzeichen 2-132/2011 
 
 
Ausfertigung 1. Ausfertigung von 3 Ausfertigungen 
 
 
Auftraggeber Air Liquide Deutschland GmbH 

Hans-Günther-Sohl-Str. 5 
40235 Düsseldorf 

 
 
Zulassungsinhaber Firma Messer Griesheim GmbH 

Homberger Strasse 12 
4000 Düsseldorf 1 

 
Datum der  
Bauartzulassung 

Neufassung der Zulassung gemäß DruckBehV vom 
28. November 1984 Zeichen: II3/3534/23/84 mit 
Änderung gemäß DruckBehV vom 28. Juli 1986  
Zeichen: II3/3534/38/86 

 
Zeichen 
Bauartzulassung 

02 YU M 5 
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung 

 
 
Rechtsgrundlage Verwaltungsverfahrensgesetz 

§ 49, Abs. 2, Nr. 2 
 
in Verbindung mit 
 
Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern 
(GGVSEB - Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 
Binnenschifffahrt) 
in der Fassung vom 17. Juni 2009. 
§ 8 Zuständigkeiten der Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung 
5. die Zulassung des Typs des porösen Materials 

nach Absatz 6.2.1.1.9 ADR/RID 
 
Anlage A des Europäischen Übereinkommens über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR) 
in der Fassung vom 1. Januar 2011 
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Widerrufsbescheid Seite 2 von 2 Seiten BAM-Az.: 2-132/2011 
 
 
 
1 Widerruf der Bauartzulassung 
 
Hiermit wird die am 28. November 1984 in der Neufassung der Zulassung gemäß 
DruckBehV mit  den Zeichen: II3/3534/23/84 und der Änderung gemäß DruckBehV vom 
28. Juli 1986 mit den Zeichen: II3/3534/38/86 des Bayerischen Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung erteilte Bauartzulassung des porösen Materials T-200 für Acetylen-
flaschen widerrufen. 
 
Acetylenflaschen mit dem porösen Material T-200 dürfen ab dem 1. März 2011 nicht mehr 
mit Acetylen befüllt werden. 
 
 
 
2 Gründe 
 
In den Übergangsregeln der TRG 311 wurde die Auflage erteilt, im Verkehr befindliche 
Acetylenflaschen nachprüfen zu lassen. Die Nachprüfungen des porösen Materials T-200 
wurden durch die Firma Air Liquide Deutschland GmbH veranlasst. Eine Nachprüfung wurde 
nicht mehr veranlasst und damit die Auflage nicht mehr eingehalten. Die Zulassung war 
daher zu widerrufen. 
 
 
 
3 Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich 
Widerspruch bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, 
12205 Berlin erhoben werden. 
 
 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
12200 Berlin, 28. Januar 2011 

 
 
Fachgruppe 2.1 
"Gase, Gasanlagen" 

 

 
im Auftrag  
 
 
 
Dipl.-Ing. Christina Hensel  
 
 
Verteiler: 1.  Ausfertigung: Air Liquide Deutschland GmbH 

2.  Ausfertigung: BAM - Fachgruppe 2.1 "Gase, Gasanlagen" 
3.  Ausfertigung: BAM - Amts- und Mitteilungsblatt 
4.  Ausfertigung: Bayerisches Staatsministerium 

 für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 
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aus geotextiler Schutzlage und feinkiesiger mineralischer Schutzlage 
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Richtlinie für die Zulassung  
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Zulassungen für die Bauart von Verpackungen  
(einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen)  

zur Beförderung gefährlicher Güter 
 
 
 
 
Gemäß der gefahrgutrechtlichen Zuständigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die 
zuständige Behörde für die Erteilungen der Bauartzulassung von Gefahrgutverpackungen, 
einschließlich von Verpackungen für ansteckungsgefährliche Stoffe, Großpackmitteln (IBC) 
und Großverpackungen.  
 
Die gültigen von der BAM und vom früheren Bundesbahn-Zentralamt, Minden (BZA) 
erstellten oder neu gefassten Zulassungen werden auf der Internetseite der BAM in 
tabellarischer Form veröffentlicht, soweit die Fertigung nach diesen Zulassungen 
ordnungsgemäß überwacht wird. Sie sind unter den folgenden Seiten zu finden: 

 http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/zulassungen.htm  
 

Sie sind gegliedert nach Verpackungs-, IBC- und Großverpackungsarten. Die Auflistung folgt 
dem Verpackungscode und innerhalb einer Gruppe der laufenden Nummer des 
Zulassungsscheins. 

Für die ab dem 1. April 2000 erstellten oder neu gefassten Zulassungen kann der Volltext 
der Zulassungen (als PDF-Dokument) durch Anklicken der in diesen Fällen blau 
dargestellten Nummern der Zulassungsscheine eingesehen und ausgedruckt werden. 
 
Auch die blau dargestellten Hersteller-Kurzzeichen können angeklickt werden und öffnen 
nähere Angaben zu den Herstellern im PDF-Format. 
 
Die Tabelle wird im vierteljährlichen Turnus aktualisiert. Die Darstellung älterer Zulassungen 
mit dem vollen Informationsgehalt, einschließlich der Volltextdarstellung, kann in Verbindung 
mit einer kostenpflichtigen Neufassung der Zulassung beantragt werden.  
 
Um einen Überblick über die im vergangenen Vierteljahr neu erteilten Zulassungen zu 
erleichtern, werden diese in einer gesonderten Darstellung angeboten. Dies gilt auch für die 
in diesem Zeitraum widerrufenen Zulassungen. 
 
Zusätzlich stellt die BAM einen Auszug aus ihrer Verpackungsdatenbank zur interaktiven 
Suche von Zulassungen bereit. Es können Zulassungen anhand bestimmter Kriterien 
gefunden, zu Listen zusammengestellt und ausgedruckt werden. 
 
Diese „Recherche Gefahrgutverpackungen“ finden Sie unter den folgenden Seiten: 

 http://www.tes.bam.de/verpackungen  
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Richtlinie für die Zulassung von
Geotextilien zum Filtern und Trennen

für Deponieabdichtungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

herausgegeben von der  

Arbeitsgruppe „Kunststoffe in der Geo- und Umwelttechnik“ 

der Fachgruppe 4.3 

 

2. Auflage, Oktober 2010 
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Diese Zulassungsrichtlinie und die Liste zugelassener Geotextilien zum Filtern und Trennen sowie weitere 

auf der Grundlage der Deponieverordnung erstellte Zulassungsrichtlinien für Geokunststoffe und Dichtungs-

kontrollsysteme sowie Listen derartiger zugelassener Produkte können als pdf-Datei unter der Internet-

adresse: www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/abfallrecht/index.htm herunter geladen werden. 
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Vorwort

Am 16. Juli 2009 trat die neue Deponieverordnung (DepV) in Kraft. Im Anhang 1 Nummer 2.1 wird festgestellt: 
„Für das Abdichtungssystem dürfen nur dem Stand der Technik nach Nummer 2.1.1 entsprechende … von der 
Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung nach Nummer 2.4 zugelassene oder eignungsfestgestellte 
Geokunststoffe (Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-Dränelemente, Bewehrungsgitter aus 
Kunststoff etc.), Polymere und serienmäßig hergestellte Dichtungskontrollsysteme … eingesetzt werden.“ 
Einer solchen Zulassung bedarf es nur dann nicht, wenn für die Geokunststoffe, Polymere oder Dichtungs-
kontrollsysteme in Abdichtungssystemen harmonisierte technische Spezifikationen nach der europäischen 
Bauproduktenrichtlinie vorliegen, deren Leistungsmerkmale den Stand der Technik, insbesondere die erforder-
liche Dauerhaftigkeit, vollständig berücksichtigen. Ob dieser Sachverhalt vorliegt, kann in fachlicher Hinsicht 
nur die BAM als Zulassungsstelle – gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Deutschen Institut für Bautechnik 
(DIBt) – entscheiden, da sie den Stand der Technik nach der Nummer 2.1.1 der DepV für Geokunststoffe, 
Polymere und Dichtungskontrollsysteme beschreibt. Derzeit gibt es keine harmonisierten technischen 
Spezifikationen, wo die Leistungsmerkmale und die für die Leistungsmerkmale festgelegten Klassen oder 
Niveaus umfassend die Anforderungen der DepV nach dem Stand der Technik berücksichtigen. Insbesondere 
erfüllt das Niveau des Leistungsmerkmals der Beständigkeit nicht die Anforderung der Deponieverordnung an 
die Dauer der Funktionserfüllung. 

In der Nummer 2.4 des Anhangs 1 der DepV wird die Verfahrensweise bei der Zulassung geregelt. Zu den 
Aufgaben der BAM gehört nach Nummer 2.4.1 die Definition von Prüfkriterien, die Aufnahme von 
Nebenbestimmungen in die Zulassung und insbesondere auch die Festlegung von Anforderungen an den 
fachgerechten Einbau und das Qualitätsmanagement. Nach Nummer 2.4.4 wirkt ein Fachbeirat beratend an 
der Erarbeitung entsprechender Zulassungsrichtlinien mit. 
Nach dem Inkrafttreten der Deponieverordnung hatte sich am 16. Oktober 2009 der Fachbeirat konstituiert und 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die diese neue Richtlinie für die Zulassung von Geotextilien zum Filtern und 
Trennen in Deponieoberflächenabdichtungen erarbeitet hat.  

An den Beratungen haben mitgewirkt: 
1. die Mitglieder des Fachbeirats: 
Dipl.-Ing. K.-H. Albers, G quadrat Geokunststoffgesellschaft mbH; Dipl.-Ing. W. Bräcker, Staatliches Gewer-
beaufsichtsamt Hildesheim; Dipl.-Ing. R. Drewes, Landesumweltamt Brandenburg; Dipl.-Ing. K. J. Drexler, 
Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU); Dipl.-Ing. I. Duzic, Colbond GmbH & Co KG; Dipl.-Ing. A. Elsing, 
HUESKER Synthetic GmbH; Dr.-Ing. B. Engelmann, Umweltbundesamt; Prof. Dr.-Ing. G. Heerten, NAUE 
GmbH & Co. KG; Dipl.-Ing. K.-D. Hegewald, Landesamt für Umweltschutz, Sachsen-Anhalt; Dipl.-Geoöko. 
K. Heinke, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG); Dr.-Ing. D. Heyer, 
TU München, Zentrum Geotechnik; Dipl.-Ing. D. Jost, GSE Lining Technology GmbH; Dr. rer. nat. W. Müller, 
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung; Dr.-Ing. E. Reuter, IWA Ingenieurgesellschaft für 
Wasser- und Abfallwirtschaft; Dipl.-Ing. G. P. Romann, AGAS Arbeitsgemeinschaft Abdichtungstechnik e.V.; 
Prof. Dr.-Ing. F. Saathoff, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Universität Rostock; Dipl.-Ing. 
T. Sasse, Umtec | Prof. Biener | Sasse | Konertz; Prof. Dr. F.-G. Simon, BAM Bundesanstalt für 
Materialforschung und –prüfung; Dr.-Ing. M. Tiedt, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen; Dipl.-Ing. L. Wilhelm, Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie; Dipl.-Ing. 
Ch. Witolla, Ingenieurbüro Geoplan GmbH; Prof. Dr.-Ing. K. J. Witt, Fakultät Bauingenieurswesen, 
Bauhaus-Universität Weimar und Dipl.-Ing. H. Zanzinger, SKZ Süddeutsches Kunststoff-Zentrum.  
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2. weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe: 
Dr. M. Böhning, ; H. Ehrenberg,

, Dr. F. Flügge, ; Dr. J. Köhrich, ; E.-J. Kol-
len, ; Dipl.-Min. W. Ruthmann,  und 
Dipl.-Ing. C. Tarnowski, . 
 
An der Überarbeitung waren weiterhin Dipl.-Ing. R. Tatzky-Gerth und Dipl.-Ing. A. Wöhlecke aus der 
Arbeitsgruppe 4.32 der BAM beteiligt. 
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1. Rechtliche Grundlagen, 
Geltungsbereich und 
Vorschriften 

Die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen ist durch ein Bundesgesetz geregelt. Das 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) 
enthält die Ermächtigungsnormen zum Erlass von 
Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften. Auf der Rechtsgrundlage des KrW-/AbfG 
trat am 16. Juli 2009 die Neufassung der Deponie-
verordnung in Kraft1

Die BAM ist nach Nummer 2.4.1 zuständig für die 
Prüfung und Zulassung von Geokunststoffen, Poly-
meren und Dichtungskontrollsystemen für die An-
wendung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von 
Deponien auf der Basis eigener Untersuchungen und 
von Ergebnissen akkreditierter Stellen. Sie hat in die-
sem Zusammenhang die folgenden Aufgaben: 

. Nach deren Anhang 1 Num-
mer 2.1 dürfen für das Abdichtungssystem nur dem 
Stand der Technik nach Nummer 2.1.1 entsprechen-
de und von der BAM Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung nach Nummer 2.4 zugelassene 
oder eignungsfestgestellte Geokunststoffe (Kunst-
stoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-
Dränelemente, Bewehrungsgitter aus Kunststoff etc.), 
Polymere und serienmäßig hergestellte Dichtungs-
kontrollsysteme eingesetzt werden. 

 
 Definition von Prüfkriterien,  
 Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zu-

lassung,  
 Festlegung von Anforderungen an den fachge-

rechten Einbau und das Qualitätsmanagement. 
 
Auf dieser rechtlichen Grundlage und unter Berück-
sichtigung der in Nummer 2.1.1 des Anhangs 1 der 
DepV beschriebenen Anforderungen zum Stand der 
Technik werden in dieser Richtlinie die Anforderun-
gen für die Zulassung von Geotextilien zum Filtern 
und Trennen in Deponieoberflächenabdichtungen be-
schrieben. Die Richtlinie ist die technische Grundlage, 
auf der die BAM auf Antrag des jeweiligen Herstellers 

1 Artikel 1 der Verordnung zur Vereinfachung des De-
ponierechts vom 27.04.2009; Bundesgesetzblatt Jahrgang 
2009 Teil I Nr. 22 S.900-950 

die Geotextilien prüft und die Eignung durch Erteilung 
einer Zulassung in Form eines Zulassungsscheins 
feststellt. 
Deponieabdichtungen müssen nach dem Stand der 
Technik errichtet werden. In der vorliegenden Zulas-
sungsrichtlinie wird daher auch beschrieben, welche 
Anforderungen beim Einbau der zugelassenen Geo-
textilien zum Filtern und Trennen erfüllt werden müs-
sen, damit ein dem Stand der Technik entsprechen-
des Abdichtungssystem entsteht. Auf diese Anforde-
rungen wird auch im Zulassungsschein ausdrücklich 
hingewiesen. Die zuständigen Behörden der Länder 
müssen dafür Sorge tragen, dass diese Nebenbe-
stimmungen Bestandteil der Genehmigung und somit 
rechtlich verbindlich werden. Nur unter dieser Vo-
raussetzung kann die BAM-Zulassung zum Nachweis 
der Eignung nach dem Stand der Technik der mit den 
Geotextilien hergestellten Abdichtungen verwendet 
werden. 
Die Zulassung wird ausdrücklich unter Wi-
derrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt vor, 
wenn der Hersteller von dem in den Prüfungsunter-
lagen und in den Anhängen des Zulassungsscheins 
beschriebenen Verfahren, von den für die Prü-
fungsmuster verwendeten Materialien oder von den 
anderen im Zulassungsschein genannten Anforde-
rungen abweicht. In diesem Fall darf kein Geotextil 
mehr unter Verwendung der BAM-Zulassungs-
nummer gefertigt werden.  
Änderungen des Werkstoffs, des Produktionsverfah-
rens der Geotextilien und der Maßnahmen der 
Eigen- und Fremdüberwachung der Produktion be-
dürfen einer neuen Zulassung. Bewähren sich vom 
Hersteller eingesetzte Produktionsverfahren oder 
von den Betrieben eingesetzte Einbauverfahren 
nicht und kann dies anhand von neuen technischen 
Erkenntnissen belegt werden, hat sich also die 
Sachlage, der Stand der Technik und die Rechtsla-
ge so verändert, dass keine Zulassung mehr erteilt 
werden kann, so liegt auch hierin ein Widerrufs-
grund.  
Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, 
der Zulassungsbehörde umgehend den Zulassungs-
schein auszuhändigen. 
Den Zulassungen liegen die folgenden Gesetze, Vor-
schriften und Richtlinien in der jeweils aktuell gültigen 
Fassung zugrunde: 
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 Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Besei-
tigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, 
BG Bl. I, S. 2705. 

 Verordnung über die Vereinfachung des De-
ponierechts vom 27. April 2009, Bundesgesetz-
blatt, 2009, Teil I, Nr. 22, S.900-950. 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdich-
tungsbahnen für Deponieabdichtungen (Zulas-
sungsrichtlinieKunststoffdichtungsbahnen), BAM 
Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, März 2010. 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff-Drän-
elementen für Deponieoberflächenabdichtungen 
(Zulassungsrichtlinie-Kunststoff-Dränelemente), 
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Oktober 2010. 

 Richtlinie für die Zulassung von Schutzschichten 
für Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieab-
dichtungen (Zulassungsrichtlinie-Schutzschich-
ten), BAM Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Oktober 2010. 

 Richtlinie für die Zulassung von Geotextilien 
zum Filtern und Trennen für Deponieabdichtun-
gen (Zulassungsrichtlinie-Geotextilien), BAM 
Bundesanstalt für Materialforschung und -
prüfung, Oktober 2010. 

 Richtlinie für die Anforderungen an Fachbetriebe 
für den Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen, 
weiteren Geokunststoffen und Kunststoffbautei-
len in Deponieabdichtungssystemen (Richtli-
nie-Fachbetriebe), BAM Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung, März 2010. 

 Richtlinie für Anforderungen an die Qualifikation 
und die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle 
beim Einbau von Kunststoffkomponenten und 
-bauteilen in Deponieabdichtungssystemen 
(Richtlinie-Fremdprüfer), BAM Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung, Februar 2009. 

2. Zulassungsgegenstand

2.1. Allgemeines

Gegenstand der Zulassung sind Geotextilien, die 
zum Filtern und Trennen in Deponieabdichtungen 
verwendet werden. Voraussetzung für die Anwen-

dung der Geotextilien ist, dass in der Umgebung des 
eingebauten Produkts im Mittel eine Temperatur von 
20 °C nicht überschritten wird. Im unteren Bereich 
einer mindestens 1 m dicken Bodenschicht wird bei 
den in Deutschland herrschenden klimatischen Ver-
hältnissen eine Dauertemperatur von 15 °C nur sel-
ten überschritten. Im Übergangsbereich von den 
Dichtungskomponenten zur Rekultivierungsschicht 
wird die Temperaturanforderung daher in der Regel 
erfüllt sein, auch wenn angenommen wird, dass in 
den Dichtungskomponenten selbst zeitweise Tem-
peraturen bis zu 30 °C auftreten.  
Die zugelassenen Geotextilien können daher ober-
halb der Abdichtungskomponenten der Oberflä-
chenabdichtung ohne Einschränkung eingesetzt 
werden. In und unterhalb der Abdichtungskompo-
nenten der Oberflächenabdichtung sowie in der Ba-
sisabdichtung sind sie nur dann geeignet, wenn dort 
aufgrund der Eigenart des Abfalls, des Einbaus des 
Abfalls und der Umgebung die genannte Anforde-
rung an die mittlere Temperatur erfüllt ist. Für den 
Einsatz in der Basisabdichtung muss zusätzlich eine 
hohe chemische Beständigkeit (s. Abschnitt 3.2.1) 
gewährleistet sein. 
Zum Filtern werden Vliesstoffe eingesetzt, zum 
Trennen Vliesstoffe oder Gewebe. 
Die Zulassung kann sich auch auf eine Produktfami-
lie erstrecken. Die Produktfamilie besteht bei Vlies-
stoffen z. B. aus Produkten mit unterschiedlicher 
Masse pro Fläche, die jedoch aus den jeweils glei-
chen Vorprodukten mit dem gleichen Produktions-
verfahren hergestellt wurden. 
Es gibt verschiedene Grenzflächen zwischen den 
Systemkomponenten von Deponieabdichtungen, in 
denen Geotextilien zum Filtern und Trennen im 
Prinzip eingesetzt werden können. Geotextile 
Trennschichten können auch als Bestandteil der 
Abdichtungskomponenten sinnvoll sein. 
Ein auf der Grundlage dieser Richtlinie zugelassenes 
Geotextil zum Filtern und Trennen ist grundsätzlich 
auch für die Sicherung von Altlasten und die Oberflä-
chenabdichtung von jenen Deponien geeignet, die 
nicht der DepV unterliegen. 
Der Zulassungsgegenstand muss mit definierten, 
reproduzierbaren Eigenschaften werkmäßig herge-
stellt werden. 
Antragsteller und Zulassungsnehmer ist der Herstel-
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ler des Geotextils.  
Das Geotextil muss durch den Antragsteller vollstän-
dig und eindeutig beschrieben werden. Dazu gehören 
eine Beschreibung des Produktionsverfahrens des 
Geotextils sowie der dabei verwendeten Vorproduk-
te, genaue Angaben über die Art und Spezifikation 
der Werkstoffe und die Art und Menge von polymer-
gebundenen Zuschlagstoffen (Masterbatch) oder an-
deren Zuschlagstoffen, die bei der Produktion von 
Vorprodukten und dem Produkt selbst verwendet 
werden sowie die Angaben zu den charakteristischen 
Eigenschaften des Produkts. 
Der Zulassungsgegenstand wird im Zulassungs-
schein durch die Abmessungen sowie durch die im 
Folgenden erläuterten Angaben genau beschrieben. 
Das Geotextil muss über ein CE-Kennzeichen mit 
Bezug auf die DIN EN 13257 verfügen. Die Produk-
tion muss im Rahmen eines nach der 
DIN EN ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanage-
mentsystems eigen- und fremdüberwacht werden. 
Jede Änderung muss der Zulassungsstelle mitgeteilt 
und mit ihr abgestimmt werden. Erfolgt dies nicht, so 
verliert die Zulassung ihre Gültigkeit. 

2.2. Werkstoff und Eigenschaften der 
Vorprodukte der Geotextilien 

Im Zulassungsschein werden der Formmassenher-
steller und die Formmasse (Typenbezeichnung) des 
Vorprodukts (z. B. Fasern, Filamente, Folienbänd-
chen, Spleißgarne, Multifilamentgarne etc.), aus 
dem das Geotextil gefertigt wird, mit der Hersteller-
spezifikation für die Dichte, die Schmelze-
Massefließrate und gegebenenfalls für den Rußge-
halt angegeben. Weitere vertrauliche Angaben zu 
den Formmassen (Molekülmassenverteilung, Additi-
ve) und zu den polymergebundenen Zuschlagstoffen 
(Hersteller, Typenbezeichnung und genau Rezeptur 
des Masterbatch) oder sonstigen Zuschlagstoffen 
sowie Probenmaterial müssen bei der Zulassungs-
stelle hinterlegt werden. Zusätzliche Angaben müs-
sen gemacht werden, wenn diese für die eindeutige 
Festlegung des Werkstoffs erforderlich sind.  
Es muss eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwi-
schen den Herstellern von Vorprodukten und dem 
Geotextilhersteller über die Spezifikation aller ver-
wendeten Werkstoffe bestehen. Im Anhang zur Zu-
lassung gibt der Zulassungsnehmer eine rechtsver-

bindliche Erklärung über die verwendeten Werkstof-
fe ab. Die eindeutige Festlegung der Werkstoffe, die 
Überprüfbarkeit der Angaben durch die Zulassungs-
stelle und die Möglichkeit einer Kontrolle anhand der 
spezifizierten Werte ist grundsätzlich Vorausset-
zung, um eine Zulassung erteilen zu können. 
Im Zulassungsschein werden die Art der Vorproduk-
te, deren Typenbezeichnung, gegebenenfalls Anga-
ben zur Spezifikation (Mittelwert und zulässige Tole-
ranzen) ausgewählter Eigenschaften (z. B. Titer und 
mechanische Eigenschaften) und gegebenenfalls 
die Hersteller angegeben. Angaben zu weiteren we-
sentlichen Eigenschaften müssen bei der Zulas-
sungsstelle vertraulich hinterlegt werden. Die im Zu-
lassungsschein aufgeführten Eigenschaften werden 
bei der Eigenüberwachung beim Vorproduktherstel-
ler und bei der Eingangskontrolle, Eigen- und 
Fremdüberwachung beim Hersteller der Geotextilien 
überprüft (s. Tabelle 4).  
In Tabelle 1 sind die wesentlichen Eigenschaften 
von Fasern, Filamenten, Folienbändchen, Spleiß-
garnen, Multifilamentgarnen angegeben. Bei ande-
ren Vorprodukten ergeben sich weitere bzw. andere 
wesentliche Eigenschaften, die im Einzelfall in An-
lehnung an diese Tabelle festgelegt werden. 

2.3. Eigenschaften der Geotextilien

Im Zulassungsschein werden die charakteristischen 
Eigenschaften (hydraulische und mechanische 
Eigenschaften) der Geotextilien in Anlehnung an 
DIN EN 13257 angegeben (s. Tabelle 2). Diese 
Eigenschaften werden bei der Eigen- und Fremd-
überwachung der Produktion des Geotextils über-
prüft. Dazu werden die charakteristischen Werte für 
die Beurteilung im Rahmen der Eigen- und Fremd-
überwachung im Zulassungsschein festgelegt. Die 
charakteristischen Werte ergeben sich aus dem Mit-
telwert und der zulässigen Toleranz, die vom Her-
steller auf der Grundlage einer statistischen Auswer-
tung eigener Messergebnisse oder unter Berück-
sichtigung erfahrungsgestützter Sicherheitsfaktoren 
angegeben werden. Da die Geotextilien ein 
CE-Kennzeichen mit Bezug auf die DIN EN 13257 
haben, kann ein Teil der charakteristischen Werte 
aus den CE-Begleitdokumenten entnommen wer-
den.  
Im Abschnitt 3 werden die Zulassungsanforderun-
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gen an bestimmte charakteristische Eigenschaften 
angegeben. 
Das Datenblatt des Geotextils muss mindestens die 
Daten zu den für die Eigenüberwachung relevanten 
Eigenschaften dokumentieren. 

2.4. Abmessungen

Im Zulassungsschein wird die übliche Länge des 
Geotextils auf einer Rolle angegeben sowie dessen 
Breite und Dicke festgelegt.  

2.5. Kennzeichnung

Das zugelassene Produkt muss mit einer fortlaufen-
den Kennzeichnung nach DIN EN ISO 10320 ver-
sehen werden und verpackt sein. Aus der Kenn-
zeichnung müssen bei einer Einzelzulassung min-
destens die Produktbezeichnung und die Zulas-
sungsnummer und bei der Zulassung einer Produkt-
familie die jeweilige Produktbezeichnung und die 
gleichbleibende Zulassungsnummer hervorgehen. 
Die Kennzeichnung muss so aufgedruckt werden, 
dass sie dauerhaft gut lesbar ist. Sie muss insbe-
sondere so haltbar sein, dass sie den Transport, die 
Lagerungs- und die Einbaubeanspruchungen über-
steht. Jede Rolle muss ein Etikett gemäß 
DIN EN ISO 10320 tragen, aus dem der Hersteller, 
die Art des Produkts bzw. die Produktbezeichnung, 
die Abmessungen, das Gewicht sowie ein firmenin-
terner Kode (z. B. Rollennummer) hervorgeht, aus 
dem direkt oder indirekt der Zeitpunkt der Produktion 
abgelesen werden kann und der in eindeutiger Wei-
se den Unterlagen und Ergebnissen der Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen an der Liefereinheit zugeord-
net ist. Im Einzelfall können weitere Angaben festge-
legt werden. Ein Musteretikett wird der Zulassung 
als Anlage beigefügt. 

2.6. Produktionsstätte und 
Produktionsverfahren

Die Produktionsstätte und das vom Hersteller detail-
liert zu beschreibende Produktionsverfahren werden 
als Bestandteil der Zulassung festgeschrieben. Alle 
speziellen vertraulichen Angaben zum Produktions-
verfahren werden bei der Zulassungsstelle hinter-
legt. Vor Erteilung der Zulassung überzeugt sich die 
Zulassungsstelle durch einen Besuch beim Herstel-

ler in der Produktionsstätte sowie beim Hersteller 
der Vorprodukte in der Produktionsstätte von der 
Richtigkeit der zum Produktionsverfahren und zu 
den Geräten und Maschinen gemachten Angaben 
sowie davon, dass qualifiziertes Personal, Räume, 
Prüfeinrichtungen und sonstige Ausstattungen der 
Produktionsstätte und des Prüflabors eine einwand-
freie Produktion und eine anforderungsgerechte 
Eigenüberwachung der Produktion gewährleisten. 
Im Einzelfall muss der Hersteller nachweisen, wie aus 
dem gewählten Produktionsverfahren sich ergebende 
potentielle Beeinträchtigungen einer einwandfreien 
Produktion durch Maßnahmen im Verfahrensablauf 
und im Qualitätsmanagement ausgeschlossen wer-
den. 

3. Prüfverfahren und 
Anforderungen

Im Folgenden werden die Prüfverfahren und die Zu-
lassungsanforderungen an die Eigenschaften der 
Geotextilien beschrieben, s. dazu auch die 
GDA-Empfehlung E 2-9 „Einsatz von Geotextilien im 
Deponiebau“2

3.1. Allgemeine physikalische und 
mechanische Eigenschaften

. Die Prüfungen werden von der BAM 
in der Arbeitsgruppe 4.32 „Kunststoffe in der Geo- 
und Umwelttechnik“ und in von der BAM anerkann-
ten Prüfstellen durchgeführt (s. Abschnitt 10). Es 
werden dabei Prüfungen zu den mechanischen 
Eigenschaften, zu den Filtereigenschaften und zur 
Beständigkeit und Alterung durchgeführt. In begrün-
deten Einzelfällen kann die Zulassungsstelle abwei-
chend von den hier aufgeführten technischen Anfor-
derungen und in Ergänzung dazu Sonderregelungen 
treffen. Diese besonderen technischen Anforderun-
gen werden nach Rücksprache mit dem und Erörte-
rung im Fachbeirat für die Zulassung festgelegt. 

Tabelle 2 nennt die wesentlichen filtertechnischen 
und mechanischen Eigenschaften der Geotextilien 
und die zugehörigen Prüfungen. Diese Angaben 
dienen als Identifikationsmerkmale, als Vergleichs-

2 Die GDA-Empfehlungen können über die Internetseite 
www.gdaonline.de eingesehen werden. 
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größen im Rahmen der Qualitätssicherung sowie zur 
Bemessung als Filter- und Trennschicht.  
Zum Filtern werden Vliesstoffe eingesetzt. Mit der 
Filterfunktion ist dabei immer auch eine Trennfunk-
tion verbunden. Bei diesen Vliesstoffen muss die 
Masse je Flächeneinheit mindestens 300 g/m², die 
Dicke mindestens 3 mm, die Stempeldurchdrück-
kraft mindestens 2,5 kN und der Durchdrückvor-
schub bei der Stempeldurchdrückkraft mindestens 
50 mm betragen. Weiterhin muss die Dicke des 
Vliesstoffs mindestens der 30-fachen charakteristi-
schen Öffnungsweite O90 entsprechen. Grundsätz-
lich muss bei jedem Bauvorhaben eine Bemessung 
nach den Filterregeln des DVWK-Merkblatts3

Geotextilien (Vliesstoffe und Gewebe), die nur zum 
Trennen eingesetzt werden, müssen zur Geotextil-
robustheitsklasse (GRK) 5 gehören. Der Durch-
drückvorschub bei der Stempeldurchdrückkraft muss 
mindestens 50 mm betragen. Die charakteristische 
Öffnungsweite soll im Bereich zwischen 0,06 und 
0,2 mm liegen. 

 durch-
geführt werden. Nach Maßgabe des Zulassungs-
scheins können die Eigenschaften des zugelasse-
nen Vliesstoffs für ein einzelnes Bauvorhaben in 
gewissem Umfang variiert werden, um eine optimale 
Anpassung zu erzielen. Die Mindestanforderungen 
müssen jedoch eingehalten werden.  

Die Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene wird in 
der Regel nach DIN EN ISO 11058 im Rahmen der 
Eigen- und Fremdüberwachung bestimmt. Für die 
Zulassung müssen jedoch auch Prüfergebnisse 
nach der DIN 60500-4 vorgelegt werden. 

3.2. Beständigkeit und Alterung

3.2.1. Beständigkeit gegen Chemikalien
Es wird grundsätzlich angenommen, dass die Geo-
textilien durch die Einwirkung von Deponiegasen 
beansprucht werden. Die Geotextilien müssen also 
im Wesentlichen gegen organische Chemikalien be-
ständig sein. Die Beständigkeit wird in einem Im-
mersionsversuch in Anlehnung an DIN EN 14414 

3 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (Hrsg.): DVWK Merkblatt 221, Anwendung 
von Geotextilien im Wasserbau. Hamburg und Berlin: Ver-
lag Paul Parey, 1992, 31 Seiten (vergriffen). S. auch Krug, 
M. und Heyer, D., Geotextile Filter im Erd-, Straßen- und 
Deponiebau, Geotechnik, 21(1998), Nr. 4, S. 314-326. 

geprüft (s. Tabelle 3a Nr. 3.1). Weitere Hinweise 
zum Prüfverfahren werden auf der Internetseite der 
BAM gegeben4

In der Basisabdichtung dürfen nur Geotextilien ein-
gesetzt werden, die gegen alle in der Liste aufge-
führten Medien beständig sind (s. dazu die Angaben 
im Zulassungsschein). Als oxidierende anorganische 
Säure wird dabei eine wässrige Lösung mit 
25 Vol.-% konz. Salpetersäure verwendet. 

. Die Chemikalien werden aus der 
dort aufgeführten Liste der konzentrierten Medien 
ausgewählt. Die Auswahl der Prüfmedien orientiert 
sich an den für den jeweiligen Werkstoff unter den 
Bedingungen in der Deponieoberflächenabdichtung 
relevanten Schädigungsmechanismen (Alterungs-
vorgängen bei Chemikalieneinwirkung). In der Regel 
wird die Beständigkeit gegen Benzine, aromatische 
Kohlenwasserstoffe, Heizöle, Dieselkraftstoffe, Pa-
raffin- und Schmieröle und gegen aliphatische Koh-
lenwasserstoffe geprüft.  

3.2.2. Beständigkeit gegen Alterung
Die Beständigkeit gegen den oxidativen Abbau bei 
Geotextilien aus Polyolefinen wird in Warmlage-
rungsversuchen im Umluftwärmeschrank in Anleh-
nung an DIN EN ISO 13438 und in Auslaugversu-
chen in Anlehnung an DIN EN 14415 bei einer Lage-
rungstemperatur von jeweils 80 °C untersucht 
(s. Tabelle 3b Nr. 3.4 und 3.5)5

Die Beständigkeit gegen die oxidative Alterung bei 
Geotextilien aus Polyolefinen kann alternativ zur 

. Die Lagerungszeit 
muss mindestens ein Jahr betragen. Untersucht wird 
die Veränderung der mechanischen Kennwerte 
(Zugfestigkeit und Dehnung bei der Zugfestigkeit), 
des Gehalts an Antioxidantien und der Kristallinität. 
Der Gehalt an Antioxidantien wird durch 
UV-Spektroskopie oder HPLC-Analyse an einem Ex-
trakt, der aus einer Fest-flüssig-Extraktion gewon-
nen wird, oder indirekt über OIT-Messungen am 
Produkt selbst bestimmt. Das gewählte Analysever-
fahren richtet sich nach der Art der Stabilisierung. 
Die Kristallinität wird in einer DSC-Messung ermit-
telt. Die Anforderungen sind in Tabelle 3b angege-
ben.  

4 www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/abfallrecht/index.htm 
5 Müller, W. W., Jakob, I., Li, C. S. und Tatzky-Gerth, R.: 
Durability of polyolefin geosynthetic drains. Geosynthetics 
International, 16(2009), H. 1, S. 28-42.  
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Ofenlagerung und Wasserbadlagerung auch durch 
Autoklavenversuche in Anlehnung an  
DIN EN ISO 13438 Verfahren C nachgewiesen wer-
den (s. Tabelle 3b Nr. 3.6). Dabei sind bei 5 MPa 
Sauerstoffdruck und bei mindestens drei Temperatu-
ren (60, 70 und 80 °C) sowie bei 80 °C und mindes-
ten 2 Drücken (z. B. 1 und 2 MPa) Immersionsver-
suche durchzuführen. Gemessen wird die Verände-
rung der mechanischen Eigenschaften und des Sta-
bilisatorgehalts und aus diesen Daten nach dem 
Verfahren von Schröder et al. (2008)6

Anforderungen an andere Rohstoffe/Arten von Pro-
dukten (z. B. Polyester, Polystyrol, PVC etc.) werden 
in sinngemäßer Übertragung der Anforderungen an 
die Beständigkeit gegen den oxidativen Abbau fest-
gelegt. In Tabelle 3b Nr. 3.7 und 3.8 werden z. B. 
die Immersionsversuche zur Prüfung der Beständig-
keit gegen den hydrolytischen Abbau bei Geotexti-
lien aus Polyester (PET) angegeben

 die Funk-
tionsdauer unter Anwendungsbedingungen abge-
schätzt. 

7

Im Zulassungsschein können für die Anwendung der 
Geotextilien ergänzende Anforderungen an die noch 
zulässigen Milieubedingungen (z. B. pH-Wert) fest-
gelegt werden. 

.  

3.2.3. Beständigkeit gegen Witterung
Die Prüfung erfolgt nach der Prüfmethode der 
DIN EN 12224 (s. Tabelle 3a Nr. 3.2). 
Grundsätzlich sollten Geotextilien möglichst wenig 
der UV-Strahlung ausgesetzt werden, da diese 
Kunststoffe in der Regel stark beansprucht. 
UV-Strahlung verschlechtert die Stabilisierung und 
kann autokatalytische Reaktionen in Gang setzen, 
die auch nach der Abdeckung noch weiterlaufen. 
Abweichend von der DIN EN 12224 gilt daher auch 
bei hoher Witterungsbeständigkeit die Grundregel, 
dass möglichst verlegetäglich, spätestens jedoch in-
nerhalb einer Woche überbaut werden muss. 

6 Schröder, H. F., Munz, M. und Böhning, M.: A new me-
thod for testing and evaluating the long-time resistance to 
oxidation of polyolefinic products. Polymers & Polymer 
Composites, 16(2008), H. 1, S. 71-80. 
7 Schröder, H. F.: Ermittlung des Einflusses der alkali-
schen Hydrolyse auf die Langzeitbeständigkeit von hoch-
festen Polyester (PET)-Garnen für Geotextilien. Fraunho-
fer IRB Verlag, 1999. 

3.2.4. Beständigkeit gegen Mikroorganismen
Die Beständigkeit gegen die im Boden möglichen 
mikrobiellen Angriffe wird durch Erdeingrabversuche 
nach DIN EN 12225 in mikrobiell aktiver Erde ge-
prüft (s. Tabelle 3a Nr. 3.3). Bei Geotextilien aus 
Polyolefinen, PET und Polyamid ist diese Prüfung in 
der Regel entbehrlich. 

3.2.5. Umweltverträglichkeit von Zusätzen und 
Verarbeitungshilfen

Auslaugbare oder wasserlösliche Zusätze und Ver-
arbeitungshilfen (z. B. die Avivage) müssen umwelt-
verträglich sein. Die Unbedenklichkeit muss nach 
dem im FGSV-Merkblatt, Abschnitt 6.28, angegebe-
nen Verfahren nachgewiesen werden8

4. Eigen

. 

9

Eine regelmäßige Eigen- und Fremdüberwachung 
muss nach Anhang 1 Nummer 2.1 der DepV eine 
gleichmäßige Qualität der Produktion der Vorprodukte 
und des Geotextils sicherstellen. Die Durchführung 
dieser Maßnahmen muss in ein Qualitätsmanage-
mentsystem eingebunden sein, das nach der 
DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist.  

- und Fremdüberwachung 
bei der Produktion

Die Eigenüberwachung bzw. „das System der 
werkseigenen Produktionskontrolle“ bei der Produk-
tion des Geotextils hat grundsätzlich den Anforde-
rungen der DIN EN 13257 Abschnitt 5.4 und An-
hang A zu entsprechen. 
Die gültige Zertifizierungsurkunde, das Organigramm, 
aus dem die Zuständigkeiten hervorgehen, und die 
die Eigenüberwachung betreffenden Arbeitsanwei-
sungen und Prüfpläne müssen der Zulassungsstelle 
vorgelegt werden.  
Tabelle 4 beschreibt die Verzahnung von Eingangs-
kontrollen und Prüfungen der Eigenüberwachung 
und Fremdüberwachung. Art und Häufigkeit der Prü-

8 M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von Geo-
kunststoffen im Erdbau des Straßenbaues mit den Check-
listen für die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau 
des Straßenbaues (C Geok E), FGSV-Verlag, Köln, 2005. 
9 Die Eigenüberwachung wird im Bauwesen (Bauproduk-
tenrichtlinie) inzwischen als werkseigene Produktionskon-
trolle (WPK) bezeichnet. 
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fung müssen mit der Zulassungsstelle abgestimmt 
und im Anhang zum Zulassungsschein beschrieben 
werden. 

4.1. Eingangskontrollen und -prüfungen 

Die Übereinstimmung der eingesetzten Formmas-
sen und Zuschlagstoffe – z. B. der Basispolymere 
und des Additiv-Batches – für die Vorprodukte mit 
den Materialien, die bei der Produktion der Prüfmus-
ter für das Zulassungsverfahren verwendet wurden, 
muss vom jeweiligen Hersteller der Vorprodukte an-
hand eines Abnahmeprüfzeugnis 3.1 in Anlehnung 
an DIN EN 10204 für die Formmassen und Zu-
schlagstoffe kontrolliert und stichprobenartig über-
prüft werden. Die Ergebnisse müssen für jede Liefe-
rung des Vorprodukts durch ein Abnahmeprüfzeug-
nis 3.1 dokumentiert werden.  
Art und Umfang der erforderlichen Eingangskontrol-
len und -prüfungen des Herstellers des Geotextils 
werden ausgehend von Tabelle 4 und 5 im Anhang 
zum Zulassungsschein festgelegt. 

4.2. Eigenüberwachung der Produktion

Im Rahmen der Eigenüberwachung der Produktion 
des Geotextils müssen bestimmte charakteristische 
Eigenschaften überprüft werden. Tabelle 5 be-
schreibt Verfahren und gibt Häufigkeiten an, mit 
denen geprüft werden muss. 
Art und Umfang der dabei erforderlichen Prüfungen 
des Herstellers des Geotextils werden ausgehend 
von Tabelle 4 und 5 im Anhang zum Zulassungs-
schein festgelegt. Dabei müssen die im Zulassungs-
schein angegebenen produktbezogenen Anforde-
rungen und Toleranzen erfüllt werden. 
Die Daten aus der Überwachung müssen über zehn 
Jahre so archiviert werden, dass jederzeit eine Zu-
ordnung der Prüfergebnisse zu einer Liefereinheit 
möglich ist. Auf Verlangen sind die Daten der Zulas-
sungsstelle zugänglich zu machen. 
Zu jeder Lieferung muss ein Abnahmeprüfzeug-
nis 3.1 in Anlehnung an DIN EN 10204 ausgestellt 
werden. Die Prüfwerte im Abnahmeprüfzeugnis 
müssen den Rollen, an denen sie gemessen wur-
den, zugeordnet werden können. 

4.3. Fremdüberwachung

Die laufende Produktion des Geotextils wird durch 
eine mit der BAM vereinbarte, neutrale Stelle über-
wacht (s. Abschnitt 10). Die mit der Fremdüberwa-
chung beauftragte Prüf- und Inspektionsstelle muss 
über ausreichend qualifiziertes Personal und die 
notwendigen Prüfeinrichtungen verfügen sowie den 
Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 bzw. der 
DIN EN ISO/IEC 17020 genügen und von der Zulas-
sungsstelle als Fremdüberwacher anerkannt sein. 
Die Anerkennung setzt die Akkreditierung für die bei 
der Fremdüberwachung anzuwendenden genormten 
Prüfungen voraus. Prüfungen, für welche die Prüf- 
und Inspektionsstelle nicht akkreditiert ist, können 
durch ein dafür akkreditiertes Labor im Unterauftrag 
durchgeführt werden. Der zwischen Hersteller und 
Überwachungsstelle geschlossene gültige Überwa-
chungsvertrag muss der BAM vorgelegt werden. 
Die Überwachung umfasst eine Werkstoffidentifika-
tion, die Prüfung und Kontrolle der Vorprodukte und 
die Prüfung der Eigenschaften des Geotextils sowie 
die Überprüfungen ihrer Produktion und der werks-
eigenen Produktionskontrolle. Maßgebend für die 
Überwachung sind die DIN 18200 sowie der Über-
wachungsvertrag. Der Überwachungsvertrag muss 
folgende Anforderungen berücksichtigen: 
 
 Zu Beginn der Produktion hat sich die fremd-

überwachende Stelle davon zu überzeugen, 
dass die Voraussetzungen für eine sachgemäße 
Produktion und eine anforderungsgerechte 
werkseigene Produktionskontrolle gegeben sind. 

 Bei der Fremdüberwachung der Produktion der 
Vorprodukte und des Geotextils sind die im An-
hang zum Zulassungsschein aufgeführten Prü-
fungen zur Identifikation und zu den Eigenschaf-
ten der Vorprodukte und des Geotextils durchzu-
führen (s. Tabelle 4). Beim Überwachungsbe-
such sind durch Besichtigung von Labor und 
Produktion und durch Einblick in die Unterlagen 
Art und Umfang der werkseigenen Produktions-
kontrolle zu kontrollieren. 

 Die Fremdüberwachungsmaßnahmen müssen 
zweimal jährlich durchgeführt werden. Die Pro-
benahme aus der Produktion muss durch die 
überwachende Institution erfolgen. Bei der 
Überwachung einer Produktfamilie muss alle 
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sechs Monate ein Produkt aus der Familie über-
prüft werden. Der Fremdüberwacher wählt nach 
Maßgabe der Produktionspläne das Produkt 
aus. Er sollte darauf achten, dass unterschiedli-
che Produkte in die Überwachung miteinbezo-
gen werden. 

 
Die Überwachungsbesuche sind in der Regel unan-
gemeldet durchzuführen. Der Nachweis über die 
durchgeführte Fremdüberwachung wird durch den 
aktuellen Überwachungsbericht erbracht, in dem die 
fremdüberwachende Stelle ihre Prüfergebnisse dar-
stellt. Der Bericht wird dem überwachten Hersteller 
regelmäßig zugesandt. 
Bei festgestellten Mängeln ist nach den Festlegun-
gen der fremdüberwachenden Stelle zu verfahren. 
Bei wiederholten oder ernsthaften Mängeln hat die-
se die BAM zu informieren. 

4.4. Lieferpapiere

Aus den Anforderungen an die Eigen- und Fremd-
überwachung leiten sich auch die Anforderungen an 
Art und Umfang der Papiere ab, die einer Lieferung 
des Geotextils zur Dokumentation der Qualität bei-
gelegt werden müssen. Erforderlich ist ein Liefer-
schein, der die Angaben zum Hersteller, die Typen-
bezeichnung, eine Aufstellung der Rollennummern 
und der Abmessungen enthält. Dazu gehört ein Ab-
nahmeprüfzeugnis 3.1 in Anlehnung an 
DIN EN 10204 für das Geotextil mit Angaben zu den 
Chargennummern der verarbeiteten Werkstoffe der 
Vorprodukte. Auf der Baustelle müssen weiterhin 
das Zeugnis der Fremdüberwachung und der voll-
ständige Zulassungsschein vorliegen, der in seinem 
Anhang die Anforderungen an die Eigen- und 
Fremdüberwachung und die Transport-, Lager- und 
Verlegeanweisungen enthält. 

5. Anforderungen an den Einbau 

Zugelassene Geotextilien zum Filtern und Trennen 
sollten nur durch Verlegefachbetriebe eingebaut 
werden, welche die Anforderungen der Richtlinie-
Verlegefachbetriebe der BAM erfüllen. Die Nachwei-
se der erforderlichen Qualifikation, Ausstattung und 
Erfahrung können z. B. durch die Anerkennung als 

Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungsgemein-
schaft eines Fachverbandes geführt werden, der in 
vollem Umfang die Anforderungen der Richtlinie be-
rücksichtigt und die Überwachung durch eine unab-
hängige, nach Fachkunde und Erfahrung allgemein 
anerkannte Prüfstelle durchführen lässt10

Diese Anforderung muss immer dann erfüllt werden, 
wenn ohnehin im Abdichtungssystem andere Geo-
kunststoffe (Kunststoffdichtungsbahnen und Kunst-
stoff-Dränelemente) durch Verlegefachbetriebe ein-
gebaut werden. In allen anderen Fällen müssen die 
den Einbau durchführenden Arbeitskräfte vorab 
durch eine qualifizierte Fachkraft geschult werden. 
Dazu gehört die Einweisung in den Umgang mit dem 
Verlegeplan, in die Art und Handhabung der Trans-
portmittel, in die Verlege- und Heftungstechnik, in 
die Gestaltung von Quer- und Längsstößen sowie 
die Anbindung an Durchdringungen, in die Anforde-
rungen des Qualitätssicherungsplans sowie in die 
Probenahme für Maßnahmen der Eigenprüfung und 
schließlich in die Handhabung der Geräte und das 
Verfahren für die Überbauung der verlegten Geotex-
tilien. Inhalt, Teilnehmer, Zeitpunkt und Dauer der 
Schulung müssen dokumentiert und vom Fremdprü-
fer kontrolliert werden. 

. 

5.1. Standsicherheitsnachweis

Bei jedem einzelnen Deponievorhaben ist ein 
Standsicherheitsnachweis für das Abdichtungs-
system nach den Regeln der Technik zu erbringen. 
Die gilt insbesondere auch für die Gleitflächen zwi-
schen Geotextil und Boden bzw. Entwässerungs-
schicht. Die Geotextilien dürfen im eingebauten Zu-
stand keiner dauerhaft wirksamen Zugspannung aus 
Hangabtriebskräften, Spreizkräften usw. ausgesetzt 
sein. Beim Standsicherheitsnachweis muss daher 
insbesondere gezeigt werden, dass eine solche Be-
lastung nicht auftreten wird. Das Geotextil darf nicht 

10 Vom Arbeitskreis Grundwasserschutz e. V. 
(AK GWS e. V.) und der Arbeitsgemeinschaft Abdich-
tungssysteme e. V. (AGAS e. V.), den Fachverbänden der 
Dichtungsbahnenhersteller und Verlegefachbetriebe, wur-
den solche Güteüberwachungssysteme auf der Grundlage 
der BAM-Richtlinie aufgebaut. Die BAM auditiert und 
überwacht die Verlegefachbetriebe im Rahmen dieser Gü-
teüberwachung. Die vom AK GWS e. V. bzw. AGAS e. V. 
güteüberwachten Firmen erfüllen die Anforderungen die-
ser Richtlinie.  
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zur Bewehrung verwendet werden. 
Dazu sind gegebenenfalls in Scherversuchen nach 
DIN EN ISO 12957-1 die Reibungsparameter unter 
Berücksichtigung der besonderen Bedingungen des 
Bauvorhabens zu ermitteln. Unter Berücksichtigung 
der Abminderungsfaktoren für Materialwiderstände 
und der Sicherheitsfaktoren für die Einwirkungen ist 
dann der Nachweis zu führen, dass die Standsi-
cherheit mit der erforderlichen Sicherheit gewähr-
leistet ist. 
Für den Nachweis der Standsicherheit des Dich-
tungsaufbaus sowohl im Bauzustand, bei eventuel-
len besonderen Zwischenzuständen und im Endzu-
stand sowie für die Bestimmung von Reibungs-
parametern sind die Hinweise der GDA-Emp-
fehlungen E 2-7 „Gleitsicherheit der Abdichtungssys-
teme“, E 2-21 „Spreizsicherheitsnachweis und Ver-
formungsabschätzung für die Deponiebasis“ und 
E 3-8 „Reibungsverhalten von Geokunststoffen“ zu 
berücksichtigen. 

5.2. Maßnahmen gegen 
Beanspruchungen durch Einbau 
und Baubetrieb

Durch den Einbau der Böden und Flächenentwässe-
rungsschicht ergeben sich besondere Belastungen 
der Geotextilien. Die Bauverfahren müssen so ge-
wählt werden, dass die Geotextilien nicht beschädigt 
werden. Beim Verteilen des mineralischen Materials 
müssen ein Verstrecken, Verziehen der Geotextilien 
und eine Faltenbildung vermieden werden.  
Die Überlappung der einzelnen Geotextilbahnen 
muss mindestens 50 cm betragen. 
Das Geotextil darf nicht direkt befahren werden. Die 
erste Schüttlage sollte auf dem Geotextil vor Kopf – 
ohne zu schieben – aufgeschüttet, verteilt und dann 
erst verdichtet werden. Diese erste Schüttlage sollte 
mindestens 30 cm dick sein. Für den Transport und 
die Verteilung des Materials sollten in gleicher Wei-
se geeignete Fahrstraßen von mindestens 1 m Di-
cke aufgeschüttet werden. Andere Einbauverfahren 
können eingesetzt werden, wenn deren Eignung bei 
einem Probeeinbau überprüft wurde. 
Das eingebaute Geotextil muss möglichst verlege-
täglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche 
überbaut werden. 

5.3. Qualitätsmanagement,
Fremdprüfung

Die Geotextilien sind Bestandteil des Deponieab-
dichtungssystems. Ihr Einbau unterliegt daher den 
Qualitätsmanagementmaßnahmen, die in der DepV 
gefordert werden. Die DepV sieht ein dreigliedriges 
Qualitätsmanagementsystem vor, bei dem die 
Eigenprüfung des für die Qualität seines Gewerks 
verantwortlichen Herstellers, die Fremdprüfung 
durch einen unabhängigen Dritten und die Überwa-
chung durch die zuständige Behörde sicherstellen, 
dass das Deponieabdichtungssystem mit den vor-
gesehenen Qualitätsmerkmalen hergestellt wird, s. 
dazu auch die GDA-Empfehlung E 5-5 „Qualitäts-
überwachung für Geokunststoffe“. 
Grundlage der Qualitätsmanagementmaßmahmen 
ist der Qualitätsmanagementplan, in den der Einbau 
der Geotextilien miteinbezogen sein muss. Bestand-
teil des Qualitätsmanagementplans sind Qualitätssi-
cherungspläne für die Überprüfung der einzelnen 
Bestandteile des Abdichtungssystems. Bei der Auf-
stellung des Qualitätssicherungsplanes für die Geo-
textilien und bei der Durchführung des Einbaus so-
wie bei den begleitenden Kontrollprüfungen sind die 
Bestimmungen und Auflagen des Zulassungs-
scheins, die in der Anlage zum Zulassungsschein 
angegebenen Transport-, Lager- und Verlegeanwei-
sungen für die Geotextilien zu beachten. Standard-
qualitätssicherungspläne für Geokunststoffprodukte 
befinden sich auf der Internetseite der BAM. 
Bestandteil der Qualitätsmanagementmaßnahmen 
ist unter anderem die Erstellung eines Verlegeplans. 
Im Verlegeplan müssen eindeutige Angaben über 
die Lage und die Art der eingebauten Geotextilien 
enthalten sein.  
Die Fremdprüfung muss von einer fachkundigen, er-
fahrenen und ausreichend mit Personal und Geräten 
ausgestatteten Stelle durchgeführt werden. Die da-
bei einzuhaltenden Anforderungen an die Qualifika-
tion und die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle 
sind in der Richtlinie-Fremdprüfer der BAM be-
schrieben. Die fremdprüfende Stelle und der Leis-
tungsumfang der Fremdprüfung sind mit der zustän-
digen Behörde abzustimmen. Die Kosten der 
Fremdprüfung trägt der Deponiebetreiber. Die 
fremdprüfende Stelle arbeitet eng mit der zuständi-
gen Behörde zusammen. Die Maßnahmen der Qua-
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litätssicherung und Art und Umfang von Prüfungen 
an Geotextilien im Rahmen der Fremdprüfung sind 
in der Tabelle 6 und 7 aufgeführt.  
Damit der fach- und werkstoffgerechte Umgang mit 
Geokunststoffen nach dem Stand der Technik be-
reits bei der Planung sowie bei der Erstellung des 
Leistungsverzeichnisses und des Qualitätssiche-
rungsplans berücksichtigt wird, sollte die fremdprü-
fende Stelle schon im Planungsstadium hinzugezo-
gen werden. 

6. Bemessung

Die Bemessungen der mechanischen (Bodenrück-
haltevermögen) und hydraulischen Filterwirksamkeit 
(Wasserdurchlässigkeit des bodenbesetzten Geo-
textils) müssen nach den Regeln und Vorgaben des 
DVWK-Merkblatts11 erfolgen. Für geotextile Trenn-
schichten gibt es kein niedergeschriebenes Regel-
werk. Hinweise finden sich im FGSV-Merkblatt12

11 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (Hrsg.): DVWK Merkblatt 221, Anwendung 
von Geotextilien im Wasserbau. Hamburg und Berlin: Ver-
lag Paul Parey, 1992, 31 Seiten (vergriffen). S. auch Krug, 
M. und Heyer, D., Geotextile Filter im Erd-, Straßen- und 
Deponiebau, Geotechnik, 21(1998), Nr. 4, S. 314-326. 

. 

12 M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von Geo-
kunststoffen im Erdbau des Straßenbaues mit den Check-
listen für die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau 
des Straßenbaues (C Geok E), FGSV-Verlag, Köln, 2005. 

7. Änderungen, Mängelanzeige 
und Geltungsdauer

Änderungen des Zulassungsgegenstands, d. h. der 
Werkstoffe, der Vorprodukte, der Geotextilien, der 
Abmessungen, des Produktionsverfahrens, des 
Produktionsorts oder des Verwendungszwecks er-
fordern eine neue Zulassung oder einen Nachtrag 
zur Zulassung. Wird bei der Produktion, beim 
Transport oder beim Verlegen gegen die Anforde-
rungen, Bestimmungen und Auflagen der Zulassung 
verstoßen, so gilt die so hergestellte und eingebaute 
Filter- oder Trennschicht als nicht geeignet und nicht 
zugelassen. Wiederholte oder wesentliche Mängel 
bei der Produktion und beim Einbau der Geotextilien 
sowie Schadensfälle an Deponieabdichtungen, die 
im Zusammenhang mit dem Zulassungsgegenstand 
stehen, müssen der Zulassungsstelle durch die die 
Produktion fremdüberwachende bzw. den Einbau 
fremdprüfende Stelle oder durch die zuständige Be-
hörde angezeigt werden. 
 

87



8. Anforderungstabellen

Tabelle 1:

Nr.

Charakteristische Eigenschaften1 der Vorprodukte (z. B. Fasern, Bändchen etc.) 

Eigenschaft Anforderung Prüfverfahren2

1.1 Art des Vorprodukts Genaue Beschreibung, 
z. B. Art der Fasern, Art 
der Garne, Produktionsver-
fahren, Ausrüstung, Nach-
behandlung usw. 

- 

1.2 Feinheit Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1973 
1.3 Höchstzugkraft Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 
1.4 Dehnung bei der 

Höchstzugkraft 
Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 

1.5 OIT-Zeit  Herstellerspezifikation ISO 11357-6 
1.6 Dichte  Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1183-1; Messung am 

Schmelzestrang, 1 h tempern bei 
100 °C im Wasserbad. 

1.7 Schmelze-Massefließrate  Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1133 
1.8 Schmelzenthalpie und  

Schmelzpunkt, Glasüber-
gangstemperatur 

Herstellerspezifikation ISO 11357-3 

1.9 Rußgehalt Herstellerspezifikation Thermogravimetrische Analyse in 
Anlehnung an DIN EN ISO 11358 
Abschn. B1 in den Hinweisen zu den 
Prüfungen oder Bestimmung nach 
ASTM D 1603-06. 

1.10 Stabilisatorgehalt Herstellerspezifikation Fest-flüssig-Extraktion; UV-Spek-
troskopie oder HPLC-Analyse am 
Extrakt; Werksvorschrift 

1.11 Gehalt an  
Carboxylendgruppen 

Herstellerspezifikation In Anlehnung an GRI GG7 und 
ASTM D 7409 oder Werksvorschrift. 

1.12 Lösungsviskosität Herstellerspezifikation GRI GG8 
1) Die Auswahl der Prüfgrößen richtet sich nach dem Werkstoff der Vorprodukte. Es können dabei auch Er-

gänzungen erforderlich werden. 
2) Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite 

www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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Tabelle 2

Nr.

: Charakteristische Eigenschaften von Vliesstoffen zum Filtern und Trennen und Geweben 
zum Trennen

Eigenschaft Anforderung1 Prüfverfahren 
2.1 Art des Geotextils Genaue Beschreibung, z. B. Art 

der Fasern, Art der Garne, Art der 
Verfestigung, Art der Verwebung, 
Fäden je Längeneinheit, Nachbe-
handlung usw. 

- 

2.2 Auf die Fläche bezogene 
Masse 

(x* – s) 300 g/m²  
(Bei Vliesstoffen) 
(x* – s) 250 g/m²  
(bei Geweben aus Folien- oder 
Spleißbändchen) 
(x* – s) 550 g/m²  
(bei Geweben aus Multifilament-
garnen) 

DIN EN ISO 9864 

2.3 Dicke Herstellerspezifikation DIN EN ISO 9863-1,  
Prüfdruck = 2 kPa 

2.4 Zugfestigkeit (x* – s) 50 kN/m  
(bei Geweben aus Folien- oder 
Spleißbändchen) 
(x* – s) 250 kN/m  
(bei Geweben aus Multifilament-
garnen) 

DIN EN ISO 10319 

2.5 Dehnung bei der Zugfes-
tigkeit 

Herstellerspezifikation DIN EN ISO 10319 

2.6 Stempeldurchdrückkraft  (x* – s) 2,5 kN  
(bei Vliesstoffen) 

DIN EN ISO 12236 

2.7 Durchdrückvorschub bei 
der Stempeldurchdrück-
kraft 

(x* – s) 50 mm DIN EN ISO 12236 

2.8 Durchschlagverhalten Herstellerspezifikation DIN EN ISO 13433 
2.9 Charakteristische Öff-

nungsweite 
Herstellerspezifikation DIN EN ISO 12956 

2.10 Wasserdurchlässigkeit 
normal zur Ebene 

Herstellerspezifikation DIN 60500-4 (  = 1; 20 und 
200 kPa Filterauflast; konstante 
Druckhöhendifferenz) und  
DIN EN ISO 11058 

(x* – s):= Mittelwert – zulässige Abweichung 
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Tabelle 3a

Nr.

: Anforderungen an die Beständigkeit der Geotextilien

Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen
3.1 Beständigkeit 

gegen Chemika-
lien1 (hochkon-
zentrierte flüssi-
ge Gemische) 

Relative Änderung der 
Masse pro Flächeneinheit 

 

  25 %  Immersionsversuche in Anl. an 
DIN EN 14414.  
Lagerungstemperatur 23 °C;  
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben 
für die Zugversuche ausgestanzt 
werden können.  
Die Einlagerungen müssen mindes-
tens 90 Tage, in jedem Fall aber bis 
zur Gewichtskonstanz, durchgeführt 
werden. 
Zugversuch und Probenahme2 ge-
mäß DIN EN 12226. 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Festigkeit 
und Dehnung bei der 
Höchstzugkraft  

  25 %  
  25 % 

3.2 Witterungsbe-
ständigkeit 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 

 und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit  

Hohe Witte-
rungsbestän-
digkeit 

DIN EN 12224 

3.3 Beständigkeit 
gegen Mikro-
organismen 

Relative Änderung der 
Masse pro Flächeneinheit 

 und 

  10 %  
  10 % 

DIN EN 12225, Erdeingrabversuch 
in mikrobiell aktiver Erde. 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben 
für die Zugversuche ausgestanzt 
werden können. 
Zugversuch und Probenahme2 ge-
mäß DIN EN 12226. 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 

 und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit  

  10 %  
  10 % 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite 
www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

2) Die Ausrichtung der Probenahme wird so gewählt, dass die jeweils im Hinblick auf die Alterung kritischste 
Komponente des Dränkerns auf Zug beansprucht wird. 
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Tabelle 3b

Nr.

: Anforderungen an die Beständigkeit gegen Alterungsvorgänge in den Geotextilien1

Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen
3.4 Beständigkeit 

gegen thermisch 
oxidativen Abbau 
in Luft 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

keine wesentli-
chen Verände-
rung 

Warmlagerung im Umluftwärme-
schrank in Anl. an 
DIN EN ISO 13438; Lagerungstem-
peratur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr und mindes-
tens 4 Entnahmen. 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zugversuche ausgestanzt wer-
den können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226; 
Analytische Verfahren zur Messung 
der Veränderung der Stabilisierung; 
DSC zur Messung der Kristallinität 

Relative Änderung der Kris-
tallinität  

n  10 % 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 

 und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit   

  50 %  
  50 % 

Relative Änderung2 des 
Masseanteils an Antioxi-
dantien  

  50 % 
 
 

3.5 Beständigkeit 
gegen Auslau-
gung 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

keine wesentli-
chen Verände-
rung 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 14415. 
Wassertemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr und mindes-
tens 4 Entnahmen 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zugversuche ausgestanzt wer-
den können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226. 
Analytische Verfahren zur Messung 
der Veränderung der Stabilisierung. 
DSC zur Messung der Kristallinität. 

Relative Änderung der Kris-
tallinität  

  10 % 

Relative Änderung2 der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 

 und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit  

Phenolische 
Antioxidantien: 

  25 %  
  25 % 

HAS: 
  50 %  
  50 % 

Relative Änderung2 des 
Masseanteils an Antioxi-
dantien  

  50 % 

3.6 Beständigkeit 
gegen oxidative 
Alterung  
(Autoklavenver-
such)3 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

Abschätzung 
der Funktions-
dauer unter Be-
dingungen der 
Anwendung 
nach dem Ver-
fahren von 
Schröder et al. 
(2008)4; 
Nachweis einer 
Funktionsdauer 

Warmlagerung in Wasser im Hoch-
druckautoklaven unter erhöhtem 
Sauerstoffdruck,  
in Anl. an DIN EN ISO 13438, 
Verf. C. 
Lagerungstemperaturen: 60 °C, 
70 °C, 80 °C; pH10, Sauerstoffdrü-
cke: 1 MPa, 2 MPa, 5 MPa; Lage-
rungszeit der Messproben bis zum 
Erreichen einer Restfestigkeit von 
50%. 
Zugversuch und Probenahme  
s. DIN EN 12226. 
Analytische Verfahren zur Messung 
der Veränderung des Stabilisatorge-
halts; DSC zur Messung der Kristal-
linität. 

Relative Änderung der Kris-
tallinität  
Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 

 und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit   
Relative Änderung des 
Masseanteils an Antioxi-
dantien  

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 
www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

2) Bei Vliesstoffen kann es abhängig von der Masse pro Fläche zunächst zu einem raschen Abfall des Gehalts an Anti-
oxidantien kommen, bevor sich ein stabiles Niveau einstellt. Solche Effekte müssen bei der Beurteilung gegebenen-
falls berücksichtigt werden. 

3) Die Prüfung nach Nr. 3.6 kann alternativ die Prüfungen nach Nr. 3.4 und Nr. 3.5 ersetzen.  
4) Schröder, H. F., Munz, M. und Böhning, M.: A New Method for Testing and Evaluating the Long-Time Resistance to 

Oxidation of Polyolefinic Products. Polymers & Polymer Composites, 16(2008), H. 1, S. 71-80. 
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Tabelle 3b:

Nr. 

(Fortsetzung) Anforderungen an die Beständigkeit gegen Alterungsvorgänge in den Geo-
textilien1 

Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 
3.7 Hydrolyse im 

Wasser (innere 
Hydrolyse) 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

keine wesentli-
che Verände-
rung 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 12447; 
mindestens vier Temperaturen (z. B. 
55, 65, 75, 85 °C). 
Lagerungszeit: mindestens ein Jahr 
und mindestens 4 Entnahmen.  
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zugversuche ausgestanzt wer-
den können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226. 
Analytische Verfahren zur Bestim-
mung des Gehalts an Carboxylend-
gruppen oder der Lösungsviskosität. 
DSC zur Messung der Kristallinität 
und der Glasübergangstemperatur. 

Relative Änderung der Kris-
tallinität und der Glas-
übergangstemperatur 

  10 % 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 

 und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit  

Extrapolation im 
Arrhenius-
Diagramm: 

  20 %  
  20 % 

Relative Änderung der mitt-
leren Molekülmasse  

Extrapolation im 
Arrhenius-
Diagramm: 

  50 % 

3.8 Hydrolyse im al-
kalischen Milieu 
(äußere Hydroly-
se) 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

keine wesentli-
che Verände-
rung

Warmlagerung im alkalischen Milieu 
in Anl. an DIN EN 12447. 
Gipssuspension, Hydroxylionenkon-
zentration: 5×10-4 mol/l (entspricht 
pH 11 bei 20 °C). 
Lagerungstemperatur: 60 °C; 
Lagerungszeit: mindestens ein Jahr 
und mindestens 4 Entnahmen;  
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zugversuche ausgestanzt wer-
den können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226. 
Analytische Verfahren zur Bestim-
mung des Gehalts an Carboxyl-
endgruppen oder der Lösungsvisko-
sität. 
DSC zur Messung der Kristallinität 
und der Glasübergangstemperatur. 

Relative Änderung der Kris-
tallinität und der Glas-
übergangstemperatur 

  10 %

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 

 und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit  

  25 %  
  25 %

Relative Änderung der mitt-
leren Molekülmasse  

  50 %

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 
www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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Tabelle 4

Nr.

: Maßnahmen der Qualitätssicherung und Werkstoffidentifizierung

Eigenschaft und Prüfgröße Abnahme-
prüfzeug-
nisse für 
Vorproduk-
te

Warenein-
gangskon-
trolle und 
Eigenüber-
wachung

Fremdüber-
wachung

Zulas-
sungsprü-
fung

Formmasse     
4.1 Schmelze-Massefließrate     
4.2 Dichte     
4.3 Molekulargewichtsverteilung    v.h. 
4.4 Additive    v.h. 
4.5 Gehalt an Carboxylendgrup-

pen bzw. Lösungsviskosität    v.h.

Masterbatch     
4.6 Rezeptur    v.h. 

Avivage     
4.7 Rezeptur    v.h. 

Vorprodukte     
4.8 Schmelze-Massefließrate     
4.9 Dichte     
4.10 Abmessungen bzw. Titer     
4.11 Festigkeit und Dehnung     
4.12 OIT bzw. analytische Be-

stimmung des Stabilisatorge-
halts 

  1  

4.13 Gehalt an Carboxylendgrup-
pen bzw. Lösungsviskosität   1  

Geotextil     
4.14 Masse pro Flächeneinheit     
4.15 Dicke     
4.16 Höchstzugkraft/-dehnung     
4.17 Stempeldurchdrückkraft     
4.18 Charakteristische Öffnungs-

weite     

4.19 Wasserdurchlässigkeit nor-
mal zur Ebene     

4.20 Kontrolle Nadelbruch     
v.h. = vertraulich hinterlegt 
1) Einmal pro Produktionsjahr und für ein Produkt aus der Produktfamilie. Die Auswahl der Identifikations-

prüfung richtet sich nach dem Werkstoff. 

Tabelle 5:

Nr.

Art und Umfang der Prüfungen bei der Eigenüberwachung

Kenngröße Prüfverfahren Prüfhäufigkeit1 
5.1 Masse pro Flächeneinheit s. Tabelle 2 alle 3.000 m² 
5.2 Dicke s. Tabelle 2 alle 3.000 m² 
5.3 Zugfestigkeit und Dehnung bei der Zug-

festigkeit 
s. Tabelle 2 alle 15.000 m² 

5.4 Stempeldurchdrückkraft und Durchdrück-
vorschub 

s. Tabelle 2 alle 15.000 m² 

5.5 Kegelfallversuch s. Tabelle 2 Gemäß den Regelun-
gen für die 
CE-Kennzeichnung. 

5.6 Charakteristische Öffnungsweite s. Tabelle 2 alle 50.000 m² 
5.7 Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene DIN EN ISO 11058 alle 50.000 m² 

Richtwerte, Besonderheiten im Produktionsverfahren und darauf abgestimmte Prüfhäufigkeiten werden im 
Einzelfall berücksichtigt. 
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Tabelle 

Nr.

6: Art und Umfang von Prüfungen an Geotextilien im Rahmen der Fremdprüfung

Prüfgröße Prüfung Häufigkeit Anforderung und
Toleranzen

8.1 Dicke DIN EN ISO 9863-1 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

8.2 Masse pro Flä-
cheneinheit 

DIN EN ISO 9864 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

8.3 Zugfestigkeit und 
Dehnung bei der 
Zugfestigkeit1 

DIN EN 29073-3 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

8.4 Stempeldurch-
drückkraft und 
Durchdrückvor-
schub 

DIN EN ISO 12236 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein  

8.5  Charakteristische 
Öffnungsweite 

DIN EN ISO 12956 
 

Einmal bezo-
gen auf die ge-
samte Liefe-
rung für den 
Bauabschnitt  

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

1) Für die Bewertung der Prüfergebnisse muss die Korrelation zwischen den Prüfergebnisse nach 
DIN EN 29073-3 und denen nach DIN EN ISO 10319 ermittelt werden. 
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9. Verzeichnis der Normen

ASTM D 1603 2006 Standard Test Method for Carbon Black Content in Olefin Plastics 

ASTM D 7409 2007 Standard Test Method for Carboxyl End Group Content of Polyethylene Te-
rephthalate (PET) Yarns 

DIN 18200 200-05 Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte – Werkseigene Produktionskon-
trolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten 

DIN 60500-4 2007-12 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Teil 4: Bestimmung der Was-
serdurchlässigkeit normal zur Ebene unter Auflast bei konstantem hydrauli-
schen Höhenunterschied 

DIN EN 10204 2005-01 Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen 

DIN EN 12224 2000-11 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der Witterungs-
beständigkeit 

DIN EN 12225 2000-12 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur Bestim-
mung der mikrobiologischen Beständigkeit durch einen Erdeingrabungsver-
such 

DIN EN 12226 2010-3 Geokunststoffe – Allgemeine Prüfverfahren zur Bewertung nach Beständig-
keitsprüfungen 

DIN EN 12447 2002-03 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur Bestim-
mung der Hydrolysebeständigkeit in Wasser 

DIN EN 13257 2005-4 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften für 
die Anwendung bei der Entsorgung fester Abfallstoffe 

DIN EN 14414 2004-08 Geokunststoffe - Auswahlprüfverfahren zur Bestimmung der chemischen Be-
ständigkeit bei der Anwendung in Deponien 

DIN EN 14415 2004-08 Geosynthetische Dichtungsbahnen - Prüfverfahren zur Bestimmung der Be-
ständigkeit gegen Auslaugen 

DIN EN 29073-3 1992-08 Textilien; Prüfverfahren für Vliesstoffe; Teil 3: Bestimmung der Höchstzugkraft 
und der Höchstzugkraftdehnung 

DIN EN ISO 1133 2005-09 Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der 
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten 

DIN EN ISO 1183 – 1 2004-05 
Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten 
Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknome-
ter und Titrationsverfahren 

DIN EN ISO 1973 1995-12 Textilien - Fasern - Bestimmung der Feinheit - Gravimetrisches Verfahren und 
Schwingungsverfahren 

DIN EN ISO 5079 1996-02 Textilien - Fasern - Bestimmung der Höchstzugkraft und Höchstzugkraftdeh-
nung an Spinnfasern 

DIN EN ISO 9001 2008-12 Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen 
DIN EN ISO 9863-1 2005-01 Geokunststoffe - Bestimmung der Dicke unter festgelegten Drücken - Teil 1 

DIN EN ISO 9864 2005-05 Geokunststoffe - Prüfverfahren zur Bestimmung der flächenbezogenen Masse 
von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten 

DIN EN ISO 10319 2008-10 Geokunststoffe - Zugversuch am breiten Streifen 
DIN EN ISO 10320 1999-04 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Identifikation auf der Baustelle 

DIN EN ISO 11058 1999-06 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Bestimmung der Wasser-
durchlässigkeit normal zur Ebene, ohne Auflast 

DIN EN ISO 11358 1997-11 Kunststoffe - Thermogravimetrie (TG) von Polymeren - Allgemeine Grundla-
gen 

DIN EN ISO 12236 2006-11 Geokunststoffe - Stempeldurchdrückversuch (CBR-Versuch) 

DIN EN ISO 12956 1999-06 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Bestimmung der charakteristi-
schen Öffnungsweite 

DIN EN ISO 12957-1 2005-05 Geokunststoffe - Bestimmung der Reibungseigenschaften - Teil 1: Scherkas-
tenversuch 

DIN EN ISO 13433 2006-10 Geokunststoffe - Dynamischer Durchschlagversuch (Kegelfallversuch) 

DIN EN ISO 13438 2005-02 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Auswahlprüfverfahren zur Be-
stimmung der Oxidationsbeständigkeit 

DIN EN ISO/IEC 17020 2004-11 Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die In-
spektionen durchführen 

DIN EN ISO/IEC 17025 2005-08 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaborato-
rien 

DVWK-M 221 1992 Anwendungen von Geotextilien im Wasserbau 

FGSV – M Geok E-StB 2005 Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des 
Straßenbaues 

GDA E 2-7 1997 Gleitsicherheit der Abdichtungssysteme 
GDA E 2-9 2005 Einsatz von Geotextilien im Deponiebau 
GDA E 2-21 1997 Spreizsicherheitsnachweis und Verformungsabschätzung für die De-
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poniebasis 
GDA E 3-8 2005 Reibungsverhalten von Geokunststoffen 
GDA E 5-5 2005 Qualitäts-Überwachung für Geotextilien 
GRI-GG7  Carboxyl End Group Content of PET Yarns 

GRI-GG8  Determination of the Number Average Molecular Weight of PET Yarns 
Based on Relative Viscosity Value 

ISO 11357-3 2009-09 
Kunststoffe - Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK) - Teil 3: Be-
stimmung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der 
Schmelz- und Kristallisationsenthalpie 

ISO 11357-6 2008-06 
Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 6: 
Oxidations-Induktionszeit (isothermische OIT) oder -Temperatur (iso-
dynamische OIT) 
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10. Anlagen zum Zulassungsschein, Verzeichnis der Länderkennzahlen 
und Prüf- und Inspektionsstellen

Anlagen zum Zulassungsschein
 
Anlage 1: Anforderungen und Toleranzen für die Eigen- und Fremdüberwachung  
Anlage 2: Genaue Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten  
Anlage 3: Beschreibung des Produktionsverfahrens 
Anlage 4: Werkstofferklärung des Herstellers (Formmassentyp, Additive, Verwendung von 
  Rückführungsmaterial, Vorprodukte) 
Anlage 5: Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung 
Anlage 6: Beschreibung der Lage der Kennzeichnungen  
Anlage 7: Beschreibung der Rollenaufkleber 
Anlage 8: Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen 
   a) Eigenüberwachung 
   b) Fremdüberwachung 
Anlage 9: Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers 

Länderkennzahlen 
 
(gemäß Bundesarbeitsblatt 4/91, Seite 61): 
Baden-Württemberg 01 Niedersachsen 07 
Bayern 02 Nordrhein-Westfalen 08 
Berlin 03 Rheinland-Pfalz 09 
Brandenburg 12 Saarland 10 
Bremen 04 Sachsen 14 
Hamburg 05 Sachsen-Anhalt 15 
Hessen 06 Schleswig-Holstein 11 
Mecklenburg-Vorpommern 13 Thüringen 16 
  
Prüf- und Fremdüberwachungsstellen für Eignungsprüfungen und die Überwachung der Produktion  
 
Kiwa TBU GmbH 
Gutenbergstr. 29 
48268 Greven 
Tel.: 02571 9872-0, Fax: 02571 9872-99, e-mail: tbu@tbu-gmbh.de 
 
Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar (MFPA)  
Fachgebiet Geotechnik 
Coudraystraße 4 
99423 Weimar 
Tel.: 03643 564-0, Fax: 03643 564-201, e-mail: info@mfpa.de  
 
Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik (MPA) Hannover 
An der Universität 2 
30823 Garbsen 
Tel.: 0511 762-4362, FAX.: 0511 762-3002; e-mail: info@mpa-hannover.de 
 
SKZ – TeConA GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 22 
97076 Würzburg  
Tel.: 0931 4104-142, Fax: 0931 4104-273, e-mail: tecona@skz.de 
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herausgegeben von der  

Arbeitsgruppe „Kunststoffe in der Geo- und Umwelttechnik“ 

der Fachgruppe 4.3 

 

2. Auflage, Oktober 2010 
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Diese Zulassungsrichtlinie und die Liste zugelassener Kunststoff-Dränelemente sowie weitere auf der Grundlage 

der Deponieverordnung erstellte Zulassungsrichtlinien für Geokunststoffe und Dichtungskontrollsysteme und Lis-

ten derartiger zugelassener Produkte können als pdf-Datei von der Internetseite: 

www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/abfallrecht/index.htm heruntergeladen werden. 
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Am 16. Juli 2009 trat die neue Deponieverordnung (DepV) in Kraft. Im Anhang 1 Nummer 2.1 wird festgestellt: „Für 
das Abdichtungssystem dürfen nur dem Stand der Technik nach Nummer 2.1.1 entsprechende … von der 
Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung nach Nummer 2.4 zugelassene oder eignungsfestgestellte 
Geokunststoffe (Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-Dränelemente, Bewehrungsgitter aus 
Kunststoff etc.), Polymere und serienmäßig hergestellte Dichtungskontrollsysteme … eingesetzt werden.“ 
Einer solchen Zulassung bedarf es nur dann nicht, wenn für die Geokunststoffe, Polymere oder Dichtungs-
kontrollsysteme in Abdichtungssystemen harmonisierte technische Spezifikationen nach der europäischen 
Bauproduktenrichtlinie vorliegen, deren Leistungsmerkmale den Stand der Technik, insbesondere die erforderliche 
Dauerhaftigkeit, vollständig berücksichtigen. Ob dieser Sachverhalt vorliegt, kann in fachlicher Hinsicht nur die BAM 
als Zulassungsstelle – gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) –
entscheiden, da sie den Stand der Technik nach der Nummer 2.1.1 der DepV für Geokunststoffe, Polymere und 
Dichtungskontrollsysteme beschreibt. Derzeit gibt es keine harmonisierten technischen Spezifikationen, wo die 
Leistungsmerkmale und die für die Leistungsmerkmale festgelegten Klassen oder Niveaus umfassend die 
Anforderungen der DepV nach dem Stand der Technik berücksichtigen. Insbesondere erfüllt das Niveau des 
Leistungsmerkmals der Beständigkeit nicht die Anforderung der Deponieverordnung an die Dauer der 
Funktionserfüllung. 
In der Nummer 2.4 des Anhangs 1 der DepV wird die Verfahrensweise bei der Zulassung geregelt. Zu den Aufgaben 
der BAM gehört nach Nummer 2.4.1 die Definition von Prüfkriterien, die Aufnahme von Nebenbestimmungen in die 
Zulassung und insbesondere auch die Festlegung von Anforderungen an den fachgerechten Einbau und das 
Qualitätsmanagement. Nach Nummer 2.4.4 wirkt ein Fachbeirat beratend an der Erarbeitung entsprechender 
Zulassungsrichtlinien mit. 
Nach dem Inkrafttreten der Deponieverordnung hatte sich am 16. Oktober 2009 der Fachbeirat konstituiert und eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Prüfrichtlinie der BAM für Kunststoff-Dränelemente vom Oktober 2003 
überarbeitet hat. Hiermit wird das Arbeitsergebnis, die Zulassungsrichtlinie für Kunststoff-Dränelemente, vorgelegt.  
 
 
An den Beratungen haben mitgewirkt: 
 
1. die Mitglieder des Fachbeirats: 
Dipl.-Ing. K.-H. Albers, G quadrat Geokunststoffgesellschaft mbH; Dipl.-Ing. W. Bräcker, Staatliches Gewer-
beaufsichtsamt Hildesheim; Dipl.-Ing. R. Drewes, Landesumweltamt Brandenburg; Dipl.-Ing. K. J. Drexler, 
Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU); Dipl.-Ing. I. Duzic, Colbond GmbH & Co KG; Dipl.-Ing. A. Elsing, 
HUESKER Synthetic GmbH; Dr.-Ing. B. Engelmann, Umweltbundesamt; Prof. Dr.-Ing. G. Heerten, NAUE GmbH & 
Co. KG; Dipl.-Ing. K.-D. Hegewald, Landesamt für Umweltschutz, Sachsen-Anhalt; Dipl.-Geoöko. K. Heinke, 
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG); Dr.-Ing. D. Heyer, TU München, 
Zentrum Geotechnik; Dipl.-Ing. D. Jost, GSE Lining Technology GmbH; Dr. rer. nat. W. Müller, BAM Bundesanstalt 
für Materialforschung und –prüfung; Dr.-Ing. E. Reuter, IWA Ingenieurgesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft; 
Dipl.-Ing. G. P. Romann, AGAS Arbeitsgemeinschaft Abdichtungstechnik e.V.; Prof. Dr.-Ing. F. Saathoff, Agrar- und 
Umweltwissenschaftliche Fakultät, Universität Rostock; Dipl.-Ing. T. Sasse, Umtec | Prof. Biener | Sasse | Konertz; 
Prof. Dr. F.-G. Simon, BAM Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung; Dr.-Ing. M. Tiedt, Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Dipl.-Ing. L. Wilhelm, Thüringer Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie; Dipl.-Ing. Ch. Witolla, Ingenieurbüro Geoplan GmbH; Prof. Dr.-Ing. K. J. Witt, Fakultät 
Bauingenieurswesen, Bauhaus-Universität Weimar und Dipl.-Ing. H. Zanzinger, SKZ Süddeutsches 
Kunststoff-Zentrum.  
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2. weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe: 
Dr. rer. nat. M. Böhning, ; H. Ehrenberg,

, Dr. F. Flügge, ; Dr.-Ing. J. Köhrich, ; E.-J. 
Kollen, ; Dipl.-Min. W. Ruthmann,  und 
Dipl.-Ing. C. Tarnowski, . 
 
 
An der Überarbeitung waren weiterhin Dipl.-Ing. R. Tatzky-Gerth und Dipl.-Ing. A. Wöhlecke aus der Arbeitsgruppe 
4.32 der BAM beteiligt. 
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Die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfäl-
len ist durch ein Bundesgesetz geregelt. Das Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) enthält die 
Ermächtigungsnormen zum Erlass von Rechtsverord-
nungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Auf 
der Rechtsgrundlage des KrW-/AbfG trat am 16. Juli 
2009 die Neufassung der Deponieverordnung (DepV) in 
Kraft1

Die BAM ist nach Nummer 2.4.1 zuständig für die Prü-
fung und Zulassung von Geokunststoffen, Polymeren 
und Dichtungskontrollsystemen für die Anwendung in 
Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien auf 
der Basis eigener Untersuchungen und von Ergebnis-
sen akkreditierter Stellen. Sie hat in diesem Zusam-
menhang die folgenden Aufgaben: 

. Nach deren Anhang 1 Nummer 2.1 dürfen für 
das Abdichtungssystem nur dem Stand der Technik 
nach Nummer 2.1.1 entsprechende und von der BAM 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung nach 
Nummer 2.4 zugelassene oder eignungsfestgestellte 
Geokunststoffe (Kunststoffdichtungsbahnen, Schutz-
schichten, Kunststoff-Dränelemente, Bewehrungsgitter 
aus Kunststoff etc.), Polymere und serienmäßig herge-
stellte Dichtungskontrollsysteme eingesetzt werden. 

 
 Definition von Prüfkriterien,  
 Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulas-

sung, 
 Festlegung von Anforderungen an den fachge-

rechten Einbau und das Qualitätsmanagement.  
 
Auf dieser rechtlichen Grundlage und unter Berücksich-
tigung der in Nummer 2.1.1 des Anhangs 1 der DepV 
genannten Anforderungen zum Stand der Technik wer-
den in dieser Richtlinie die Anforderungen für die Zulas-
sung von Kunststoff-Dränelementen für Deponieoberflä-
chenabdichtungen beschrieben. Die Richtlinie ist die 
technische Grundlage, auf der die BAM auf Antrag des 
jeweiligen Herstellers die Eignung von Kunststoff-
Dränelementen nach der DepV prüft und die Eignung 
durch Erteilung einer Zulassung in Form eines Zulas-

1 Artikel 1 der Verordnung zur Vereinfachung des De-
ponierechts vom 27.04.2009; Bundesgesetzblatt Jahr-
gang 2009 Teil I Nr. 22 S. 900–950. 

sungsscheins feststellt. 
Deponieabdichtungen müssen nach dem Stand der 
Technik errichtet werden. In der vorliegenden Zulas-
sungsrichtlinie wird daher auch beschrieben, welche An-
forderungen beim Einbau der zugelassenen Kunststoff-
Dränelemente erfüllt werden müssen, damit eine dem 
Stand der Technik entsprechende Entwässerungs-
schicht entsteht. Auf diese Anforderungen wird auch im 
Zulassungsschein ausdrücklich hingewiesen. Die zu-
ständigen Behörden der Länder müssen dafür Sorge 
tragen, dass diese Anforderungen Bestandteil der Ge-
nehmigung und somit rechtlich verbindlich werden. Nur 
unter dieser Voraussetzung kann die BAM-Zulassung 
zum Nachweis der Eignung nach dem Stand der Tech-
nik der mit Kunststoff-Dränelementen hergestellten Ent-
wässerungsschicht verwendet werden. 
Die Zulassung wird ausdrücklich unter Widerrufsvor-
behalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt insbesondere 
vor, wenn der Hersteller von dem in den Prüfungs-
unterlagen und in den Anhängen des Zulassungs-
scheins beschriebenen Verfahren, von den für die Prü-
fungsmuster verwendeten Materialien oder von den 
anderen im Zulassungsschein genannten Anforderun-
gen abweicht. In diesem Fall darf kein Kunststoff-
Dränelement mehr unter Verwendung der BAM-
Zulassungsnummer gefertigt werden.  
Änderungen des Werkstoffs, des Produktionsverfah-
rens der Vorprodukte und des Kunststoff-
Dränelements und der Maßnahmen der Eigen- und 
Fremdüberwachung der Produktion bedürfen einer 
neuen Zulassung. Bewähren sich vom Hersteller ein-
gesetzte Verfahren nicht und kann dies anhand von 
neuen technischen Erkenntnissen belegt werden, hat 
sich also die Sachlage, der Stand der Technik und die 
Rechtslage so verändert, dass keine Zulassung mehr 
erteilt werden kann, so liegt auch darin ein Widerrufs-
grund.  
Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, 
der Zulassungsbehörde umgehend den Zulassungs-
schein auszuhändigen. 
Den Zulassungen liegen die folgenden Gesetze, Vor-
schriften und Richtlinien in der jeweils aktuell gültigen 
Fassung zugrunde: 
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 Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Beseiti-
gung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, Bundesge-
setzblatt, Jahrgang 1994 Teil I S. 2705. 

 Verordnung über die Vereinfachung des Deponie-
rechts vom 27. April 2009, Bundesgesetzblatt Jahr-
gang 2009 Teil I Nr. 22 S. 900–950. 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdich-
tungsbahnen für Deponieabdichtungen (Zulas-
sungsrichtlinie-Kunststoffdichtungsbahnen), BAM 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
März 2010. 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff-Drän-
elementen für Deponieoberflächenabdichtungen 
(Zulassungsrichtlinie Kunststoff-Dränelemente), 
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Oktober 2010. 

 Richtlinie für die Zulassung von Schutzschichten für 
Kunststoffdichtungsbahnen in Deponieabdichtun-
gen (Zulassungsrichtlinie-Schutzschichten), BAM 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Oktober 2010. 

 Richtlinie für die Zulassung von Geotextilien zum 
Filtern und Trennen für Deponieabdichtungen (Zu-
lassungsrichtlinie-Geotextilien), BAM Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Oktober 2010 

 Richtlinie für die Anforderungen an Fachbetriebe 
für den Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen, 
weiteren Geokunststoffen und Kunststoffbauteilen 
in Deponieabdichtungssystemen (Richtli-
nie-Verlegefachbetriebe), BAM Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung, März 2010. 

 Richtlinie für Anforderungen an die Qualifikation 
und die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle beim 
Einbau von Kunststoffkomponenten und -bauteilen 
in Deponieabdichtungssystemen (Richtlinie-Fremd-
prüfer), BAM Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Februar 2009. 

 
Eine Entwässerungsschicht muss in jedem Einzelfall 
bemessen werden. Dabei muss die Filterstabilität 
nachgewiesen werden. Falls erforderlich muss geprüft 
werden, ob der Schutz der Abdichtungskomponente 
gewährleistet ist. Eine mineralische Entwässerungs-
schicht muss dabei mindestens die Anforderungen 
nach Nr. 6 Tabelle 2 im Anhang 1 der DepV erfüllen 
und ein Kunststoff-Dränelement von der BAM zugelas-

sen sein. Im Rahmen der Bemessung wird für die Be-
dingungen des Einzelfalls gezeigt, dass die hydrauli-
sche Leistungsfähigkeit ausreicht und die Standsi-
cherheit gewährleistet ist. Anstelle einer für den Einzel-
fall geeigneten mineralischen Entwässerungsschicht 
kann dann nach Nr. 6 der Tabelle 2 ein für den Einzel-
fall geeignetes und zugelassenes Kunststoff-
Dränelement nach der Fußnote 4 zur Nr. 6 der Tabelle 
2 genehmigt werden.  

Zulassungsgegenstand ist ein Kunststoff-Dränelement 
für die Flächenentwässerung in Oberflächenabdichtun-
gen von Deponien, die der DepV unterliegen.  
In der Regel besteht ein Kunststoff-Dränelement aus 
einem Dränkern aus Kunststoff und einem geotextilen 
Filter2

Voraussetzung für die Anwendung der Kunststoff-
Dränelemente ist, dass in der Umgebung des einge-
bauten Produkts im Mittel eine Temperatur von 20 °C 
nicht überschritten wird. Im unteren Bereich einer min-
destens 1 m dicken Bodenschicht wird bei den in 
Deutschland herrschenden klimatischen Verhältnissen 
eine Dauertemperatur von 15 °C nur selten überschrit-
ten. Im Übergangsbereich von den Dichtungskompo-
nenten zur Rekultivierungsschicht wird die Tempera-
turanforderung daher in der Regel erfüllt sein, auch 
wenn angenommen wird, dass in den Dichtungskom-
ponenten selbst zeitweise Temperaturen bis zu 30 °C 
auftreten.  

. Zumeist wird auf der Unterseite des Dränkerns 
noch ein Trägergeotextil angebracht. Im folgenden Ab-
schnitt 3 werden die Anforderungen beschrieben, die an 
das Gesamtprodukt und an den Dränkern gestellt wer-
den. Die Anforderungen an das Filter- und das Träger-
geotextil werden in der Zulassungsrichtlinie-Geotextilien 
der BAM erläutert. 

Ein auf der Grundlage dieser Richtlinie zugelassenes 
Kunststoff-Dränelement ist grundsätzlich auch für die 
Sicherung von Altlasten und die Oberflächenabdichtung 

2 Aus dem Englischen kommend, werden oft folgende Be-
griffe und Abkürzungen verwendet. Kunststoff-Dränelement: 
(GCD, geocomposite drain), Dränkern: (GSP, geospacer), 
Geotextil: (GTX, geotextile). Das Filtergeotextil wird mit 
GTX1, das Trägergeotextil mit GTX2 abgekürzt bezeichnet. 
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von jenen Deponien geeignet, die nicht der DepV unter-
liegen. 
Der Zulassungsgegenstand muss mit definierten, re-
produzierbaren Eigenschaften werksmäßig hergestellt 
werden. 
Antragsteller und Zulassungsnehmer ist der Hersteller 
des Kunststoff-Dränelements.  
Das Kunststoff-Dränelement muss durch den Antrag-
steller vollständig und eindeutig beschrieben werden. 
Dazu gehören genaue Angaben über die Art und Spezi-
fikation der Werkstoffe und Art und Menge der Zu-
schlagstoffe, die bei der Produktion der Vorprodukte, 
der Geotextilien, des Dränkerns und dem Kunststoff-
Dränelement selbst verwendet werden, die Angaben zu 
den charakteristischen Eigenschaften der Geotextilien, 
des Dränkerns und des Kunststoff-Dränelements sowie 
eine Beschreibung der Produktionsverfahren des Geo-
textils, des Dränkerns und des Kunststoff-Dränele-
ments. 
Der Zulassungsgegenstand wird im Zulassungsschein 
durch die Erläuterung des Aufbaus des Kunst-
stoff-Dränelements aus Geotextilien und Dränkern, 
durch die Abmessungen sowie durch die im Folgenden 
genannten Angaben charakterisiert. 
Das Kunststoff-Dränelement muss über ein 
CE-Kennzeichen mit Bezug auf die DIN EN 13252 ver-
fügen. Die Produktion muss im Rahmen eines nach 
DIN EN ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagement-
systems eigen- und fremdüberwacht werden. Das 
Kunststoff-Dränelement muss gemäß der DIN EN ISO 
10320 gekennzeichnet und verpackt werden. 
Jede Änderung muss der Zulassungsstelle mitgeteilt 
und mit ihr abgestimmt werden. Erfolgt dies nicht, so 
verliert die Zulassung ihre Gültigkeit. 

Im Zulassungsschein werden der Formmassenherstel-
ler und die Formmassen (Typenbezeichnung) der Vor-
produkte (z. B. Fasern, Filamente, Folienbändchen, 
Spleißgarne, Multifilamentgarne etc.) des Filter- und 
des Trägergeotextils sowie des Dränkerns (Wirrgele-
ge, Geogitter, Hohlnoppenbahn etc.) mit den Herstel-
lerspezifikationen für die Dichte, Schmelze-Masse-
fließrate und gegebenenfalls für den Rußgehalt ange-
geben. Weitere vertrauliche Angaben zu den Form-
massen (Molekülmassenverteilung, Additive) und den 

polymergebundenen Zuschlagstoffen (Masterbatch) 
oder sonstigen Zuschlagstoffen (Hersteller und Rezep-
tur) sowie Probenmaterial müssen bei der Zulas-
sungsstelle hinterlegt werden. Zusätzliche Angaben 
müssen gemacht werden, wenn diese für die eindeuti-
ge Festlegung des Werkstoffs erforderlich sind.  
Es muss eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwi-
schen den Herstellern der Formmassen und den Her-
stellern von Vorprodukten oder Geotextilen und Drän-
kern über die Spezifikation der verwendeten Form-
massen bestehen. Im Anhang zur Zulassung gibt der 
Zulassungsnehmer eine rechtsverbindliche Erklärung 
über die verwendeten Werkstoffe ab. Die eindeutige 
Festlegung der Werkstoffe, die Überprüfbarkeit der 
Angaben durch die Zulassungsstelle und die Möglich-
keit einer Kontrolle anhand der spezifizierten Werte ist 
grundsätzlich Voraussetzung, um eine Zulassung ertei-
len zu können. 
Im Zulassungsschein werden die Art der Vorprodukte 
der Geotextilien, deren Typenbezeichnung und die 
Hersteller angegeben. Angaben zu den wesentlichen 
Eigenschaften und deren Spezifikation (Mittelwert und 
zulässige Toleranzen) werden bei der Zulassungsstelle 
hinterlegt (s. dazu die Zulassungsrichtlinie-Geotextilien 
der BAM). Diese werden bei der Eigenüberwachung 
beim Vorprodukthersteller und bei der Eingangskon-
trolle, Eigen- und Fremdüberwachung beim Hersteller 
der Geotextilien überprüft. 

In Tabelle 1 sind die charakteristischen Eigenschaften 
des Kunststoff-Dränelements in Anlehnung an 
DIN EN 13252, in Tabelle 2 weitere Eigenschaften des 
Kunststoff-Dränelements sowie charakteristische 
Eigenschaften des Dränkerns und der Geotextilien 
aufgelistet. Weitere Eigenschaften der Geotextilien 
werden in der Zulassungsrichtlinie-Geotextilien der 
BAM beschrieben. 
Davon ausgehend werden im Zulassungsschein be-
stimmte charakteristische Eigenschaften des Filter- 
und des Trägergeotextils, des Dränkerns und des 
Kunststoff-Dränelements angegeben. Diese Eigen-
schaften werden bei der Eigen- und Fremdüberwa-
chung der Produktion des Kunststoff-Dränelements 
überprüft. Dazu werden die charakteristischen Werte 
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für die Beurteilung im Rahmen der Eigen- und Fremd-
überwachung im Zulassungsschein festgelegt. Die 
charakteristischen Werte ergeben sich aus dem Mit-
telwert und der zulässigen Toleranz, die vom Hersteller 
auf der Grundlage einer statistischen Auswertung 
eigener Messergebnisse oder unter Berücksichtigung 
erfahrungsgestützter Sicherheitsfaktoren angegeben 
werden. Da die Geotextilien ein CE-Kennzeichen mit 
Bezug auf die DIN EN 13257 und die Kunststoff-Drän-
elemente ein CE-Kennzeichen mit Bezug auf die DIN 
EN 13252 haben, kann ein Teil der charakteristischen 
Werte aus den CE-Begleitdokumenten entnommen 
werden.  
Das Datenblatt des Kunststoff-Dränelements muss 
mindestens die Daten zu den für die Eigenüberwa-
chung relevanten Eigenschaften dokumentieren. 

Im Zulassungsschein wird die übliche Länge des Kunst-
stoff-Dränelements auf einer Rolle angegeben sowie 
dessen Breite und Dicke festgelegt.  

Das zugelassene Produkt muss mit einer fortlaufenden 
Kennzeichnung nach DIN EN ISO 10320 auf dem Fil-
tergeotextil versehen und verpackt sein. Aus der 
Kennzeichnung müssen mindestens die Produktbe-
zeichnung und die Zulassungsnummer hervorgehen. 
Die Kennzeichnung muss so aufgedruckt werden, 
dass sie dauerhaft gut lesbar ist. Sie muss so haltbar 
sein, dass sie den Transport, die Lagerungs- und die 
Einbaubeanspruchungen übersteht. Jede Rolle muss 
ein Etikett gemäß DIN EN ISO 10320 tragen, aus dem 
der Hersteller, die Art des Produktes bzw. die Produkt-
bezeichnung, Abmessungen, Gewicht sowie ein fir-
meninterner Kode (z. B. Rollennummer) hervorgeht, 
aus dem direkt oder indirekt der Zeitpunkt der Produk-
tion abgelesen werden kann und der in eindeutiger 
Weise den Unterlagen und Ergebnissen der Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen an der Liefereinheit zugeord-
net ist. Im Einzelfall können weitere Angaben festge-
legt werden. Ein Musteretikett wird der Zulassung als 
Anlage beigefügt.  

Der Hersteller muss das Produktionsverfahren detail-
liert beschreiben. Im Rahmen des Zulassungsverfah-
rens überzeugt sich die BAM in Zusammenarbeit mit 
dem Fremdüberwacher durch einen Besuch beim Her-
steller am Produktionsort von der Richtigkeit der zum 
Produktionsverfahren und den Maschinen gemachten 
Angaben. Die Probenahme für die Zulassungsprüfun-
gen erfolgt in der Regel bei diesem Besuch. Die BAM 
und der Fremdüberwacher überzeugen sich dabei wei-
terhin davon, dass qualifiziertes Personal, Maschinen, 
Betriebsräume, Einrichtungen zur Lagerung und 
Handhabung der Formmassen (Basispolymer und 
Masterbatch), Vorprodukte, Prüfeinrichtungen und 
sonstige Ausstattungen der Produktion und des Prüf-
labors eine einwandfreie fortlaufende Produktion und 
eine Eigenüberwachung der Produktion gewährleisten. 
Im Einzelfall muss der Hersteller nachweisen, wie aus 
dem gewählten Produktionsverfahren sich ergebende 
potentielle Beeinträchtigungen einer einwandfreien 
Produktion durch Maßnahmen im Verfahrensablauf 
und im Qualitätsmanagement ausgeschlossen werden. 

Stöße bzw. Überlappungen müssen bei Kunst-
stoff-Dränelementen so ausgeführt werden, dass auch 
in diesem Bereich ein ausreichendes Wasserableitver-
mögen vorhanden ist und die vollflächige Filterwirkung 
nicht beeinträchtigt wird. Der Hersteller muss dazu ge-
naue konstruktive und bautechnische Angaben in seiner 
Verlegeanleitung machen. Die Wasserdurchlässigkeit 
und die Filterwirksamkeit müssen gegebenenfalls im 
Bereich von Stößen und Überlappungen speziell geprüft 
werden. 

Die Prüfungen werden von der BAM in der Arbeits-
gruppe 4.32 „Kunststoffe in der Geo- und Umwelttech-
nik“ und in von der BAM anerkannten Prüfstellen 
durchgeführt (s. Abschnitt 10). In detailliert begründe-
ten Einzelfällen kann die Zulassungsstelle abweichend 
von den hier aufgeführten technischen Anforderungen 
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an die Kunststoff-Dränelemente und in Ergänzung da-
zu Sonderregelungen treffen. Diese besonderen tech-
nischen Anforderungen werden nach Rücksprache 
und Erörterung mit dem Fachbeirat für die Zulassung 
festgelegt. 
Mit den im Folgenden beschriebenen Prüfungen im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens werden insbeson-
dere die Eigenschaften des zugelassenen Produkts 
ermittelt, die für die Bemessung beim einzelnen Bau-
vorhaben mit bestimmten Randbedingungen sowie für 
die Qualitätssicherung und die Beurteilung der Le-
bensdauer relevant sind. Von besonderer Bedeutung 
sind dabei die Ergebnisse zum Langzeit-Wasserableit-
vermögen und zum Alterungsverhalten. Ob ein zuge-
lassenes Kunststoff-Dränelement für ein bestimmtes 
Bauvorhaben tatsächlich verwendet werden kann, ent-
scheidet sich erst bei der Bemessung. 

In den Tabellen 1 und 2 werden die Prüfgrößen und 
die dazugehörigen Prüfvorschriften angegeben, die zur 
Beschreibung der technischen Eigenschaften eines 
Kunststoff-Dränelements verwendet werden.  
Die Masse je Flächeneinheit des Trägergeotextils 
muss mindestens 180 g/m² und die Stempeldurch-
drückkraft mindestens 1,5 kN betragen. Beim Filter-
geotextil muss die Masse je Flächeneinheit mindes-
tens 300 g/m², die Dicke mindestens 3 mm, die Stem-
peldurchdrückkraft mindestens 2,5 kN und der Durch-
drückvorschub bei der Stempeldurchdrückkraft min-
destens 50 mm betragen. Weiterhin muss die Dicke 
des Filtergeotextils mindestens der 30fachen charakte-
ristischen Öffnungsweite O90 entsprechen.  
Wird beim Filtergeotextil von diesen Anforderungen 
abgewichen, so muss der Antragsteller in Abstimmung 
mit der Zulassungsstelle ein Gutachten einer an-
erkannten und fachkundigen Stelle vorlegen, in der 
nach den Regeln des DVWK-Merkblatts

3 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e. V. (Hrsg.): DVWK Merkblatt 221, Anwendung von 
Geotextilien im Wasserbau. Hamburg und Berlin: Verlag 
Paul Parey, 1992, 31 Seiten (vergriffen). S. auch Krug, M. 
und Heyer, D., Geotextile Filter im Erd-, Straßen- und De-
poniebau, Geotechnik, 21(1998), Nr. 4, S. 314-326. 

 der Bereich 
von Böden angegeben wird, für den aufgrund der 
Eigenschaften des Filtergeotextils (charakteristische 

Öffnungsweite und Dicke) eine langfristige ausrei-
chende mechanischen Filterfestigkeit und hydraulische 
Filterwirksamkeit gegeben ist. Der Bereich wird im Zu-
lassungsschein beschrieben. Bei von diesem Bereich 
abweichenden Bedingungen darf das so qualifizierte 
Kunststoff-Dränelement nur dann eingesetzt werden, 
wenn zusätzlich eine nach den Regeln des DVWK-
Merkblatts bemessene Filterschicht eingebaut wird. 
Für die Werte der Prüfgrößen in der Tabelle 1 und 2 
müssen vom Hersteller die Mittelwerte und zulässigen 
Toleranzen angegeben werden. Es muss der Daten-
satz der Gesamtheit vorgelegt oder das Verfahren an-
gegeben werden, auf dessen Grundlage die Toleranz 
ermittelt wurde. Die zulässige Toleranz soll Streuungen 
aus Probenahme, Prüffehler und produktionsbedingte 
Schwankungen berücksichtigen. 
Die Wasserdurchlässigkeit des Filtergeotextils normal 
zur Ebene wird in der Regel nach DIN EN ISO 11058 
im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung be-
stimmt. Für die Zulassung müssen jedoch auch Prüf-
ergebnisse nach DIN 60500-4 vorgelegt werden. 

In einem von der europäischen und internationalen 
Normungsorganisation herausgegebenen 

(ISO/TS 13434) werden „Grund-
prüfungen“ zur Beständigkeit (Hydrolyse, Oxidation, 
Angriff von Mikroorganismen und Bewitterung) 
zusammengestellt, mit denen eine Mindestfunktions-
dauer von 25 Jahren gewährleistet wird (s. Tabelle 3). 
Die Prüfungen gehen dabei von einem Umgebungs-
milieu mit pH 4–9 und einer Temperatur von höchstens 
25 °C aus. Auch die Prüfung der Witterungsbe-
ständigkeit gehört zu diesen Grundprüfungen. Diese 
Prüfungen werden im Zusammenhang mit der CE-
Kennzeichnung durchgeführt. Als weitere Grundprüf-
ung muss die Prüfung der Spannungsrissbeständigkeit 
hinzukommen, wenn aufgrund der Art des Werkstoffs 
und der Ausbildung der Komponenten eines Kunst-
stoff-Dränelements die Spannungsrissbildung eine 
Rolle spielen kann (z. B. bei Stützkörpern, die aus 
spannungsrissempfindlichen Formmassen hergestellt 
werden). 
Grundsätzlich sollten die Kunststoff-Dränelemente 
möglichst wenig UV-Strahlung ausgesetzt werden, da 
diese Kunststoffe in der Regel stark beansprucht. Die 
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UV-Strahlung wird die Stabilisierung verschlechtern 
und kann autokatalytische Reaktionen in Gang setzen, 
die auch nach der Abdeckung noch weiterlaufen. Ab-
weichend von DIN EN 12224 gilt daher auch bei hoher 
Witterungsbeständigkeit die Grundregel, dass mög-
lichst verlegetäglich, spätestens jedoch innerhalb einer 
Woche überbaut werden muss. In der Regel muss so-
wohl die Witterungsbeständigkeit der Geotextilien wie 
auch des Dränkerns geprüft werden. 
Für die Zulassung kommen von vornherein nur solche 
Kunststoff-Dränelemente in Betracht, die mindestens 
diese Grundprüfungen bestehen. Tabelle 3 gibt einen 
Überblick über diese Grundprüfungen. 

Materialien und Verfahren, die bei der Produktion des 
Kunststoff-Dränelements eingesetzt werden, müssen 
so gewählt werden, dass die Funktionserfüllung des 
eingebauten Produkts unter allen äußeren und gegen-
seitigen Einwirkungen im Abdichtungssystem über 
einen Zeitraum von mindestens 100 Jahren gewähr-
leistet ist. Für den Nachweis dieser sehr langen Funk-
tionsdauer sind spezielle Langzeituntersuchungen er-
forderlich (s. Tabelle 4 und 5). Nur bei Erfüllung der in 
diesen Untersuchungen gestellten Anforderungen 
können Kunststoff-Dränelemente mineralische Ent-
wässerungsschichten in Deponieabdichtungen erset-
zen.  
Zunächst muss die Rückwirkung des Kriechens auf 
das Wasserableitvermögen ermittelt oder zumindest 
auf der sicheren Seite abgeschätzt werden. Die Ände-
rung der Dicke im Laufe der Zeit unter einer Druck- 
und Scherbeanspruchung wird über mindestens 
10.000 h gemessen. Damit diese Kriechkurven dann 
auf 100 Jahre extrapoliert werden können, muss ge-
zeigt werden, dass im Verlauf der Zeitspanne von 99 
Jahren, über die extrapoliert wird, kein Stabilitätsver-
sagen des Dränkerns aufgrund von mit dem Kriechen 
verbundenen Änderungen lokaler Spannungen auftritt. 
Weiterhin muss sichergestellt werden, dass Alterungs-
vorgänge und die damit verbundene Materialänderung 
über diesen langen Zeitraum keine wesentlichen 
Rückwirkungen auf die Festigkeit und das Kriechver-
halten der Komponenten des Kunststoff-Dränelements 
und dessen Verbindungsstellen haben. Die Vorgänge, 
die das Stabilitätsversagen auslösen, und die Alte-
rungsprozesse müssen durch die Wahl der Prüfbedin-

gungen so beschleunigt werden, dass mögliche Effek-
te in überschaubaren Prüfzeiträumen untersucht wer-
den können.  
Die Prüfungen der Tabellen 2 bis 5 sind insgesamt so 
angelegt, dass eine ausreichende innere Scherfestig-
keit für eine Böschungsneigung von 1:2,5 und eine 
Normalspannung von 50 kPa nachgewiesen werden 
kann. Auch das Langzeit-Wasserableitvermögen wird 
bis zu dieser Lastgrenze ermittelt. Für den Nachweis 
eines standsicheren Aufbaus müssen jedoch im Ein-
zelfall weitere Eigenschaften, z. B. das Reibungsver-
halten zu den benachbarten Schichten, und die tat-
sächlichen mechanischen Beanspruchungen bei kriti-
schen Zuständen (z. B. nach Frostperioden) betrachtet 
werden (s. dazu Abschnitt 5). Bei der Anwendung auf 
steileren Böschungen als 1:2,5 müssen ergänzende 
Untersuchungen zur inneren Scherfestigkeit und zum 
Langzeit-Wasserableitvermögen des Kunststoff-Drän-
elements durchgeführt werden. 

Das Verfahren zur Bestimmung des Langzeit-Wasser-
ableitvermögens  wird in dem unten angegebenen 
Aufsatz4

4 Müller, W. W., Jakob, I. und Tatzky-Gerth, R.: Long-term 
water flow capacity of geosynthetic drains and structural 
stability of their drain cores. Geosynthetics International, 
15(2008), H. 6, S. 437-451. 

 beschrieben. In Kriechversuchen unter Druck- 
und Scherbeanspruchung (Normalspannungen von 
20 kPa, 50 kPa sowie 20 kPa, 1:2,5 und 50 kPa, 1:2,5) 
wird die Veränderung der Dicke über einen Zeitraum 
von mindestens 10.000 h ermittelt (s. Tabelle 4 Nr. 4.1). 
Mit diesen Kriechkurven wird die voraussichtliche Rest-
dicke nach 100 Jahren extrapoliert. Aus der Messung 
der Dicke als Funktion der Druckspannung werden dann 
die Drücke ermittelt, die erforderlich sind, um das Drän-
element auf diese Restdicken zusammenzudrücken 
(s. Tabelle 4 Nr. 4.2). Das Wasserableitvermögen wird 
bei unterschiedlichen hydraulischen Gradienten 
(  = 0,05, 0,1, 0,3, 1,0) und unterschiedlichen Bettungen 
(hart/hart, hart/weich, weich/weich) als Funktion der 
Druckspannung bestimmt (s. Tabelle 2 Nr. 2.1). Das 
Langzeit-Wasserableitvermögen bei einer bestimmten 
Druck- und Scherbeanspruchung ist dann das Wasser-
ableitvermögen, das bei der Druckspannung ermittelt 
wurde, die zur entsprechenden Restdicke gehört. Die im 
3d-Diagramm über der Böschungsneigung (= hydrauli-
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scher Gradient) und der Normalspannung aufgetrage-
nen Werte des Langzeit-Wasserableitvermögens span-
nen dann eine Fläche auf, wobei die Zwischenwerte des 
Langzeit-Wasserableitvermögens bei unterschiedlichen 
Böschungsneigungen und Normalspannungen durch 
lineare Interpolation aus den gemessenen Daten ge-
wonnen werden.  

Kunststoff-Dränelemente zeigen im Druckversuch 
nach DIN EN ISO 25619-2 unterschiedliches Verhal-
ten. Offene und weiche Wirrgelege werden stetig zu-
sammengedrückt, wobei erst zu kleineren Dicken hin 
die Druckkraft stark ansteigt. Bei engmaschigen und 
steifen Wirrgelegen oder Wirrgelegen, die in einem 
vollflächigen Verbund mit dem Filtervliesstoff zusam-
mengehalten werden, verändert sich die Dicke mit der 
Druckkraft zunächst nur allmählich. Der Anstieg kann 
dann jedoch in einen plateau-artigen Verlauf überge-
hen. Das Wirrgelege knickt dabei ein. Schließlich steigt 
die Druckkraft wieder stark an, wenn das deformierte 
Wirrgelege ganz zusammengedrückt wird. Sehr steife 
Kunststoff-Formkörper können zunächst relativ große 
Drücke aufnehmen, ohne sich dabei merklich zu ver-
formen. Erreicht der Druck jedoch eine gewisse Höhe, 
bricht der Formkörper zusammen. Die Druckkraft kann 
dabei sogar wieder abnehmen, bevor sie dann stark 
ansteigt, wenn der eingedrückte Formkörper weiter 
zusammengepresst wird. Im Druckversuch zeigt sich 
bei manchen Kunststoff-Dränelementen also eine 
Anomalie im Kurvenverlauf, die ein Stabilitätsversagen 
des Dränkörpers anzeigt. Eine zusätzliche Scherkom-
ponente in der mechanischen Einwirkung verstärkt 
diesen Effekt. Bei Dränkörpern aus Geonetzen kann 
dabei eine weitere Form des Stabilitätsversagens auf-
treten: Die oben liegenden Rippen verdrehen sich rela-
tiv zu den darunterliegenden.  
Zeigt sich ein solches Stabilitätsversagen im Druck-
versuch, so kann es bei geringeren Druckspannungen 
nach längeren Zeiten auch im Kriechversuch auftreten. 
Der Kriechversuch wird bei einem vorgegebenen Ver-
hältnis von Druck- und Scherspannung und einer 
Druckspannung durchgeführt, die unterhalb des 
Niveaus liegt, bei dem das Stabilitätsversagen im 
Druckversuch auftritt. Ein Dränkern ohne Stabilitäts-
versagen wird sich dabei wiederum stetig und allmäh-
lich verformen. Mit abnehmender Druckspannung wird 

sich die Kurve zu immer längeren Zeiten hin erstre-
cken und schließlich bei einem entsprechenden Druck 
in die Kriechkurve übergehen, die für die Bestimmung 
des Wasserableitvermögens ermittelt wurde. Anders 
bei den Dränkernen mit Stabilitätsversagen: Hier wird 
die Kriechkurve einen stufenartigen Verlauf zeigen. 
Wobei die Zeitspanne, nach der das Stabilitätsversa-
gen und die damit verbundene Stufe im Kurvenverlauf 
auftreten (Standzeit), mit abnehmender Druckspan-
nung immer länger wird. Das im Abschnitt 3.3.1 be-
schriebene Verfahren zur Bestimmung des Wasserab-
leitvermögens ist daher nur anwendbar, wenn gezeigt 
werden kann, dass bei der für die Bestimmung des 
Wasserableitvermögens gewählten mechanischen 
Beanspruchung die Anomalie im Verlauf der Kriech-
kurven voraussichtlich erst jenseits von 100 Jahren 
auftritt!  
Dazu werden bei Raumtemperatur Zeitstand-Scherver-
suche an den Kunststoff-Dränelementen in Anlehnung 
an DIN EN ISO 25619-1 in Luft oder Wasser bei einem 
Verhältnis von Scherspannung zu Druckspannung von 
1:2,5 und mindestens sechs relativ hohen Druckspan-
nungen durchgeführt und die Kriechkurven gemessen 
(s. Tabelle 4 Nr. 4.2). Der kleinste Wert der Druck-
spannungen muss so gewählt werden, dass die Ano-
malie in der Kriechkurve frühestens nach einem Jahr 
auftritt. Die Zwischenwerte der Druckspannungen wer-
den dann in etwa so eingestellt, dass sich die Zeiten 
bis zum Auftreten des Stabilitätsversagens möglichst 
gleichmäßig über die logarithmische Zeitachse vertei-
len (z. B. 10, 100, 200 Tage). Eine lineare Extrapola-
tion der Zeitstandkurve im doppel-logarithmischen 
Diagramm der Druckspannungen über den zugehöri-
gen Standzeiten muss dann zeigen, dass bei 50 kPa 
die voraussichtliche Zeit bis zum Auftreten der Instabi-
lität größer als hundert Jahre ist. 
Werden Zeitstand-Scherversuche bei höheren Tempe-
raturen durchgeführt (s. Tabelle 4 Nr. 4.3), beobachtet 
man ebenfalls das Stabilitätsversagen in den Kriech-
kurven, das dann aber schon bei einem kleinen Druck 
nach relativ kurzer Zeit auftreten kann. Es ergeben 
sich hier temperaturabhängige Zeitstandkurven für 
dieses duktile Stabilitätsversagen.  
Grundsätzlich gilt, dass das bei hohen Drücken oder 
hohen Temperaturen auftretende Stabilitätsversagen 
des Dränkerns nicht zu einem Verlust der Scherfestig-
keit des Kunststoff-Dränelements insgesamt führen 
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darf. 

Die Untersuchungen zum Alterungsverhalten richten 
sich nach der Art der Werkstoffe und der Alterungs-
mechanismen. Es müssen daher spezielle Alterungs-
versuche zu den Auswirkungen von Alterungsvorgän-
gen wie Hydrolyse oder Oxidation auf die Eigenschaf-
ten der Komponenten des Kunststoff-Dränelements 
durchgeführt werden.  
Bei den üblicherweise verwendeten polyolefinen 
Werkstoffen können folgende Verfahren angewandt 
werden
 

: 

 Die Beständigkeit gegen den oxidativen Abbau bei 
Polyolefinen wird in Warmlagerungsversuchen im 
Umluftwärmeschrank in Anlehnung an 
DIN EN ISO 13438 und in Auslaugversuchen in An-
lehnung an DIN EN 14415 bei einer Lagerungs-
temperatur von 80 °C geprüft (s. Tabelle 5 Nr. 5.1 
und 5.2). Die Lagerungszeit muss mindestens ein 
Jahr betragen. Untersucht wird die Veränderung 
der mechanischen Kennwerte (Höchstzugkraft- und 
Dehnung bei der Höchstzugkraft sowie Druckfes-
tigkeit), des Stabilisatorgehalts und der Kristallinität. 
Der Stabilisatorgehalt wird nach einer Fest-flüssig-
Extraktion durch UV-Spektroskopie oder HPLC-
Analyse sowie indirekt über OIT-Messungen am 
Produkt selbst bestimmt. Das gewählte Messver-
fahren richtet sich nach der Art der Stabilisierung. 
Die Kristallinität wird in einer DSC-Messung ermit-
telt. Die Anforderungen werden in Tabelle 5 festge-
legt. Anforderungen an Produkte aus anderen 
Werkstoffen (z. B. Polyester, Polystyrol, PVC etc.) 
müssen im Einzelfall in sinngemäßer Übertragung 
festgelegt werden. 

 Die Beständigkeit der Polyolefine gegen die oxida-
tive Alterung kann alternativ zur Ofenlagerung und 
Immersion im Wasser auch durch Autoklavenver-
suche in Anlehnung an DIN EN ISO 13438 Verfah-
ren C nachgewiesen werden. Dabei sind bei 5 MPa 
Sauerstoffdruck und mindestens drei Temperatu-
ren (60, 70 und 80 °C) sowie bei 80 °C und mindes-
ten drei Sauerstoffdrücken (z. B. 1, 2 und 5 MPa) 

5 Müller, W. W., Jakob, I., Li, C. S. und Tatzky-Gerth, R.: Du-
rability of polyolefin geosynthetic drains. Geosynthetics In-
ternational, 16(2009), H. 1, S. 28-42. 

Immersionsversuche durchzuführen. Gemessen 
werden die Veränderungen der mechanischen 
Eigenschaften und des Stabilisatorgehalts und aus 
diesen wird, nach dem Verfahren von Schröder et 
al (2008)6

 

, die Funktionsdauer unter Anwendungs-
bedingungen abgeschätzt. 

Tabelle 5 beschreibt die Anforderungen, die ein Drän-
kern aus polyolefinen Werkstoffen in diesen Prüfungen 
erfüllen muss. Die entsprechenden Anforderungen an 
die Geotextilien werden in der Richtlinie-Geotextilien 
der BAM beschrieben. 

7

Mechanische Spannungen können das Alterungsverhal-
ten verändern oder neue Alterungsvorgänge hervorru-
fen. Man denke etwa an die Spannungsrissbildung, mit 
der insbesondere bei steifen PEHD-Werkstoffen zu 
rechnen ist. Auch die Einlagerung im Medium Wasser 
kann besondere Alterungseffekte hervorrufen. Dies ist 
ohnehin bei Materialien klar, die hydrolyseempfindlich 
sind. Aber auch die oxidative Versprödung kann durch 
die Auslaugung von bestimmten Stabilisatoren im Was-
ser schneller ablaufen als in der Luft, obwohl der Sauer-
stoffgehalt im Wasser nur sehr gering ist. 
Die Festigkeit der Verbindungsstellen zwischen Drän-
kern und Geotextilien, die die innere Scherfestigkeit be-
stimmen, können in besonderer Weise durch Alterungs-
vorgänge beeinträchtigt werden, da solche Stellen durch 
den Fügeprozess schon vorbeansprucht sind. 
Ergänzend zu den in Abschnitt 3.3.3 beschriebenen 
Versuchen müssen daher Zeitstand-Scherversuche bei 
die Alterung beschleunigenden erhöhten Temperaturen 
an den Kunststoff-Dränelementen selbst durchgeführt 
werden.  
Das Verfahren zur Bestimmung der Langzeit-Scher-
festigkeit wird in dem in der vorherigen Fußnote 7 ge-
nannten Aufsatz beschrieben. Es werden Zeitstand-
Scherversuche bei 80 °C und einer Neigung von 1:2,5 
an mindestens 5 Proben in Wasser und an Luft durch-
geführt (s. Tabelle 4 Nr. 4.3). Die Versuchsdauer beträgt 

6 Schröder, H. F., Munz, M. und Böhning, M.: A new method 
for testing and Evaluating the long-time resistance to oxida-
tion of polyolefinic products. Polymers & Polymer Compo-
sites, 16(2008), H. 1, S. 71-80. 

Müller, W. W., Jakob, I., Li, C. S. und Tatzky-Gerth, R.: Du-
rability of polyolefin geosynthetic drains. Geosynthetics 
International, 16(2009), H. 1, S. 28-42.

112



10.000 h. Die Druckspannung muss dabei so gewählt 
werden, dass nicht bereits während der Prüfung das 
Kunststoff-Dränelement schon vollständig zusammen-
gedrückt oder ein eindeutig duktiles, also durch das 
Kriechen bedingtes Scherversagen auftritt. In der Regel 
führt der eindeutige Nachweis spröden Versagens unter 
den genannten Prüfbedingungen zur Verweigerung der 
Zulassung. Gegebenenfalls können weitere Zeitstand-
versuche bei niedrigeren Temperaturen durchgeführt 
werden, um die Temperatur- und Spannungsabhängig-
keit der identifizierten Versagensmechanismen zu klä-
ren. 
Mit der Durchführung dieser Zeitstand-Scherversuche 
am Kunststoff-Dränelement kann auf die Auslaugversu-
che nach Tabelle 5 Nr. 5.2 am Dränkern verzichtet wer-
den, wenn an den ausgebauten Proben die dort be-
schriebenen Prüfungen durchgeführt werden. 
Bei Materialien, bei denen mit oxidativer Alterung ge-
rechnet werden muss und das Medium Wasser keine 
kritische Rolle spielt, können die genannten Zeitstand-
Scherversuche nur an Luft durchgeführt werden. Die 
Prüfung kann dann zugleich auch die Beständigkeitsprü-
fung zur oxidativen Alterung in Luft nach Tabelle 5 
Nr. 5.1 ersetzen, wenn an den ausgebauten Proben die 
dort beschriebenen Prüfungen durchgeführt werden. Auf 
eine gute Belüftung der Apparatur muss dabei geachtet 
werden. 

Auslaugbare oder wasserlösliche Zusätze und Ver-
arbeitungshilfen (z. B. die Avivage) müssen umweltver-
träglich sein. Die Unbedenklichkeit muss nach dem im 
FGSV-Merkblatt (Abschnitt 6.28) angegebenen Ver-
fahren nachgewiesen werden . 

Eine regelmäßige Eigen- und Fremdüberwachung nach 
Anhang 1 Nummer 2.1 der DepV muss eine gleichmä-

8 M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von Geokunst-
stoffen im Erdbau des Straßenbaues mit den Checklisten für 
die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Stra-
ßenbaues (C Geok E), FGSV-Verlag, Köln, 2005. 

9 Die Eigenüberwachung wird im Bauwesen (Bauprodukten-
richtlinie) als werkseigene Produktionskontrolle bezeichnet. 

ßige Qualität der Produktion der Vorprodukte (Geotexti-
lien und Dränkern) und des Kunststoff-Dränelements 
sicherstellen. Die Durchführung dieser Maßnahmen 
muss in ein Qualitätsmanagementsystem eingebunden 
sein, das nach der DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist.  
Die Eigenüberwachung bzw. „das System der werks-
eigenen Produktionskontrolle“ bei der Produktion des 
Kunststoff-Dränelements hat grundsätzlich den Anfor-
derungen der DIN EN 13252 Abschnitt 5.4 und An-
hang A zu entsprechen. 
Die Anforderungen an die Eigen- und Fremdüberwa-
chung des Filter- und Trägergeotextils werden in der 
Zulassungsrichtlinie-Geotextilien der BAM beschrie-
ben. 
Die gültige Zertifizierungsurkunde, das Organigramm, 
aus dem die Zuständigkeiten hervorgehen, und die die 
Eigenüberwachung betreffenden Arbeitsanweisungen 
und Prüfpläne müssen der Zulassungsstelle vorgelegt 
werden.  
Tabelle 6 beschreibt die Verzahnung von Warenein-
gangsprüfungen sowie Eigenüberwachung und 
Fremdüberwachung bei der Produktion von Dränkern 
und Kunststoff-Dränelement. Art und Häufigkeit der 
Prüfung müssen mit der Zulassungsstelle abgestimmt 
und im Anhang zum Zulassungsschein beschrieben 
werden. 

Die Übereinstimmung der eingesetzten Formmassen 
und Zuschlagstoffe – z. B. der Basispolymere und des 
Additiv-Batches – für den Dränkern und der gelieferten 
Geotextilien mit den Materialien, die bei der Produktion 
der Prüfmuster für das Zulassungsverfahren verwen-
det wurden, muss vom Hersteller kontrolliert werden. 
Die Eigenschaften jeder Lieferung muss durch Ab-
nahmeprüfzeugnisse 3.1 der jeweiligen Vorprodukt-
hersteller in Anlehnung an DIN EN 10204 dokumentiert 
werden. Art und Umfang der dabei erforderlichen Ein-
gangsprüfungen des Herstellers des Kunststoff-
Dränelements werden ausgehend von Tabelle 6 im 
Anhang zum Zulassungsschein aufgeführt.  
Ist der Hersteller des Kunststoff-Dränelements zu-
gleich Hersteller der Geotextilien entfallen die Waren-
eingangsprüfungen für diese Vorprodukte. 
In der Regel sollte das Filtergeotextil nach der Zulas-
sungsrichtlinie-Geotextilien der BAM zugelassen sein. 
Ist dies nicht der Fall und entspricht der Umfang der 
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Eigen- und Fremdüberwachung beim Geotextilherstel-
ler nicht den Anforderungen der Zulassungsrichtlinie-
Geotextilien so wird im Einzelfall ein erweiterter Um-
fang der Eingangskontrolle und der Fremdüberwa-
chung beim Hersteller des Kunststoff-Dränelements 
festgelegt. 

Im Rahmen der Eigenüberwachung der Produktion 
des Dränkerns und Kunststoff-Dränelements müssen 
bestimmte charakteristische Eigenschaften der Pro-
dukte überprüft werden. Tabelle 6 beschreibt Verfah-
ren und gibt Häufigkeiten an, mit denen geprüft werden 
muss. Art und Umfang der Prüfungen des Herstellers 
des Kunststoff-Dränelements werden ausgehend von 
Tabelle 6 im Anhang zum Zulassungsschein festge-
legt. Dabei müssen die im Zulassungsschein angege-
benen produktbezogenen Anforderungen und Toleran-
zen erfüllt werden. 
Die Daten aus der Überwachung müssen über 10 Jah-
re so archiviert werden, dass jederzeit eine Zuordnung 
der Prüfergebnisse zu einer Liefereinheit möglich ist. 
Auf Verlangen sind die Daten der Zulassungsstelle zu-
gänglich zu machen. 
Zu jeder Lieferung muss ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 
in Anlehnung an DIN EN 10204 ausgestellt werden. 
Die Prüfwerte im Abnahmeprüfzeugnis müssen den 
Rollen, an denen sie gemessen wurden, zugeordnet 
werden können. 

Die laufende Produktion des Kunststoff-Dränelements 
wird durch eine mit der BAM vereinbarte, neutrale Stel-
le überwacht (s. Abschnitt 10). Die mit der Fremd-
überwachung beauftragte Prüf- und Inspektionsstelle 
muss über ausreichend qualifiziertes Personal und die 
notwendigen Prüfeinrichtungen verfügen sowie den 
Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025 bzw. der 
DIN EN ISO/IEC 17020 genügen und von der Zulas-
sungsstelle als Fremdüberwacher anerkannt sein. Die 
Anerkennung setzt die Akkreditierung für die bei der 
Fremdüberwachung anzuwendenden genormten Prü-
fungen voraus. Prüfungen für die die Prüf- und Inspek-
tionsstelle nicht akkreditiert ist, können durch ein dafür 
akkreditiertes Labor im Unterauftrag durchgeführt wer-
den. Der zwischen Hersteller und Überwachungsstelle 

geschlossene gültige Überwachungsvertrag muss der 
BAM vorgelegt werden. 
Die Überwachung umfasst eine Werkstoffidentifikation, 
die Prüfung und Kontrolle der Vorprodukte und die 
Prüfung der Eigenschaften des Kunststoff-
Dränelements sowie die Überprüfungen ihrer Produk-
tion und der werkseigenen Produktionskontrolle. Maß-
gebend für die Überwachung sind die DIN 18200 so-
wie der Überwachungsvertrag. Der Überwachungsver-
trag muss folgende Anforderungen berücksichtigen: 
 
 Zu Beginn der Produktion hat sich die fremdüber-

wachende Stelle davon zu überzeugen, dass die 
Voraussetzungen für eine sachgemäße Produktion 
und eine anforderungsgerechte werkseigene Pro-
duktionskontrolle gegeben sind. 

 Bei der Fremdüberwachung der Produktion der 
Vorprodukte und des Kunststoff-Dränelements sind 
die im Anhang zum Zulassungsschein aufgeführten 
Prüfungen zur Identifikation und zu den Eigen-
schaften der Vorprodukte und des Kunststoff-
Dränelements durchzuführen (s. Tabelle 6). Beim 
Überwachungsbesuch sind durch Besichtigung von 
Labor und Produktion und durch Einblick in die 
Unterlagen Art und Umfang der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle zu kontrollieren. 

 Die Fremdüberwachungsmaßnahmen müssen 
zweimal jährlich durchgeführt werden. Die Probe-
nahme aus der Produktion muss durch die überwa-
chende Institution erfolgen. 

 
Die Überwachungsbesuche sind in der Regel unan-
gemeldet durchzuführen. Der Nachweis über die 
durchgeführte Fremdüberwachung wird durch den ak-
tuellen Überwachungsbericht erbracht, in dem die 
fremdüberwachende Stelle ihre Prüfergebnisse dar-
stellt. Der Bericht wird dem überwachten Hersteller re-
gelmäßig zugesandt. 
Bei festgestellten Mängeln ist nach den Festlegungen 
der fremdüberwachenden Stelle zu verfahren. Bei wie-
derholten oder ernsthaften Mängeln hat diese die BAM 
zu informieren. 

Aus den Anforderungen an die Eigen- und Fremd-
überwachung leiten sich auch die Anforderungen an 
Art und den Umfang der Papiere ab, die einer Liefe-
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rung des Kunststoff-Dränelements zur Dokumentation 
der Qualität beigelegt werden müssen. Erforderlich ist 
ein Lieferschein, der die Angaben zum Hersteller, die 
Typenbezeichnung, eine Aufstellung der Rollennum-
mern und Abmessungen enthält. Dazu gehört dann ein 
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 in Anlehnung an 
DIN EN 10204 für die Geotextilien oder anderer Kom-
ponenten des Kunststoff-Dränelements mit Angaben 
zu den Rollengewichten und Chargennummern der 
verarbeiteten Werkstoffe und Vorprodukte sowie ein 
entsprechendes Zeugnis für das Kunststoff-
Dränelement selbst. Auf der Baustelle müssen weiter-
hin das Zeugnis der Fremdüberwachung und der voll-
ständige Zulassungsschein vorliegen, der in seinem 
Anhang die Anforderungen an die Eigen- und Fremd-
prüfung und die Transport-, Lager- und Verlegeanwei-
sungen enthält. 

Die folgenden Anforderungen gelten generell für den 
Einbau von Kunststoff-Dränelementen, die in Oberflä-
chenabdichtungen als Entwässerungsschicht einge-
setzt werden10

Zugelassene Kunststoff-Dränelemente dürfen grund-
sätzlich nur durch Verlegefachbetriebe eingebaut wer-
den, die die Anforderungen der Richtlinie-Verlegefach-
betriebe der BAM erfüllen. Die Nachweise der erforder-
lichen Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kön-
nen z. B. durch die Anerkennung als Fachbetrieb 
durch eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines 
Fachverbandes geführt werden, der in vollem Umfang 
die Anforderungen der Richtlinie-Verlegefachbetriebe 
der BAM berücksichtigt und die Überwachung durch 
eine unabhängige, nach Fachkunde und Erfahrung all-
gemein anerkannte Stelle durchführen lässt

.  

11

10  AbfallwirtschaftsFakten 5.2, „Dränelemente aus Kunst-
stoff als Entwässerungsschicht in Deponieoberflächenab-
dichtungen“, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildes-
heim, September 2008. 

. 

11 Vom Arbeitskreis Grundwasserschutz e. V. 
(AK GWS e. V.) und der Arbeitsgemeinschaft Abdichtungs-
systeme e. V. (AGAS e. V.), den Fachverbänden der Dich-
tungsbahnenhersteller und Verlegefachbetriebe, wurden 
solche Güteüberwachungssysteme auf der Grundlage der 
Richtlinie-Verlegefachbetrieb der BAM aufgebaut. Die BAM 
auditiert und überwacht die Verlegefachbetriebe im Rahmen 

Die Kunststoff-Dränelemente sind Bestandteil des De-
ponieabdichtungssystems. Ihr Einbau unterliegt daher 
den Qualitätsmanagementmaßnahmen, die in der 
DepV gefordert werden. Die DepV sieht ein dreigliedri-
ges Qualitätsmanagementsystem vor, bei dem die 
Eigenprüfung des für die Qualität seines Gewerks ver-
antwortlichen Herstellers, die Fremdprüfung durch 
einen unabhängigen Dritten und die Überwachung 
durch die zuständige Fachbehörde sicherstellen, dass 
das Deponieabdichtungssystem mit den vorgesehenen 
Qualitätsmerkmalen hergestellt wird, s. dazu auch die 
GDA-Empfehlung E 5-5 „Qualitätsüberwachung für 
Geotextilien“.  
Es muss ein Qualitätsmanagementplan nach der 
GDA-Empfehlung E 5-1 „Grundsätze des Qualitätsma-
nagements“ aufgestellt werden. Dieser muss die spe-
ziellen Elemente des Qualitätsmanagements sowie die 
Verantwortlichkeiten, sachlichen Mittel und Tätigkeiten 
so festlegen, dass die im Zulassungsschein und sei-
nen Anlagen genannten und der Bemessung zugrunde 
liegenden Qualitätsmerkmale auch für das eingebaute 
Kunststoff-Dränelement eingehalten werden. Der Qua-
litätsmanagementplan muss die koordinierte Zusam-
menarbeit zwischen dem Verlegefachbetrieb und allen 
anderen Beteiligten auf der Baustelle regeln, die für den 
speziellen Bauverfahrensablauf zur Produktion der ge-
planten Deponieabdichtung erforderlich ist.  
Zum Qualitätsmanagementplan gehören Qualitätssiche-
rungspläne, in denen die Kontrollprüfung an den einzel-
nen Komponenten der Abdichtung beschrieben wird. 
Dabei müssen die hier beschriebenen Anforderungen 
an den Einbau des Kunststoff-Dränelements und die 
Anforderungen der Verlegerichtlinien der Hersteller 
beachtet werden. Tabelle 7 gibt einen Überblick über 
Art und Umfang der erforderlichen Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen. Bestandteil der Qualitätsmanage-
mentmaßnahmen ist unter anderem die Erstellung 
eines Verlegeplans. Im Verlegeplan müssen eindeuti-
ge Angaben über die Lage und die Art der eingebauten 
Geotextilien enthalten sein. 
Ein in den Verlegearbeiten erfahrener, für die Eigenprü-

dieser Güteüberwachung. Die vom AK GWS e. V. bzw. 
AGAS e. V. güteüberwachten Firmen erfüllen die Anforde-
rungen dieser Richtlinie.  

115



fung verantwortlicher Vorarbeiter des Verlegefachbetrie-
bes muss dauernd bei den Verlegearbeiten anwesend 
sein.  
Die Fremdprüfung muss von einer fachkundigen, er-
fahrenen und ausreichend mit Personal und Geräten 
ausgestatteten Stelle durchgeführt werden. Die dabei 
einzuhaltenden Anforderungen an die Qualifikation und 
die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle sind in der 
Richtlinie-Fremdprüfer der BAM beschrieben. Die 
fremdprüfende Stelle und der Leistungsumfang der 
Fremdprüfung sind mit der zuständigen Behörde abzu-
stimmen. Die Kosten der Fremdprüfung trägt der De-
poniebetreiber.  
Art und Umfang der Kontrollprüfungen im Zusammen-
hang mit der Fremdprüfung sind in der Tabelle 8 be-
schrieben. Standardqualitätssicherungspläne befinden 
sich auf der Internetseite der BAM. 
Damit der fach- und werkstoffgerechte Umgang mit 
Geokunststoffen nach dem Stand der Technik bereits 
bei der Planung sowie bei der Erstellung des Leis-
tungsverzeichnisses und des Qualitätssicherungsplans 
berücksichtigt wird, sollte die fremdprüfende Stelle 
schon im Planungsstadium hinzugezogen werden. 

Unabhängig davon, ob eine mineralische Entwässe-
rungsschicht die Vorgaben der Tabelle 2 des An-
hangs 1 der DepV für Dicke, Durchlässigkeit und Ge-
fälle erfüllt, muss im Einzelfall eine Bemessung erfol-
gen, bei der nachgewiesen wird, dass die hydraulische 
Leistungsfähigkeit der Entwässerungsschicht und die 
Standsicherheit der Rekultivierungsschicht dauerhaft 
gewährleistet sind. Wenn für ein von der BAM zuge-
lassenes Kunststoff-Dränelement dieser Nachweis der 
hydraulischen Leistungsfähigkeit geführt wurde, kann 
es nach Fußnote 4 zu Nr. 6 der Tabelle 2 des An-
hang 1 der DepV als Alternative zu einer mineralischen 
Entwässerungsschicht für das Bauvorhaben von der 
zuständigen Behörde genehmigt werden. Die hydrauli-
schen Nachweise müssen nach dem im Abschnitt 6 
beschriebenen Verfahren unter Berücksichtigung er-
gänzender Hinweise der EAG-Drän12

12 EAG-Drän, Empfehlungen zur Anwendung geosynthe-
tischer Dränmatten. Entwurf des Arbeitskreis AK 5.1, Kunst-
stoffe in der Geotechnik, der Deutschen Gesellschaft für 
Geotechnik (DGGT). Auszüge werden veröffentlicht unter: 

 geführt werden. 

http://www2.auf.uni-rostock.de/uiw/iw/iw_ak51.asp 

Die Standsicherheitsnachweise für das Entwässe-
rungssystem als Bestandteil des Oberflächenabdich-
tungssystems müssen auf der Grundlage der folgen-
den Empfehlungen für eventuelle besondere Zwi-
schenzustände und für den Endzustand erbracht wer-
den: 
 
 GDA-Empfehlungen13

 GDA-Empfehlung E 2-20 „Entwässerungsschichten 
in Oberflächenabdichtungssystemen“, 

 E 2-7 „Gleitsicherheit der 
Abdichtungssysteme“, 

 EAG-Drän. 
 
Dabei sind die in den nächsten Abschnitten genannten 
Anforderungen, insbesondere auch an die Rekultivie-
rungsschicht zu beachten. 

Für die anforderungsgerechte und langfristige Funktion 
der eingebauten Kunststoff-Dränelemente sind die 
Setzungsstabilität des Auflagers sowie die Neigung 
und die Geometrie der Auflageroberfläche von wesent-
licher Bedeutung. Bei mineralischen Auflagerschichten 
gelten die Anforderungen, die in der Zulassungsrichtli-
nie-Kunststoffdichtungsbahn der BAM an entspre-
chende Auflager für Kunststoffdichtungsbahnen ge-
stellt werden. Die Oberfläche des Auflagers muss fest 
(abgewalzt) und frei von Fremdkörpern, Körnern etc. 
sein. Abrupte Höhenänderungen und Stufen größer als 
die halbe Dicke des Dränelements sind nicht zulässig. 
Unebenheiten und Mulden in schwach geneigten Be-
reichen des Untergrundes (flacher als 1:5) dürfen unter 
einer auf der Oberfläche aufliegenden 4-m-Maßlatte 
(Richtscheit) nicht mehr als 2 cm betragen. Für die 
Bemessung ist das Langzeit-Wasserableitvermögen 
für die Bettung weich/weich zugrunde zulegen. 
Kunststoff-Dränelemente können in der Regel direkt 
auf Kunststoffdichtungsbahnen verlegt werden. Für die 
Bemessung wird dann das Langzeit-Wasserableit-
vermögen für die Bettung hart/weich verwendet. Für 
einen aufstaufreien Abfluss im Dränsystem ist eine 
Glattlage der Kunststoffdichtungsbahnen erforderlich. 
Kunststoffdichtungsbahn und Kunststoff-Dränelement 
müssen daher durch das verlegetägliche Aufbringen 

13Die GDA-Empfehlungen können über die Internetseite 
www.gdaonline.de eingesehen werden. 
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einer Auflast so belastet werden, dass eine dauerhafte 
Glattlage der Dichtungsbahn auf ihrem Planum er-
reicht wird. Das Gefälle zu den Sammler-Rohren und 
Rinnen oder ähnlichen Einrichtungen muss mindes-
tens 5 % betragen. 

Die Kunststoff-Dränelemente müssen witterungsge-
schützt verpackt und mit Rollenetiketten gekennzeich-
net (nach DIN EN 13252 und DIN EN ISO 10320) auf 
die Baustelle geliefert werden. Die Verpackung darf 
erst kurz vor der Verlegung entfernt werden. Der 
Transport auf der Baustelle hat mit einer geeigneten 
Traverse oder geeigneten Ladegurten zu erfolgen. 
Die Lagerung muss auf einem ebenen, tragfähigen 
Platz in nicht mehr als 3 Schichten übereinander lie-
gend oder einlagig stehend erfolgen. Die Rollen sind 
ausreichend gegen Windeinwirkung zu sichern. Da-
rüber hinausgehende Anforderungen des Herstellers 
sind zu beachten. 

Die Dränelemente müssen so eingebaut werden, dass 
die Ableitung der Oberflächenwässer, die direkt oder 
nach Durchsickerung durch eine aufliegende Rekulti-
vierungs- bzw. Wasserhaushaltsschicht anfallen, lang-
fristig mit geringer Aufstauhöhe gewährleistet ist, so-
dass sich keine die Langzeit-Standsicherheit der Ober-
flächenabdichtung beeinträchtigende Aufstaueffekte 
ergeben. Daraus leitet sich das Erfordernis einer pla-
nen Verlegung ohne Auffaltungen oder Verzerrungen 
auf einem ebenen Planum bzw. auf einer glatt liegen-
den Kunststoffdichtungsbahn mit hydraulisch durch-
gängigen Verbindungsstößen ab. 
Verlegefachbetrieb und fremdprüfende Stelle haben 
sich vor Verlegung der Kunststoff-Dränelemente von 
der Übereinstimmung des Produktes mit den Anforde-
rungen des Zulassungsscheins der BAM und von der 
Unversehrtheit der Rollen zu überzeugen. Eine Kopie 
des vollständigen Zulassungsscheins der BAM ist auf 
der Baustelle vorzuhalten. 
Die Verlegung erfolgt durch Ausrollen bevorzugt in 
Hauptgefällerichtung. Bei Vorhandensein eines 
Nebengefälles ist vom Verlegefachbetrieb ein Verlege-
plan anzufertigen, der von der örtlichen Bauüberwa-
chung im Zusammenwirken mit der fremdprüfenden 

Stelle zur Anwendung freigegeben wird. Jedes einzu-
bauende Dränelement ist an dem schon verlegten 
Element auszurichten und die Sickerschichten form-
schlüssig stumpf zu stoßen. Im Regelfall sind die 
Kunststoff-Dränelemente in Längsrichtung mit einer 
vorbereiteten Vliesstoff-Überlappung von ca. 10 cm 
Breite versehen. Die überstehenden unteren und obe-
ren Vliesstoffstreifen werden durch Überlappungen zu 
einer vollflächigen Filtervlieslage gefügt; für den Bau-
zustand können diese Überlappungen fixiert werden 
(Schmelz-Perforationen durch Warmgasheftung sind 
unzulässig, der Einsatz von Schmelzkleberverbindun-
gen wird empfohlen). Die Querstöße müssen mit aus-
reichender hydraulischer Leistungsfähigkeit und Lage-
stabilität ausgeführt werden. Im Bereich des Quersto-
ßes müssen die Vliesstoffe mindestens 20 cm über-
lappen.  
Die über diese Anforderungen hinausgehenden Vor-
schriften des Herstellers in dessen Verlegeanleitung 
sind zu beachten.  

Die Nachbesserung von Schäden hat nach den Vor-
schriften des Herstellers zu erfolgen. Im Regelfall ge-
schieht dieses durch Bedecken der (Vlies-) Schadstel-
le durch einen Filtervlies-Zuschnitt. Bei Beschädigung 
des Dränkörpers soll durch ein "Passstück" die Schad-
stelle nachgebessert werden, wobei dieser Zuschnitt in 
die vorher zurückgebaute Schadstelle eingepasst wird. 
Ein - wie häufig praktiziert - reines Auflegen eines 
überlappenden Zuschnittes ist aus Gründen eines un-
gehinderten Dränflusses zu vermeiden. Die Schadstel-
le wird durch eine überlappende untere und obere Fil-
tervlies-Lage abgeschlossen. Alle Filtervlies-Lagen 
sind mindestens um 30 cm zu überlappen. 

Das aufliegende Material muss so gewählt werden, 
dass eine Bettung des Kunststoff-Dränelements in Be-
zug auf diese Grenzschicht erreicht wird, die der im 
Labor realisierten sogenannten weichen Bettung ent-
spricht, die bei der Messung des Wasserableitvermö-
gens verwendet wird. Nur unter dieser Voraussetzung 
führt die Bemessung zu praktisch brauchbaren Ergeb-
nissen. Es muss daher in einer Dicke von mindestens 
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30 cm ein Rekultivierungsboden eingebaut werden, für 
den folgende Anforderungen gelten.  
Der aufliegende Rekultivierungsboden darf zu keinen 
ausgeprägten lokalen Deformationen des Dränkerns 
führen. Es dürfen erst recht keine Beschädigung des 

Kunststoff-Dränelements oder gar unzulässig große 
Abdrücke oder Verformungen in der unter dem Drän-
element liegenden Kunststoffdichtungsbahn entstehen.  
 

 
 

 Zulässiger Bereich für Körnungslinien von Materialien, bei denen keine Prüfung der Bettungsverhältnis-
se und Schutzwirkung erfolgen muss

Das direkte Befahren des verlegten Kunststoff-Drän-
elements mit Baugeräten oder Fahrzeugen aller Art ist 
nicht erlaubt. Der nachfolgende Einbau von Boden-
schichten darf nur auf Einbaustraßen oder Bodenflä-
chen erfolgen, die abhängig vom Baugerät so dick 
aufgeschüttet werden müssen, dass keine Beschädi-
gung des Kunststoff-Dränelements beim Einbau er-
folgt. Die Dicke muss jedoch mindestens 1 m betra-
gen. Beim Einbau dürfen keine Verschiebungen oder 
Verzerrungen des Kunststoff-Dränelements auftreten. 
Der Einbau muss „Vor-Kopf“ erfolgen. Ein schiebender 
Einbau ist nicht statthaft! Das gewählte Einbauverfah-
ren muss in dem nach der DepV ohnehin erforderli-
chen Probefeld überprüft werden.  
Das eingebaute Kunststoff-Dränelement muss mög-
lichst verlegetäglich, spätestens jedoch innerhalb einer 
Woche überbaut werden.  

In den verschiedenen Merkblättern und Empfehlungen 
finden sich unterschiedliche Verfahrensweisen zur hy-
draulischen Bemessung von Kunststoff-Dränelementen. 
Die Unterschiede bestehen darin, welche Werte für das 
Wasserableitvermögen herangezogen und welche Ab-
minderungs- und Sicherheitsfaktoren verwendet wer-
den. Im Folgenden werden diese Größen für die hydrau-
lische Bemessung von Entwässerungsschichten aus 
Kunststoff-Dränelementen in Deponieoberflächenab-
dichtungen verbindlich festgelegt14

Ausgangspunkt bildet das Langzeit-Wasserableitver-
mögen des Kunststoff-Dränelements, das im Zulas-
sungsschein für verschiedene hydraulische Gradienten, 
Auflasten und Bettungen angegeben wird. Es sei  
dieses für die jeweiligen Bedingungen aus den Daten 
des Zulassungsscheins abgelesene oder interpolierte 

.  

14 Müller, W. W., Jakob, I., Li, C. S. und Tatzky-Gerth, R.: 
Durability of polyolefin geosynthetic drains. Geosynthetics 
International, 16(2009), H. 1, S. 28-42. 
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Langzeit-Wasserableitvermögen eines Produkts. Die für 
die Bemessung im Einzelfall relevante Dränspende sei 

 und die relevante Entwässerungslänge sei . Für den 
Nachweis einer ausreichenden Dränwirkung wird dann 
der folgende vereinfachende Ansatz gemacht: 
 

.
4321

 

 
Die Bedeutung der Abminderungsfaktoren zur Ermitt-
lung des Bemessungswerts des Langzeit-Wasser-
ableitvermögens und des Sicherheitsfaktors  werden in 
Tabelle 9 erläutert und dort auch die zugehörigen Werte 
festgelegt.  
Über diese Festlegungen hinaus sind die Hinweise zur 
Bemessung aus der GDA-Empfehlung E 2-20 und der 
EAG-Drän zu beachten.  
Der Nachweis einer ausreichenden mechanischen Fil-
terfestigkeit und hydraulischen Filterwirksamkeit für die 
Bedingungen des Einzelfalls muss nach den Regeln 
und Vorgaben des DVWK-Merkblatts geführt werden

Die Rekultivierungsschicht ist nach der 
GDA-Empfehlung E 2-31 „Rekultivierungsschichten“ 
so zu gestalten, dass eine Durchwurzelung der Ent-
wässerungsschicht weitestgehend vermieden wird. Die 
Mindestdicke der Rekultivierungsschicht beträgt 1 m. 

. 
In gewissem Umfang können die flächenbezogene 
Masse und die Vernadelungsdichte des Vliesstoffs 
verändert und so die Filtereigenschaften an die Anfor-
derungen angepasst werden. Es dürfen sich dabei je-
doch keine nachteiligen Veränderungen des Langzeit-
Wasserableitvermögens und der Reibungsparameter 
ergeben.  

15 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (Hrsg.): DVWK Merkblatt 221, Anwendung 
von Geotextilien im Wasserbau. Hamburg und Berlin: Verlag 
Paul Parey, 1992, 31 Seiten (vergriffen). S. auch Krug, M. 
und Heyer, D., Geotextile Filter im Erd-, Straßen- und De-
poniebau, Geotechnik, 21(1998), Nr. 4, S. 314-326. 

Änderungen des Zulassungsgegenstands, d. h. der 
Werkstoffe, der Vorprodukte, der geotextilen Kompo-
nenten, der Abmessungen, des Produktionsverfah-
rens, der Einbauverfahren, der Produktionsstätte oder 
des Verwendungszweckes erfordern eine neue Zulas-
sung oder einen Nachtrag zur Zulassung. Die Gültig-
keit der Zulassung wird in der Regel unbefristet erteilt. 
Wird bei der Produktion, beim Transport oder beim 
Verlegen gegen die Anforderungen, Bestimmungen 
und Auflagen der Zulassung verstoßen, so gilt das so 
hergestellte und eingebaute Kunststoff-Dränelement 
als nicht geeignet und nicht zugelassen. Wiederholte 
oder wesentliche Mängel bei der Produktion und beim 
Einbau des Kunststoff-Dränelements sowie Schadens-
fälle an Deponieabdichtungen, die im Zusammenhang 
mit dem Zulassungsgegenstand stehen, müssen der 
Zulassungsstelle durch die die Produktion fremdüber-
wachende bzw. den Einbau fremdprüfende Stelle oder 
durch die zuständige Behörde angezeigt werden. 
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1.1 Zugfestigkeit und Dehnung bei 
der Zugfestigkeit DIN EN ISO 10319 am Gesamtprodukt (GCD) 

1.2 Durchdrückverhalten DIN EN ISO 12236 am Filtervlies (GTX1), 2,5 kN 

1.3 Durchschlagverhalten DIN EN ISO 13433 am Filtervlies (GTX1) 

1.4 Charakteristische Öffnungswei-
te DIN EN ISO 12956 am Filtervlies (GTX1) 

1.5 Wasserdurchflussrate1 DIN EN ISO 11058 und 
DIN 60500-4 am Filtervlies (GTX1) 

1.6 Wasserableitvermögen in der 
Ebene (Kennwert) DIN EN ISO 12958 am Gesamtprodukt (GCD), 

20 kPa,  = 1,0, weich/weich, MD 
1.7 Beständigkeit (s. Tabelle 3) DIN EN 13252 Anhang B Angabe ohne Toleranzen 

MD: Maschinenrichtung 
 
1)  Die Durchlässigkeit des Filters , die für eine Dimensionierung des Filters gemäß DVWK Merkblatt 221 benö-

tigt wird, lässt sich näherungsweise aus dem Geschwindigkeitsindex  nach DIN EN ISO 11058, der Dicke 
und der Druckhöhendifferenz gemäß  [m/s] =  [m/s] ·  [m] /  [m] ermitteln. Für die Zulassung muss 
jedoch auch eine Prüfung nach der DIN 60500-4 (  = 1; 20 kPa Filterauflast; konstante Druckhöhendifferenz) 
durchgeführt werden. 
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2.1 

Wasserableitvermögen in 
der Ebene in Abhängigkeit 
von Bettung, hydrauli-
schem Gradienten und 
mechanischer Beanspru-
chung sowie Überlappung 

DIN EN ISO 12958 

Dickenstufen (inkl. 3 Laststufen z. B. 
20/50/100 kPa);  = 0,05; 0,1; 0,3; 1; 
MD; hart/hart 
Mind. 3 Laststufen z.B. 20/50/100 kPa; 
 = 0,05; 0,1; 0,3; 1; MD; hart/weich 
Mind. 3 Laststufen, z.B. 20/50/100 kPa; 
 = 0,05, 0,1; 0,3; 1; MD; weich/weich 

2.2 Innere Kurzzeit-
Scherfestigkeit DIN EN ISO 12957-1 Prüfbedingungen, s. EAG DRÄN1 

2.3 Kurzzeit-Druckfestigkeit DIN EN ISO 25619-2 
Zulassungsprüfung, vollständige Kurve, 
für die Dränkernstruktur repräsentative 
Probe 

2.4 Verbundfestigkeit von 
Dränkern und Geotextilien DIN EN ISO 13426-2 Kennwert für Qualitätskontrolle2 

2.5 Schutzwirksamkeit DIN EN 13719 
Prüfdruck 50 kPa; Bewertungskriterium 
für das Weichblech: s. Zulassungsricht-
linie-Schutzschichten der BAM 

2.6 Dicke (bei  = 2 kPa) DIN EN ISO 9863-1 Kennwert für Qualitätskontrolle 
2.7 flächenbezogene Masse DIN EN ISO 9864 Kennwert für Qualitätskontrolle 

2.8 Dicke (bei  = 2 kPa) DIN EN ISO 9863-1 Kennwert für Qualitätskontrolle 

2.9 flächenbezogene Masse DIN EN ISO 9864 
Kennwert für Qualitätskontrolle, min-
destens 300 g/m² Filtergeotextil, min-
destens 180 g/m² Trägergeotextil 

2.10 Zugfestigkeit und Dehnung 
bei der Zugfestigkeit DIN EN ISO 10319 Kennwert für Qualitätskontrolle 

2.11 

OIT-Analyse oder che-
misch-analytische Be-
stimmung des Stabilisator-
gehalts 

ASTM 3895, ASTM 5885, 
ISO 11357-6, UV-
Spektroskopie oder HPLC 
nach Flüssig-fest-Extraktion2 

Kennwert für Qualitätskontrolle 

2.12 Schmelze-Massefließrate DIN EN ISO 1133 Messung am Werkstoff, Kennwert für 
Rohstoffeingangskontrolle 

2.13 Dichte DIN EN ISO 1183-1  
Messung an den Strängen aus der Be-
stimmung des MFR; 1 h tempern bei 
100 °C im Wasserbad 

2.14 

OIT-Analyse oder che-
misch-analytische Be-
stimmung des Stabilisator-
gehalts 

ASTM 3895, ASTM 5885, 
ISO 11357-6, UV-
Spektroskopie oder HPLC 
nach flüssig-fest-Extraktion2 

Kennwert für Qualitätskontrolle 

2.15 Rußgehalt DIN EN ISO 11358 oder 
ASTM D 1603-06 Kennwert für Qualitätskontrolle  

2.16 Schmelzwärme und  
Schmelzpunkt  ISO 11357-3 - 

2.17 Dicke (bei  = 2 kPa) DIN EN ISO 9863-1 Kennwert für Qualitätskontrolle 
2.18 flächenbezogene Masse DIN EN ISO 9864 Kennwert für Qualitätskontrolle 
2.19 Kurzzeit-Druckfestigkeit DIN EN ISO 25619-2 - 

2.20 Zugfestigkeit und Dehnung 
bei der Zugfestigkeit DIN EN ISO 10319 Kennwert für Qualitätskontrolle; die 

Prüfung ist nicht bei allen GSP möglich 
1) EAG-Drän, Empfehlungen zur Anwendung geosynthetischer Dränmatten. Entwurf des Arbeitskreis AK 5.1, Kunst-

stoffe in der Geotechnik, der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik (DGGT).
2) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 

www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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3.1 Oxidation (Polyolefine) DIN EN ISO 13438 Anforderungen werden je nach Rohstoff in der DIN 
EN 13252 festgelegt. 3.2 Hydrolyse (PET und PA) DIN EN 12447 

3.3 Spannungsrissbildung  
(z. B. PEHD) DIN EN 14576 Pressplatten oder extrudierte Platten aus dem Mate-

rial des Dränkerns, 2 mm dick, Standzeit  h 

3.4 Witterungsbeständigkeit DIN EN 12224 

am Filtervlies (GTX1) und am Dränkern (GSP) 
Anforderung = hohe Witterungsbeständigkeit 
(abweichend von DIN EN 13252 ist hier nur eine 
maximale Expositionsdauer von < 7 Tagen zulässig)  

Prüfungen und Anforderungen an Produkte aus anderen Werkstoffen (z.B. Polystyrol etc.) werden in An-
lehnung an die in der Tabelle genannte Vorgehensweise festgelegt. Im Einzelfall wird entschieden, ob die 
Prüfungen an Einzellagen oder am Gesamtprodukt erfolgen müssen und ob Prüfungen an einem Produkt 
stellvertretend für eine Produktfamilie herangezogen werden können. 

4.1 Kriechen unter Druck- und 
Scherbeanspruchung 

DIN EN ISO 25619-1 4 Laststufen: Normalspannung von 20 und 
50 kPa sowie 20 kPa, 1:2,5 und 50 kPa, 1: 2,5; 
mindestens 10.000 h, Luft oder Wasser; Für 
das Kunststoff-Dränelement repräsentative 
Proben. 

4.2 Langzeit-Scherfestigkeit bei 
hohen Drücken 

Zeitstand-
Scherversuche in An-
lehnung an 
DIN EN ISO 25619-1 
bei hohen Drücken 

Raumtemperatur; Ermittelung der Zeiten bis 
zum Auftreten struktureller Änderungen im 
Dränkern (Dickensprung) als Funktion der 
Druckspannung; 1:2,5; Mindestens 6 Druck-
spannungen; die kleinste Druckspannung muss 
so gewählt werden, dass das Stabilitätsversa-
gen frühestens nach 1 Jahr auftritt. Extrapola-
tion der Zeitstandkurve in Anlehnung an 
ISO/TR 20432 

4.3 Langzeit-Scherfestigkeit bei 
hoher Temperatur 
 

Zeitstand-
Scherversuche, 
in Anlehnung an  
DIN EN ISO 25619-1 
bei 80 °C 

Mindestens 5 Versuche an für das Kunststoff-
Dränelement repräsentativen Proben; 80 °C; 
1:2,5; destilliertes Wasser und an Luft; 
10.000 h; die Prüfspannung muss so gewählt 
werden, dass das duktile Scherversagen erst 
nach 10.000 h auftreten würde. Messung des 
Stabilisatorgehalts und mechanischen Eigen-
schaften ausgebauter Proben 
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3

5.1 Beständigkeit 
gegen thermisch 
oxidativen Abbau in 
Luft 

Änderung der äußeren 
Beschaffenheit 

keine Änderung 
 

Warmlagerung im Umluftwärme-
schrank in Anl. an DIN EN ISO 13438; 
Lagerungstemperatur 80 °C; Lage-
rungszeit 1 Jahr; 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zug- oder Druckversuche ausge-
stanzt werden können. Probenahme3 
und Zugversuch nach DIN EN 12226; 
Druckversuch nach 
DIN EN ISO 25619-2;  
Analytische Verfahren zur Messung der 
Veränderung des Stabilisatorgehalts; 
DSC zur Messung der Kristallinität 

Relative Änderung der 
Kristallinität  

   10 % 

Relative Änderung der 
Mittelwerte von Zugfes-
tigkeit  und Deh-
nung bei der Zugfes-
tigkeit   

   20 % 
   20 % 

Relative Änderung der 
Druckfestigkeit2  

   20 %

Relative Änderung des 
Masseanteils an Anti-
oxidantien  

   50 % 
 
 

5.2 Beständigkeit  
gegen Auslaugen 

Änderung der äußeren 
Beschaffenheit 

keine Änderung 
 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 14415; 
Wassertemperatur 80 °C; Lagerungs-
zeit 1 Jahr; 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zug- oder Druckversuche ausge-
stanzt werden können; Probenahme3 
und Zugversuch nach DIN EN 12226; 
Druckversuch nach DIN EN ISO 
25619-2;  
Analytische Verfahren zur Messung der 
Veränderung des Stabilisatorgehalts; 
DSC zur Messung der Kristallinität 

Relative Änderung der 
Kristallinität  

   10 % 

Relative Änderung der 
Mittelwerte von Zugfes-
tigkeit  und Deh-
nung bei der Zugfes-
tigkeit    

   20 % 
  20 % 

Relative Änderung der 
Druckfestigkeit2  

   20 %

Relative Änderung des 
Masseanteils an Anti-
oxidantien  

   50 % 
 
 

5.3 Beständigkeit 
gegen oxidative Al-
terung, Autokla-
venprüfung6 

Änderung der äußeren 
Beschaffenheit 

Abschätzung 
der Funktions-
dauer unter Be-
dingungen der 
Anwendung 
nach dem Ver-
fahren von 
Schröder et al. 
(2008)5; Funk-
tionsdauer 
100 Jahre 

Warmlagerung in Wasser im Autokla-
ven unter erhöhtem Sauerstoffdruck  
in Anl. an DIN EN ISO 13438 Verf. C; 
Lagerungstemperaturen: 60 °C, 70 °C, 
80 °C; pH10, Sauerstoffdrücke: 1 MPa, 
2 MPa, 5 MPa; Lagerungszeit der 
Messproben bis zum Erreichen einer 
Restfestigkeit von 50%; 
Probenahme3 und Zugversuch siehe 
DIN EN 12226;  
Analytische Verfahren zur Messung der 
Veränderung des Stabilisatorgehalts; 
DSC zur Messung der Kristallinität 

Relative Änderung der 
Kristallinität  
Relative Änderung der 
Mittelwerte von Festig-
keit  und Dehnung 
bei der Höchstzugkraft 

  
Relative Änderung der 
Druckfestigkeit2  
Relative Änderung des 
Masseanteils an Anti-
oxidantien  

1) Prüfungen und Anforderungen an Produkte aus anderen Werkstoffen (z.B. Polystyrol etc.) werden in Anlehnung an 
die in der Tabelle genannte Vorgehensweise festgelegt. Im Einzelfall wird entschieden, ob die Prüfungen an einem 
Produkt stellvertretend für eine Produktfamilie herangezogen werden können. 

2) In der Regel brauchen nur Zugversuche durchgeführt werden. Wo dies aufgrund der Struktur des Dränkerns nicht 
sinnvoll möglich ist, müssen ersatzweise Druckversuche durchgeführt werden. Die Druckfestigkeit wird definiert als 
Druck im ersten lokalen Maximum der Stauchung-Druck-Kurve. Bei einem stetigen Anstieg der Kurve ohne lokales 
Maximum ist die Druckfestigkeit als Druck im Schnittpunkt der Tangente (Ausgleichsgeraden) an die beiden Berei-
che oberhalb und unterhalb der signifikanten Änderung der Drucksteifigkeit zu bestimmen. 

3) Die Ausrichtung der Probenahme wird so gewählt, dass die jeweils im Hinblick auf die Alterung kritischste Kompo-
nente des Dränkerns auf Zug beansprucht wird. 

4) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 
www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

5) Schröder, H. F., Munz, M. und Böhning, M.: A new method for testing and Evaluating the long-time resistance to oxi-
dation of polyolefinic products. Polymers & Polymer Composites, 16(2008), H. 1, S. 71-80. 

6) Die Prüfung nach Nr. 5.3 kann alternativ die Prüfungen nach Nr. 5.1 und 5.2 ersetzen. 
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6.1 Schmelze-Massefließrate2 DIN EN ISO 1133 GSP Je Lieferung, mindestens 
alle 25 t (Formmasse) 

6.2 Dichte2 DIN EN ISO 1183-1 GSP Je Lieferung, mindestens 
alle 25 t (Formmasse) 

6.3 Rußgehalt3 DIN EN ISO 11358 
oder ASTM D1603-06 GSP 10.000 m² 

6.4 Flächenbezogene Masse4  DIN EN ISO 9864 
GTX Je Lieferung, mindestens 

jedoch jede 40. Rolle 
GSP 2.500 m² 
GCD 2.500 m² 

6.5 Dicke4 (bei 2 kPa) DIN EN ISO 9863-1 
GTX  Je Lieferung, mindestens 

jedoch jede 40. Rolle 
GSP 2.500 m² 
GCD 2.500 m² 

6.6 

OIT-Analyse oder 
chemisch-analytische Be-
stimmung des Stabilisator-
gehalts5 

ASTM 3895, ASTM 
5885, ISO 11357-6, 
UV-Spektroskopie 
oder HPLC nach 
Flüssig-fest-Extraktion 

GTX  Je Lieferung, mindestens 
jedoch jede 40. Rolle 

GSP 50.000 m² 

6.7 Stempel-Durchdrückkraft DIN EN ISO 12236 GTX  Je Lieferung, mindestens 
jedoch jede 40. Rolle 

6.8 Zugfestigkeit und Dehnung 
bei der Zugfestigkeit DIN EN ISO 10319 GTX Je Lieferung, mindestens 

jedoch jede 40. Rolle 
GCD 10.000 m² 

6.9 Kurzzeit-Druckfestigkeit6 DIN EN ISO 25619-2 GCD einmal pro Produktions-
charge 

6.10 Verbundfestigkeit  
im Schälversuch 

DIN EN ISO 13426-25 
 GCD 5.000 m² 

6.11 
Dicke (nach einem 24 h 
Druck-Kriechversuch  
bei 20 kPa) 

DIN EN ISO 25619-1  GCD 200.000 m² 

6.12 Wasserdurchflussrate  DIN EN ISO 11058 
Verfahren A oder B GTX  200.000 m², mindestens 

einmal pro Jahr 

6.13 Charakteristische Öffnungs-
weite  DIN EN ISO 12956 GTX 200.000 m², mindestens 

einmal pro Jahr 

6.14 Wasserableitvermögen (MD, 
20 kPa, = 0,3, hart/weich) DIN EN ISO 12958 GCD 

50.000 m², mindestens 
einmal pro Produktions-
charge 

1) Das Filter- und das Trägergeotextil gehen als Vorprodukt in die Produktion des Kunststoff-Dränelements ein. Handelt es sich um 
unterschiedliche Produkte, so müssen die aufgeführten Eingangskontrollen an beiden Produkten durchgeführt werden. Ist der Her-
steller des Kunststoff-Dränelements zugleich Hersteller der Geotextilien und führt er die Eigen- und Fremdüberwachung bei deren 
Produktion gemäß der Zulassungsrichtlinie-Geotextilien der BAM durch, so entfallen die in der Tabelle aufgeführten Eingangskon-
trollen für die Geotextilien. 

2) Im Einzelfall können weitere Prüfungen (z. B. Messung von Feuchtigkeit und flüchtigen Bestandteilen) oder Prüfungen an der 
Rußbatchlieferung festgelegt werden. Bei Polypropylenwerkstoffen ist die Dichtemessung in der Regel nicht erforderlich 

3) Dient der Ruß nur als Farbstoff, so werden das Prüfverfahren und der Umfang der EÜ im Einzelfall festgelegt. 
4) Wird in der laufenden Produktion des Dränkerns bzw. des Kunststoff-Dränelements die flächenbezogene Masse und die Dicke 

kontrolliert, so brauchen diese Werte nicht am Kunststoff-Dränelement bzw. am Dränkern gemessen werden. 
5) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 

www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
6) Bei manchen Dränkernen sind Zugversuche nicht sinnvoll möglich. Dies gilt dann auch für den Zugversuch am Kunststoff-

Dränelement. In diesen Fällen muss alternativ eine Prüfung der Kurzzeit-Druckfestigkeit an mindestens 10 Proben alle 10.000 
m² durchgeführt werden.
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8.1 Dicke DIN EN ISO 9863-1 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

8.2 Flächenbezogene 
Masse 

DIN EN ISO 9864 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

8.3 Höchstzugkraft und 
Dehnung bei der 
Höchstzugkraft1 

DIN EN 29073-32 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

8.4 Kurzzeit-
Druckfestigkeit 

DIN EN ISO 25619-2 Einmal bezo-
gen auf die ge-
samte Liefe-
rung für den 
Bauabschnitt 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein  

8.5  Verbundfestigkeit  
im Schälversuch 

DIN EN ISO 13426-2 
 

Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

8.6 Wasserableitver-
mögen (MD, 20 
kPa, = 0,3, 
hart/weich) 

DIN EN ISO 12958 Einmal bezo-
gen auf die ge-
samte Liefe-
rung für den 
Bauabschnitt 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

8.7 Charakteristische 
Öffnungsweite 

DIN EN ISO 12956 Einmal bezo-
gen auf die ge-
samte Liefe-
rung für den 
Bauabschnitt 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

1) Bei manchen Dränkernen sind Zugversuche nicht sinnvoll möglich. Dies gilt dann auch für den Zugversuch am Kunst-
stoff-Dränelement. In diesen Fällen muss alternativ eine Prüfung der Kurzzeit-Druckfestigkeit durchgeführt werden. 

2) Für die Bewertung muss die Korrelation zwischen den Prüfergebnisse nach DIN EN 29073-3 und denen nach 
DIN EN ISO 10319 ermittelt werden. 

 

9.1 1 
Abminderungsfaktor für in der Abschätzung des Lang-
zeit-Wasserableitvermögens nicht berücksichtigte Streu-
ung der Messdaten. 

1,3 

9.2 2 
Abminderungsfaktor für Beeinträchtigung des Wasserab-
leitvermögens durch unvermeidliche geringfügige Ein-
baubeanspruchungen 

1,2 

9.3 3 
Abminderungsfaktor für Beeinträchtigung des Wasserab-
leitvermögens durch lokale Querschnittsveränderungen 
(Überlappungen, Stöße, Bauteilanschlüsse). 

1,2 

9.4 4 
Abminderungsfaktor für Beeinträchtigung des Wasserab-
leitvermögens durch langwierige Einwirkungen im einge-
bauten Zustand (Ausfällungen, Bodeneintrag, Wurzeln). 

1,1 bis 2,0 

9.5 
Sicherheitsfaktor für die Unsicherheiten bei den hydrauli-
schen Lastannahmen, insbesondere bei der Berechnung 
des maßgeblichen spezifischen Dränabflusses. 

1,1* 
bzw. 1,0* 

*)    Siehe dazu die überarbeitete Fassung der GDA E 2-20. Bei Ansatz einer hohen Dränspende  = 10 mm/d und Rekulti-
vierungsschichtmächtigkeiten mit d = 1,0 m wird ein Sicherheitsfaktor S  1,1 empfohlen. Bei Ansatz einer maximalen 
Dränspende qs = 25 mm/d ist S = 1,0 ausreichend. 
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ASTM D 1603 2006 Standard Test Method for Carbon Black Content in Olefin Plastics 

ASTM D 3895 2007 Standard Test Method for Oxidative-Induction Time of Polyolefins by 
Differential Scanning Calorimetry 

ASTM D 5885 2006 Standard Test Method for Oxidative Induction Time of Polyolefin 
Geosynthetics by High-Pressure Differential Scanning Calorimetry 

DIN 18200 2000 Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte - Werkseigene Produk-
tionskontrolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten 

DIN 60500-4 2007-12 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Teil 4: Bestimmung 
der Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene unter Auflast bei kon-
stantem hydraulischen Höhenunterschied 

DIN EN 10204 2005-01 Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen 

DIN EN 12224 2000-11 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der Wit-
terungsbeständigkeit 

DIN EN 12226  2010-3 Geokunststoffe – Allgemeine Prüfverfahren zur Bewertung nach Be-
ständigkeitsprüfungen 

DIN EN 12447 2002-03 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur 
Bestimmung der Hydrolysebeständigkeit in Wasser 

DIN EN 13252 2005-04 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Geforderte Eigen-
schaften für die Anwendung in Dränanlagen 

DIN EN 13257 2005-04 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Geforderte Eigen-
schaften für die Anwendung bei der Entsorgung fester Abfallstoffe 

DIN EN 13719 2002-12 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der 
langfristigen Schutzwirksamkeit von Geotextilien im Kontakt mit geo-
synthetischen Dichtungsbahnen 

DIN EN 14415 2004-08 Geosynthetische Dichtungsbahnen – Prüfverfahren zur Bestimmung 
der Beständigkeit gegen Auslaugen 

DIN EN 14576 2005-07 
Geokunststoffe – Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit 
von geosynthetischen Kunststoffdichtungsbahnen gegen umweltbe-
dingte Spannungsrissbildung 

DIN EN 29073-3 1992-08 Textilien; Prüfverfahren für Vliesstoffe; Teil 3: Bestimmung der 
Höchstzugkraft und der Höchstzugkraftdehnung 

DIN EN ISO 1133 2005-09 Kunststoffe – Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und 
der Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten 

DIN EN ISO 1183 – 1 2004-05 
Kunststoffe – Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht ver-
schäumten Kunststoffen – Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit 
Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren 

DIN EN ISO 9001 2008-12 Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen 

DIN EN ISO 9863 – 1 2005-05 Geokunststoffe – Bestimmung der Dicke unter festgelegten Drü-
cken – Teil 1: Einzellagen 

DIN EN ISO 9864 2005-05 Geokunststoffe – Prüfverfahren zur Bestimmung der flächenbezoge-
nen Masse von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten 

DIN EN ISO 10319 2008-10 Geokunststoffe – Zugversuch am breiten Streifen 

DIN EN ISO 10320 1999-04 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Identifikation auf der 
Baustelle 

DIN EN ISO 11058 1999-06 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der 
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene, ohne Auflast 

DIN EN ISO 11358 1997-11 Kunststoffe – Thermogravimetrie (TG) von Polymeren – Allgemeine 
Grundlagen 

DIN EN ISO 12236 2006-11 Geokunststoffe – Stempeldurchdrückversuch (CBR-Versuch) 

DIN EN ISO 12956 1999-06 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der cha-
rakteristischen Öffnungsweite 

DIN EN ISO 12957-1 2005-05 Geokunststoffe – Bestimmung der Reibungseigenschaften – Teil 1 
Scherkastenversuch 

DIN EN ISO 12958 1999-06 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung des 
Wasserableitvermögens in der Ebene 
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DIN EN ISO 13426-2 2005-08 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Festigkeit produktin-
terner Verbindungen – Teil 2: Geoverbundstoffe 

DIN EN ISO 13433 2006-10 Geokunststoffe – Dynamischer Durchschlagversuch (Kegelfallver-
such) 

DIN EN ISO 13438 2005-02 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Auswahlprüfverfahren 
zur Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit 

DIN EN ISO 25619-1 2009-06 Geokunststoffe - Bestimmung des Druckverhaltens - Teil 1: Eigen-
schaften des Druckkriechens 

DIN EN ISO 25619-2 2009-06 Geokunststoffe - Bestimmung des Druckverhaltens - Teil 2: Bestim-
mung des Kurzzeit-Druckverhaltens 

DIN EN ISO/IEC 17020 2004-11 Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, 
die Inspektionen durchführen 

DIN EN ISO/IEC 17025 2005-08 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrier-
laboratorien 

ISO 11357-3 1999-03 
Kunststoffe - Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK) - Teil 3: Be-
stimmung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der 
Schmelz- und Kristallisationsenthalpie 

ISO 11357-6 2008 
Kunststoffe – Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) – Oxida-
tions-Induktionszeit (isothermische OIT) oder – Temperatur (isody-
namische OIT) 

ISO 13438 2004-11 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Auswahlprüfverfahren 
zur Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit 

ISO/TS 13434 2008-11 Leitfaden zur Beständigkeit von Geotextilien und geotextilverwandten 
Produkten 

ISO/TR 20432 2007-12 Leitfaden für die Bestimmung der Langzeit-Festigkeit von Geokunst-
stoffen zur Bodenbewehrung 
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Anlage  1: Anforderungen und Toleranzen für die Eigen- und Fremdüberwachung   
Anlage  2: Genaue Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten  
Anlage  3: Beschreibung des Produktionsverfahrens 
Anlage  4: Werkstofferklärung des Herstellers (Formmassentyp, Additive, Verwendung von 
  Rückführungsmaterial, Vorprodukte) 
Anlage  5: Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung 
Anlage  6: Beschreibung der Lage der Kennzeichnungen  
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(gemäß Bundesarbeitsblatt 4/91, Seite 61): 
Baden-Württemberg 01 Niedersachsen 07 
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Berlin 03 Rheinland-Pfalz 09 
Brandenburg 12 Saarland 10 
Bremen 04 Sachsen 14 
Hamburg 05 Sachsen-Anhalt 15 
Hessen 06 Schleswig-Holstein 11 
Mecklenburg-Vorpommern 13 Thüringen 16 

 
  

Kiwa TBU GmbH 
Gutenbergstr. 29 
48268 Greven 
Tel.: 02571 9872-0, Fax: 02571 9872-99, e-mail: tbu@tbu-gmbh.de 
 
Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar (MFPA)  
Fachgebiet Geotechnik 
Coudraystraße 4 
99423 Weimar 
Tel.: 03643 564-0, Fax: 03643 564-201, e-mail: info@mfpa.de  
 
Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik (MPA) Hannover 
An der Universität 2 
30823 Garbsen 
Tel.: 0511 762-4362, FAX.: 0511 762-3002; e-mail: info@mpa-hannover.de 
 
SKZ – TeConA GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 22 
97076 Würzburg  
Tel.: 0931 4104-142, Fax: 0931 4104-273, e-mail: tecona@skz.de 
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Diese Zulassungsrichtlinie und die Liste zugelassener Schutzschichten sowie weitere auf der Grundlage der 

Deponieverordnung erstellte Zulassungsrichtlinien für Geokunststoffe und Dichtungskontrollsysteme und Li-

sten derartiger zugelassener Produkte können als pdf-Datei unter der Internetadresse: 

www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/abfallrecht/index.htm herunter geladen werden. 
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Am 16. Juli 2009 trat die neue Deponieverordnung (DepV) in Kraft. Im Anhang 1 Nummer 2.1 wird festgestellt: 
„Für das Abdichtungssystem dürfen nur dem Stand der Technik nach Nummer 2.1.1 entsprechende … von der 
Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung nach Nummer 2.4 zugelassene oder eignungsfestgestellte 
Geokunststoffe (Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-Dränelemente, Bewehrungsgitter aus 
Kunststoff etc.), Polymere und serienmäßig hergestellte Dichtungskontrollsysteme … eingesetzt werden.“ 
Einer solchen Zulassung bedarf es nur dann nicht, wenn für die Geokunststoffe, Polymere oder Dichtungs-
kontrollsysteme in Abdichtungssystemen harmonisierte technische Spezifikationen nach der europäischen 
Bauproduktenrichtlinie vorliegen, deren Leistungsmerkmale den Stand der Technik, insbesondere die 
erforderliche Dauerhaftigkeit, vollständig berücksichtigen. Ob dieser Sachverhalt vorliegt, kann in fachlicher 
Hinsicht nur die BAM als Zulassungsstelle – gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Deutschen Institut für 
Bautechnik (DIBt) – entscheiden, da sie den Stand der Technik nach der Nummer 2.1.1 der DepV für 
Geokunststoffe, Polymere und Dichtungskontrollsysteme beschreibt. Derzeit gibt es keine harmonisierten 
technischen Spezifikationen, wo die Leistungsmerkmale und die für die Leistungsmerkmale festgelegten 
Klassen oder Niveaus umfassend die Anforderungen der DepV nach dem Stand der Technik berücksichtigen. 
Insbesondere erfüllt das Niveau des Leistungsmerkmals der Beständigkeit nicht die Anforderung der 
Deponieverordnung an die Dauer der Funktionserfüllung. 
In der Nummer 2.4 des Anhangs 1 der DepV wird die Verfahrensweise bei der Zulassung geregelt. Zu den 
Aufgaben der BAM gehört nach Nummer 2.4.1 die Definition von Prüfkriterien, die Aufnahme von 
Nebenbestimmungen in die Zulassung und insbesondere auch die Festlegung von Anforderungen an den 
fachgerechten Einbau und das Qualitätsmanagement. Nach Nummer 2.4.4 wirkt ein Fachbeirat beratend an 
der Erarbeitung entsprechender Zulassungsrichtlinien mit. 
Nach dem Inkrafttreten der Deponieverordnung hatte sich am 16. Oktober 2009 der Fachbeirat konstituiert und 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Zulassungsrichtlinie für Schutzschichten vom August 1995 überarbeitet 
hat. Hiermit wird das Arbeitsergebnis, die neue Richtlinie für die Zulassung von Schutzschichten für 
Kunststoffdichtungsbahnen in Deponieabdichtungen vorgelegt.  
 
 
An den Beratungen haben mitgewirkt: 
 
1. die Mitglieder des Fachbeirats: 
Dipl.-Ing. K.-H. Albers, ; Dipl.-Ing. W. Bräcker, 

; Dipl.-Ing. R. Drewes, ; Dipl.-Ing. K. J. Drexler, 
Dipl.-Ing. I. Duzic, ; Dipl.-Ing. A. Elsing, 

; Dr.-Ing. B. Engelmann, ; Prof. Dr.-Ing. G. Heerten, 
; Dipl.-Ing. K.-D. Hegewald, ; Dipl.-Geoöko. 

K. Heinke, ; Dr.-Ing. D. Heyer, 
; Dipl.-Ing. D. Jost, ; Dr. rer. nat. W. Müller, 

; Dr.-Ing. E. Reuter, 
; Dipl.-Ing. G. P. Romann, ; 

Prof. Dr.-Ing. F. Saathoff, ; Dipl.-Ing. 
T. Sasse, ; Prof. Dr. F.-G. Simon, 

; Dr.-Ing. M. Tiedt, 
; Dipl.-Ing. L. Wilhelm, ; Dipl.-Ing. Ch. 

Witolla, ; Prof. Dr.-Ing. K. J. Witt, 
; Dipl.-Ing. H. Zanzinger, .  

133



2. weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe: 
Dr. rer. nat. M. Böhning, ; H. Ehrenberg,

, Dr. F. Flügge, ; Dr.-Ing. J. Köhrich, ; 
E.-J. Kollen, ; Dipl.-Min. W. Ruthmann, ; 
Dipl.-Ing. C. Tarnowski, . 
 
An der Überarbeitung waren weiterhin Dipl.-Ing. R. Tatzky-Gerth und Dipl.-Ing. A. Wöhlecke aus der 
Arbeitsgruppe 4.32 der BAM beteiligt. 
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Die Zulassung der Schutzschicht für die Kunststoff-
dichtungsbahnen in Deponieabdichtungen auf der 
Grundlage der Deponieverordnung (DepV) soll dazu 
beitragen, dass nur solche einheitlich bewerteten 
Systeme eingesetzt werden, die nach dem Stand 
der Technik ausreichend langzeitbeständig sind und 
tatsächlich auch wirksam schützen1

Nach dem Stand der Technik hat es sich als 
zweckmäßig erwiesen, für ein Zulassungsverfahren 
drei verschiedene Arten von Schutzschichten zu 
unterscheiden (s. auch DIN 19667): 

. Für die Basis-
abdichtung fordert die DepV ausdrücklich, dass „die 
Abdichtungskomponenten vor auflastbedingten Be-
schädigungen zu schützen (sind)“ (s. Anhang 1 
Nummer 2.2). Dies gilt natürlich auch für Oberflä-
chenabdichtungen, wobei der Schutz dort in einfa-
cherer Weise möglich ist. 

 
1. Schutzschichtsystem aus einer geotextilen 

Schutzlage und einer zusätzlichen, die Last ver-
teilenden mineralischen Schutzlage (Kombi-
schutzschicht). In der Regel besteht die geotex-
tile Schutzlage aus einem Vliesstoff mit einer 
Masse je Flächeneinheit von mindestens 
1200 g/m². Für die mineralische Schutzlage wird 
in der Regel kalkarmes Brechkorn der Korn-
gruppe 0/8 mm verwendet. Es können dabei je-
doch auch andere mineralische Baustoffe, etwa 
auch Sekundärbaustoffe, eingesetzt werden, de-
ren Körnungslinien der Forderung nach einem 
filterstabilen Aufbau zur Dränschicht entspre-
chen, die eine ausreichende Schutzwirkung ent-
falten und die beständig sind. 

2. Schutzschichtsystem aus verpacktem Sand. Als 
Schutzlage wird hier Sand (Korngruppe 0/2 mm) 
verwendet, der in unterschiedlicher Weise in 
Geotextilien verpackt wird. Es handelt sich um 
werkmäßig teilweise oder vollständig vorgefer-
tigte Komplettsysteme (z. B. fertige Sandmatten 
oder geotextile Container, die vor Ort mit Sand 
gefüllt werden).  

3. Rein geosynthetische Schutzschicht unter Ver-

1 S. Werner Müller, HDPE Geomembranes in Geotech-
nics. Springer Verlag, Berlin, 2007. 

wendung von Vliesstoffen oder Verbundstoffen 
aus Geweben, Geogittern oder anderen Geo-
kunststoffen. 

 
Zulassungen für Schutzschichten in Basisabdich-
tungen im Sinne der Feststellungen der generellen 
Eignung unter Berücksichtigung der Anforderungen 
der Deponieverordnung (s. DIN 19667, Rundkorn 
oder doppelt gebrochener Split der Korngruppe 
16/32 mm als Entwässerungsschicht) und üblicher 
Auflast von bis zu 900 kN/m² werden nur für geosyn-
thetische Komponenten in der Kombischutzschicht 
(Schutzschichtsystem nach Nr. 1) und für Komplett-
systeme nach Nr. 2 erteilt. Ebenso ist ein Schutz-
schichtaufbau aus einer mindestens 10 cm dicken 
Sandschicht und einem von der BAM zugelassenen 
Trenngeotextil erlaubt. In diesen Fällen ist kein 
Schutzwirksamkeitsnachweis mehr erforderlich. Die-
se Schutzschichtsysteme können dann natürlich 
auch in Oberflächenabdichtungen eingesetzt wer-
den.  
Schutzschichten nach Nr. 3, also die rein geosynthe-
tischen Schutzschichten, werden im Sinne der Fest-
stellung der generellen Eignung nur für Oberflä-
chenabdichtungen zugelassen. Sie können in der 
Basisabdichtung nur in Sonderfällen eingesetzt wer-
den, die durch zwei Bedingungen charakterisiert 
sind (s. Abschnitt 8).  
 
1. Die Korngruppe der Entwässerungsschicht ist 

deutlich feiner oder breiter abgestuft als die 
Korngruppe 16/32 mm und/oder der Druck durch 
den Deponiekörper ist so gering, dass bei der im 
Einzelfall durchzuführenden Schutzwirksamkeits-
prüfung nach Abschnitt 6.1 die Anforderungen 
nach Abschnitt 6.2 erfüllt werden. 

2. Die in der Deponiebasis herrschenden Tempera-
turen ähneln den Verhältnissen im natürlichen 
Erdreich. Die mittlere Temperatur muss  20 °C 
sein.  

 
Die Produkteigenschaften, welche die mechanische 
Schutzwirkung unmittelbar bestimmen, können bei 
rein geosynthetischen Schutzlagen nach Maßgabe 
des in jedem Einzelfall durchzuführenden Schutz-
wirksamkeitsnachweises in gewissem Umfang an 
die Bedingungen des Einzelfalls angepasst werden. 
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Bei den üblicherweise verwendeten Vliesstoffen 
lässt sich z. B. die Masse je Flächeneinheit in ge-
wissem Umfang variieren. Im Zulassungsschein wird 
daher ein bestimmter zulässiger Bereich für diese 
Eigenschaften angegeben. Bei Vliesstoffen in Ober-
flächenabdichtungen muss die Masse je Flächen-
einheit mindestens 800 g/m² und in Basisabdichtun-
gen mindestens 2000 g/m² betragen (s. Tabelle 2). 
Solche Produkte mit unterschiedlichen mechani-
schen Eigenschaften, die aus den gleichen Werk-
stoffen und Fasern mit dem gleichen Produktions-
verfahren am selben Standort hergestellt werden, 
bilden eine Produktfamilie. Die Prüfungen zur Be-
ständigkeit und Alterung werden in der Regel nur an 
einem Produkt der Familie mit repräsentativen Wer-
ten der mechanischen Eigenschaften durchgeführt. 
Bei Vliesstoffen ist dies z. B. eine Masse je Flä-
cheneinheit von 1200 g/m². Die Einzelheiten werden 
im Zulassungsschein geregelt. 
Im Folgenden werden der Zulassungsgegenstand, 
die Anforderungen und Prüfverfahren, die angespro-
chenen Sonderregelungen sowie die Anforderungen 
an das Qualitätsmanagement bei Produktion und 
Einbau der Schutzschichten ausführlich dargelegt.  

Die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen ist durch ein Bundesgesetz geregelt. Das 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz enthält die Er-
mächtigungsnormen zum Erlass von Rechtsverord-
nungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften. 
Auf der Rechtsgrundlage des KrW-/AbfG trat am 
16. Juli 2009 die Neufassung der Deponieverordnung 
in Kraft2

2 Artikel 1 der Verordnung zur Vereinfachung des De-
ponierechts vom 27.04.2009; Bundesgesetzblatt Jahrgang 
2009 Teil I Nr. 22 S. 900–950. 

. Nach deren Anhang 1 Nummer 2.1 dürfen 
für das Abdichtungssystem nur dem Stand der Tech-
nik nach Nummer 2.1.1 entsprechende und von der 
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung nach Nummer 2.4 zugelassene oder eig-
nungsfestgestellte Geokunststoffe (Kunststoffdich-

tungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-Drän-
elemente, Bewehrungsgitter aus Kunststoff etc.), 
Polymere und serienmäßig hergestellte Dichtungs-
kontrollsysteme eingesetzt werden. 
Die BAM ist nach Nummer 2.4.1 zuständig für die 
Prüfung und Zulassung von Geokunststoffen, Poly-
meren und Dichtungskontrollsystemen für die An-
wendung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von 
Deponien auf der Basis eigener Untersuchungen und 
von Ergebnissen akkreditierter Stellen. Sie hat in die-
sem Zusammenhang die folgenden Aufgaben: 
 
 Definition von Prüfkriterien,  
 Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zu-

lassung,  
 Festlegung von Anforderungen an den fachge-

rechten Einbau und das Qualitätsmanagement.  
 
Auf dieser rechtlichen Grundlage und unter Berück-
sichtigung der in Nummer 2.1.1 des Anhangs 1 der 
DepV beschriebenen Anforderungen zum Stand der 
Technik werden in dieser Richtlinie die Anforderun-
gen für die Zulassung von Schutzschichten für Kunst-
stoffdichtungsbahnen in Deponieabdichtungen be-
schrieben. Die Richtlinie ist die technische Grundlage, 
auf der die BAM auf Antrag des jeweiligen Herstellers 
die Eignung von Schutzschichten prüft und die Eig-
nung durch Erteilung einer Zulassung in Form eines 
Zulassungsscheins feststellt. 
Deponieabdichtungen müssen nach dem Stand der 
Technik errichtet werden. In der vorliegenden Zulas-
sungsrichtlinie wird daher auch beschrieben, welche 
Anforderungen beim Einbau der zugelassenen 
Schutzschichten erfüllt werden müssen, damit ein 
dem Stand der Technik entsprechendes Abdich-
tungssystem entsteht. Auf diese Anforderungen wird 
auch im Zulassungsschein ausdrücklich hingewiesen. 
Die zuständigen Behörden der Länder müssen dafür 
Sorge tragen, dass diese Anforderungen Bestandteil 
der Genehmigung und somit rechtlich verbindlich 
werden. Nur unter dieser Voraussetzung kann die 
BAM-Zulassung zum Nachweis der Eignung nach 
dem Stand der Technik der mit der Schutzschicht 
hergestellten Abdichtungen verwendet werden. 
Die Zulassung wird ausdrücklich unter Widerrufs-
vorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt vor, wenn 
der Hersteller von dem in den Prüfungsunterlagen 
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und in den Anhängen des Zulassungsscheins be-
schriebenen Verfahren, von den für die Prüfungs-
muster verwendeten Materialien oder von den ande-
ren im Zulassungsschein genannten Anforderungen 
abweicht. In diesem Fall darf keine Schutzschicht 
mehr unter Verwendung der BAM-Zulassungs-
nummer gefertigt werden.  
Änderungen des Werkstoffs, des Produktionsverfah-
rens der Schutzschichten und der Maßnahmen der 
Eigen- und Fremdüberwachung der Produktion be-
dürfen einer neuen Zulassung. Bewähren sich vom 
Hersteller eingesetzte Verfahren nicht und kann dies 
anhand von neuen technischen Erkenntnissen be-
legt werden, hat sich also die Sachlage, der Stand 
der Technik und die Rechtslage so verändert, dass 
keine Zulassung mehr erteilt werden kann, so liegt 
auch hierin ein Widerrufsgrund.  
Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, 
der Zulassungsbehörde umgehend den Zulassungs-
schein auszuhändigen. 
Den Zulassungen liegen die folgenden Gesetze, Vor-
schriften und Richtlinien in der jeweils aktuell gültigen 
Fassung zugrunde: 
 
 Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und Besei-

tigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz - KrW/AbfG), vom 27.09.1994, 
Bundesgesetzblatt 2009 Teil I S. 2705. 

 Verordnung über die Vereinfachung des De-
ponierechts vom 27. April 2009, Bundesgesetz-
blatt 2009 Teil I Nr. 22 S. 900–950. 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdich-
tungsbahnen für Deponieabdichtungen (Zulas-
sungsrichtlinie-Kunststoffdichtungsbahnen), 
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, März 2010. 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff-Drän-
elementen für Deponieoberflächenabdichtungen 
(Zulassungsrichtlinie-Kunststoff-Dränelemente), 
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Oktober 2010. 

 Richtlinie für die Zulassung von Schutzschichten 
für Kunststoffdichtungsbahnen in Deponieab-
dichtungen (Zulassungsrichtlinie-Schutzschich-
ten), BAM Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Oktober 2010. 

 Richtlinie für die Zulassung von Geotextilien 

zum Filtern und Trennen für Deponieabdichtun-
gen (Zulassungsrichtlinie-Geotextilien), BAM 
Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Oktober 2010. 

 Richtlinie für die Anforderungen an Fachbetriebe 
für den Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen, 
weiteren Geokunststoffen und Kunststoffbautei-
len in Deponieabdichtungssystemen (Richtlinie-
Fachbetriebe), BAM Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung, März 2010. 

 Richtlinie für Anforderungen an die Qualifikation 
und die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle 
beim Einbau von Kunststoffkomponenten und 
-bauteilen in Deponieabdichtungssystemen 
(Richtlinie-Fremdprüfer), BAM Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung, Februar 2009. 

Zulassungsgegenstand sind geotextile Schutzlagen 
in einem Schutzschichtsystem mit zusätzlicher mine-
ralischer Schutzlage (Kombischutzschicht), Kom-
plettsysteme aus mineralischen Baustoffen und we-
sentlichen geotextilen Verpackungskomponenten 
sowie rein geosynthetische Schutzschichten. We-
sentlich sind geosynthetische Komponenten dann, 
wenn sie nicht nur als temporäre Einbauhilfe dienen, 
sondern darüber hinaus zur langzeitigen Wirksam-
keit der Schutzschicht beitragen. Im Folgenden wer-
den die geotextilen Schutzlagen in der Kombi-
schutzschicht, die wesentlichen geotextilen Kompo-
nenten in den Komplettsystemen und die rein geo-
synthetischen Schutzschichten zusammenfassend 
als geosynthetische Komponenten bezeichnet. 
Ein auf der Grundlage dieser Richtlinie zugelassenes 
Schutzschichtsystem ist grundsätzlich auch für die 
Sicherung von Altlasten und die Abdichtung von je-
nen Deponien geeignet, die nicht der DepV unterlie-
gen. 
Der Zulassungsgegenstand muss mit definierten, 
reproduzierbaren Eigenschaften werksmäßig oder 
nach einem genau festgelegten Verfahrensablauf 
auf der Baustelle hergestellt werden. 
Antragsteller und Zulassungsnehmer ist der Herstel-
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ler des Zulassungsgegenstandes, d. h. in der Regel 
der Hersteller der geosynthetischen Komponente 
bzw. der Hersteller des Komplettsystems. Für das 
Zulassungsverfahren ist es erforderlich, dass die je-
weiligen Rohstoffhersteller und die Vorprodukther-
steller den Antragsteller unterstützen. Bei Komplett-
systemen können im Zulassungsschein vom Her-
steller für den Einbau autorisierte Verlegefachbetrie-
be angegeben werden. 
Die geosynthetische Komponente und das Komplett-
system müssen durch den Antragsteller vollständig 
und eindeutig beschrieben werden. Dazu gehört eine 
Beschreibung des Produktionsverfahrens sowie der 
dabei verwendeten Komponenten und Vorprodukte, 
genaue Angaben über die Art und Spezifikation der 
Werkstoffe und Art und Menge von polymergebunde-
nen Zuschlagstoffen (Masterbatch) oder anderen Zu-
schlagstoffen, die bei der Produktion von Vorproduk-
ten und dem Produkt selbst verwendet werden sowie 
die Angaben zu den charakteristischen Eigenschaften 
des Produkts. 
Der Zulassungsgegenstand wird im Zulassungs-
schein, insbesondere bei Komplettsystemen, durch 
detaillierte Erläuterung des Aufbaus aus geotextilen 
Komponenten und mineralischer Schutzlage und 
durch die Abmessungen sowie durch die im Folgen-
den erläuterten Angaben genau beschrieben. 
Die Produktion muss im Rahmen eines Qualitätsma-
nagementsystems eigen- und fremdüberwacht wer-
den. 
Jede Änderung muss der Zulassungsstelle mitgeteilt 
und mit ihr abgestimmt werden. Erfolgt dies nicht, so 
verliert die Zulassung ihre Gültigkeit. 

Im Zulassungsschein werden der Formmassenher-
steller und die Formmasse (Typenbezeichnung) der 
Vorprodukte (z. B. Fasern, Filamente, Folienbänd-
chen, Spleißgarne, Multifilamentgarne etc.), aus 
denen die geosynthetische Komponente gefertigt 
wird, mit der Herstellerspezifikation für die Dichte, 
die Schmelze-Massefließrate und gegebenenfalls für 
den Rußgehalt angegeben. Weitere vertrauliche An-
gaben zu den Formmassen (Molekülmassenvertei-

lung, Additive etc.) und zu den polymergebundenen 
Zuschlagstoffen (Hersteller, Typenbezeichnung und 
genau Rezeptur) oder sonstigen Zuschlagstoffen 
sowie Probenmaterial müssen bei der Zulassungs-
stelle hinterlegt werden. Zusätzliche Angaben müs-
sen gemacht werden, wenn diese für die eindeutige 
Festlegung des Werkstoffs erforderlich sind.  
Es muss eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwi-
schen dem Hersteller der Vorprodukte und dem 
Hersteller der geosynthetischen Komponente über 
die Spezifikation aller verwendeten Werkstoffe be-
stehen. Im Anhang zur Zulassung gibt der Zulas-
sungsnehmer eine rechtsverbindliche Erklärung 
über die verwendeten Werkstoffe und Vorprodukte 
ab. Die eindeutige Festlegung der Werkstoffe, die 
Möglichkeit der Überprüfbarkeit der Angaben durch 
die Zulassungsstelle und die Möglichkeit einer Kon-
trolle anhand der spezifizierten Werte ist grundsätz-
lich Voraussetzung, um eine Zulassung erteilen zu 
können.  
Im Zulassungsschein werden die Art der Vorproduk-
te, deren Typenbezeichnung, gegebenenfalls Anga-
ben zur Spezifikation (Mittelwert und zulässige Tole-
ranzen) ausgewählter Eigenschaften (z. B. Titer und 
mechanische Eigenschaften) und gegebenenfalls 
die Hersteller angegeben. Angaben zu weiteren we-
sentlichen Eigenschaften müssen bei der Zulas-
sungsstelle vertraulich hinterlegt werden. Die im Zu-
lassungsschein aufgeführten Eigenschaften werden 
bei der Eigenüberwachung beim Vorproduktherstel-
ler und bei der Eingangskontrolle, Eigen- und 
Fremdüberwachung beim Hersteller der geosynthe-
tischen Komponente überprüft (s. Tabelle 4).  
In Tabelle 1 sind die wesentlichen Eigenschaften 
von Fasern, Filamenten, Folienbändchen, Spleiß-
garnen, Multifilamentgarnen etc. angegeben. Bei 
anderen Vorprodukten ergeben sich weitere bzw. 
andere wesentliche Eigenschaften, die im Einzelfall 
in Anlehnung an diese Tabelle festgelegt werden. 

Im Zulassungsschein werden die charakteristischen 
Eigenschaften (hydraulische und mechanische 
Eigenschaften) der geosynthetischen Komponente 
in Anlehnung an DIN EN 13257 (s. Tabelle 2) ange-
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geben. Diese Eigenschaften werden bei der Eigen- 
und Fremdüberwachung der Produktion überprüft.  
Dazu werden die charakteristischen Werte für die 
Beurteilung im Rahmen der Eigen- und Fremdüber-
wachung im Zulassungsschein festgelegt. Die cha-
rakteristischen Werte ergeben sich aus dem Mittel-
wert und der zulässigen Toleranz, die vom Hersteller 
auf der Grundlage einer statistischen Auswertung 
eigener Messergebnisse oder unter Berücksichti-
gung erfahrungsgestützter Sicherheitsfaktoren an-
gegeben werden. 
Bei den geosynthetischen Komponenten (z. B. Geo-
containern) von Komplettsystemen können sich wei-
tere bzw. andere charakteristische Eigenschaften 
(z. B. Zugfestigkeit von Nähten und Verbindungen; 
s. DIN EN ISO 10321) ergeben, die im Einzelfall in 
Anlehnung an Tabelle 2 festgelegt werden. 
Soweit nicht speziell angefertigte Produkte in Kom-
plettsystemen verwendet werden, müssen die als 
wesentliche geosynthetische Komponente verwen-
deten Produkte über eine CE-Kennzeichnung nach 
der DIN EN 13257 verfügen. Die charakteristischen 
Werte können aus dem CE-Begleitdokument ent-
nommen werden. Im Abschnitt 4 werden die Zulas-
sungsanforderungen an bestimmte charakteristi-
schen Eigenschaften angegeben. 
Das Datenblatt der geosynthetischen Komponente 
oder des Komplettsystems muss mindestens die 
Daten zu den für die Eigenüberwachung relevanten 
Eigenschaften dokumentieren. 

Bei Komplettsystemen werden wesentliche Eigen-
schaften der mineralischen Schutzlage (Art des Ma-
terials, Körnung, Kalziumcarbonatgehalt, Dicke und 
Masse je Flächeneinheit der Schutzlage) und die 
zugehörigen charakteristischen Werte im Zulas-
sungsschein angegeben. Die charakteristischen 
Werte dienen als Grundlage für die Eigen- und 
Fremdüberwachung bei der Produktion der Kom-
plettsysteme. 

Das zugelassene Produkt muss mit einer fortlaufen-
den Kennzeichnung nach DIN EN ISO 10320 ver-

sehen und verpackt sein. Aus der Kennzeichnung 
müssen mindestens die Produktbezeichnung und 
die Zulassungsnummer hervorgehen. Die Kenn-
zeichnung muss so aufgedruckt werden, dass sie 
dauerhaft gut lesbar ist. Sie muss insbesondere so 
haltbar sein, dass sie den Transport, die Lagerungs- 
und die Einbaubeanspruchungen übersteht. Jede 
Liefereinheit (z. B. Rolle) muss ein Etikett gemäß 
DIN EN ISO 10320 tragen, aus dem der Hersteller, 
die Art des Produktes bzw. die Produktbezeichnung, 
Abmessungen, Gewicht sowie ein firmeninterner 
Code (z. B. Rollennummer) hervorgeht, aus dem di-
rekt oder indirekt der Zeitpunkt der Produktion abge-
lesen werden kann und der in eindeutiger Weise den 
Unterlagen und Ergebnissen der Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen an der Liefereinheit zugeordnet 
ist. Im Einzelfall können weitere Angaben festgelegt 
werden. Ein Musteretikett wird der Zulassung als 
Anlage beigefügt. 

Die Produktionsstätte und das vom Hersteller detail-
liert zu beschreibende Produktionsverfahren werden 
als Bestandteil der Zulassung festgeschrieben. Alle 
speziellen vertraulichen Angaben zum Produktions-
verfahren werden bei der Zulassungsstelle hinter-
legt. Vor Erteilung der Zulassung überzeugt sich die 
Zulassungsstelle durch einen Besuch beim Herstel-
ler in der Produktionsstätte sowie beim Hersteller 
der Vorprodukte in der Produktionsstätte von der 
Richtigkeit der zum Produktionsverfahren und zu 
den Geräten und Maschinen gemachten Angaben 
sowie davon, dass qualifiziertes Personal, Räume, 
Prüfeinrichtungen und sonstige Ausstattungen der 
Produktionsstätte und des Prüflabors eine einwand-
freie Produktion und eine anforderungsgerechte 
Eigenüberwachung der Produktion gewährleisten.  
Im Einzelfall muss der Hersteller nachweisen, wie aus 
dem gewählten Produktionsverfahren sich ergebende 
potentielle Beeinträchtigungen einer einwandfreien 
Produktion durch Maßnahmen im Verfahrensablauf 
und im Qualitätsmanagement ausgeschlossen wer-
den. 
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Im Folgenden werden die Zulassungsanforderungen 
an die Eigenschaften der geosynthetischen Kompo-
nente beschrieben. Die Prüfungen werden von der 
BAM in der Arbeitsgruppe 4.32 „Kunststoffe in der 
Geo- und Umwelttechnik“ und in von der BAM an-
erkannten Prüfstellen durchgeführt (s. Abschnitt 13). 
Es werden dabei Prüfungen zu den allgemeinen 
physikalischen und mechanischen Eigenschaften, 
zur Beständigkeit und Alterung, Schutzwirksamkeit 
und zum Bodenrückhaltevermögen durchgeführt. 
In begründeten Einzelfällen kann die Zulassungs-
stelle abweichend von den hier aufgeführten techni-
schen Anforderungen und in Ergänzung dazu Son-
derregelungen treffen. Diese besonderen techni-
schen Anforderungen werden nach Rücksprache 
und Erörterung mit dem Fachbeirat für die Zulas-
sung festgelegt. 

Tabelle 2 nennt die allgemeinen physikalischen und 
mechanischen Eigenschaften und zugehörigen cha-
rakteristischen Werte für Vliesstoffe und Gewebe. 
Diese dienen als Identifikationsmerkmale sowie als 
Vergleichsgrößen im Rahmen der Qualitätssiche-
rung. 
Bei den Vliesstoffen im Schutzschichtsystem Nr. 1 
muss der charakteristische Wert (definiert als Mit-
telwert über die Rollenbreite – Standardabweichung) 
der Masse je Flächeneinheit 1200 g/m² sein. Bei 
als rein geosynthetische Schutzschicht in Oberflä-
chenabdichtungen verwendeten Vliesstoffen muss 
der charakteristische Wert der Masse je Flächenein-
heit  800 g/m² sein. Bei den nach der Ausnahme-
regelung (Abschnitt 8) in Basisabdichtungen als rein 
geosynthetische Schutzschicht verwendeten Vlies-
stoffen muss der charakteristische Wert der Masse 
je Flächeneinheit  2000 g/m² sein. 
In Anlehnung an Tabelle 2 werden für andere geo-
synthetische Komponenten Eigenschaften, Prüfgrö-
ßen, charakteristische Werte und Prüfverfahren 
festgelegt. Für den Baustellenbetrieb ist eine ausrei-
chende Robustheit erforderlich (s. dazu Abschnitt 9). 

Die Vliesstoffe in Schutzschichten nach Nr. 1 (Kom-
bischutzschicht) und die rein geosynthetischen 
Schutzschichten müssen zur Geotextilrobustheits-
klasse (GRK) 5 gehören. Geotextile Verpackungen 
sollten zur GRK 3 gehören. Das technische Verfah-
ren des Verpackens kann Abweichungen davon er-
forderlich machen. In diesen Fällen sind besondere 
Maßnahmen beim Einbau zu beachten. 

Die Beständigkeit gegen Chemikalien wird in einem 
Immersionsversuch in Anlehnung an DIN EN 14414 
geprüft (s. Tabelle 3a Nr. 3.1). Weitere Hinweise 
zum Prüfverfahren werden auf der Internetseite der 
BAM gegeben3

Für Polyolefine (Polyethylen (PE), Polypropylen 
(PP)) wird in der Regel nur die Beständigkeit gegen 
Benzine, aromatische Kohlenwasserstoffe, Paraffin-, 
Schmier- und Heizöle, Dieselkraftstoffe, aliphatische 
Kohlenwasserstoffe und oxidierende anorganische 
Mineralsäuren geprüft. Als oxidierende anorgani-
sche Säure wird eine wässrige Lösung mit 25 Vol.-% 
konz. Salpetersäure verwendet.  

. Die Chemikalien werden aus der 
dort aufgeführten Liste der konzentrierten Medien 
ausgewählt. Die Auswahl der Prüfmedien orientiert 
sich an der Funktion der geosynthetischen Kompo-
nente in der Schutzschicht und an den für den jewei-
ligen Werkstoff unter Deponiebedingungen relevan-
ten Schädigungsmechanismen (Alterungsvorgängen 
bei Chemikalieneinwirkung). 

Die Beständigkeit gegen den oxidativen Abbau bei 
geosynthetischen Komponenten aus Polyolefinen 
wird in Warmlagerungsversuchen im Umluftwärme-
schrank in Anlehnung an DIN EN ISO 13438 und in 
Auslaugversuchen in Anlehnung an DIN EN 12447 
bei einer Lagerungstemperatur von jeweils 80 °C 
geprüft (Tabelle 3b Nr. 3.4 und 3.5)4

3 

. Die Lage-

www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
4 Müller, W. W., Jakob, I., Li, C. S. und Tatzky-Gerth, R.: 

. Geosynthetics 
International, 16(2009), H. 1, S. 28-42. 
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rungszeit muss mindestens ein Jahr betragen. Un-
tersucht werden die Veränderungen der mechani-
schen Kennwerte (Zugfestigkeit und Dehnung bei 
der Zugfestigkeit) sowie des Stabilisatorgehalts und 
der Kristallinität. Der Stabilisatorgehalt wird nach 
einer Fest-flüssig-Extraktion durch UV-
Spektroskopie, HPLC-Analyse oder indirekt über 
OIT-Messungen am Produkt selbst bestimmt. Das 
gewählte Messverfahren richtet sich nach der Art 
der Stabilisierung. Die Kristallinität wird in einer 
DSC-Messung ermittelt. Die Anforderungen werden 
in Tabelle 3 festgelegt.  
Die Beständigkeit gegen die oxidative Alterung bei 
Polyolefinen kann auch durch Autoklavenversuche 
in Anlehnung an DIN EN ISO 13438 Verfahren C 
nachgewiesen werden. Dabei sind bei 5 MPa 
Sauerstoffdruck und bei mindestens drei Temperatu-
ren (60, 70 und 80 °C) sowie bei 80 °C und mindes-
ten zwei Sauerstoffdrücken (z. B. 1 und 2 MPa) Im-
mersionsversuche durchzuführen5

Anforderungen an andere Rohstoffe/Arten von Pro-
dukten (z. B. Polyester) werden in sinngemäßer 
Übertragung der Anforderungen an die Beständig-
keit gegen den oxidativen Abbau festgelegt. In Ta-
belle 3 Nr. 3.6 werden z. B. die Immersionsversuche 
zur Prüfung der Beständigkeit gegen den hydrolyti-
schen Abbau bei Geotextilien aus Polyestern ange-
geben

. Gemessen wird 
die Veränderung der mechanischen Eigenschaften 
und des Stabilisatorgehalts, um aus diesen, nach 
einem noch festzulegenden Verfahren, die Funk-
tionsdauer unter Anwendungsbedingungen abzu-
schätzen. 

6. 

Die Prüfung erfolgt nach der Prüfmethode der 
DIN EN 12224 (s. Tabelle 3 Nr. 3.2).  
Grundsätzlich sollten die geosynthetischen Kompo-
nenten der Schutzschichten möglichst wenig 
UV-Strahlung ausgesetzt werden, da diese in der 

5 Schröder, H. F., Munz, M. und Böhning, M.: 

. Polymers & Polymer 
Composites, 16(2008), H. 1, S. 71-80. 
6 Schröder, H. F.: 

. Faunhofer 
IRB Verlag, 1999. 

Regel Kunststoffe stark beansprucht. UV-Strahlung 
verschlechtert die Stabilisierung und kann autokata-
lytische Reaktionen in Gang setzen, die auch nach 
der Abdeckung noch weiterlaufen. Abweichend von 
der DIN EN 12224 gilt daher auch bei hoher Witte-
rungsbeständigkeit die Grundregel, dass möglichst 
verlegetäglich, spätestens jedoch innerhalb einer 
Woche überbaut werden muss. 

Erdeingrabversuche in Anlehnung an DIN EN 12225 
in mikrobiell aktiver Erde sollen eine Mindestbestän-
digkeit gegen die vielfältigen in einer Deponie mögli-
chen mikrobiellen Angriffe sicherstellen (s. Tabelle 3 
Nr. 3.3). Bei Geotextilien aus Polyolefinen und Poly-
estern ist diese Prüfung in der Regel entbehrlich. 

Auslaugbare oder wasserlösliche Zusätze und Ver-
arbeitungshilfen (z. B. die Avivage) müssen umwelt-
verträglich sein. Die Unbedenklichkeit muss nach 
dem im FGSV-Merkblatt7 Abschnitt 6.28 angegebe-
nen Verfahren nachgewiesen werden. 

Geotextile Komponenten, die als Erosionsschutz für 
mineralische Schutzlagen (z. B. Sand) eingesetzt 
werden, müssen über ein ausreichendes Boden-
rückhaltevermögen verfügen. Das Rückhaltevermö-
gen wird durch die charakteristische Öffnungsweite 
nach DIN EN ISO 12956 quantitativ erfasst. Die An-
forderungen werden im Einzelfall unter Berücksichti-
gung der Filterregeln festgelegt8

7 M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von Geo-
kunststoffen im Erdbau des Straßenbaues mit den Check-
listen für die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau 
des Straßenbaues (C Geok E). FGSV-Verlag, Köln, 2005. 

. 

8Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (Hrsg.): DVWK Merkblatt 221, Anwendung 
von Geotextilien im Wasserbau. Hamburg und Berlin: Ver-
lag Paul Parey, 1992, 31 Seiten (vergriffen). 
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An die mineralischen Schutzlagen in den Schutz-
schichten sind zunächst in sinngemäßer Übertra-
gung die gleichen Anforderungen hinsichtlich der 
chemischen Beständigkeit – z. B. Beschränkung des 
Kalziumcarbonatanteils, der Raumbeständigkeit, 
usw. – zu stellen, wie an die mineralischen Materia-
lien der Entwässerungsschicht. Hier sei insbesonde-
re auf die DIN 19667 sowie auf die GDA-Em-
pfehlung E 3-12 „Eignungsprüfung mineralischer 
Entwässerungsschichten“ verwiesen, in der die An-
forderungen an die Materialien der Flächenentwäs-
serung ausführlich dargestellt werden. Die 

GDA-Empfehlungen können über die Internetseite 
www.gdaonline.de eingesehen werden. 
Die mineralische Schutzlage im Schutzschichtsys-
tem Nr. 1 (Kombischutzschicht) muss für die Last-
verteilung über dem Vliesstoff ausreichend feinkör-
nig sein. Sie muss jedoch auch gegen das Material 
der Flächenentwässerung mit der Körnung 
16/32 mm nach geometrischen Filterkriterien filter-
stabil sein. Die Körnungslinie der mineralischen 
Komponente in der Kombischutzschicht muss daher 
in dem in Abbildung 1 dargestellten Körnungsbe-
reich liegen. Bei der Verwendung eines zugelasse-
nen Filtergeotextils kann jedoch auch mineralisches 
Material mit feinerer Körnung verwendet werden. 
 

  Bevorzugter Körnungsbereich für eine nach geometrischen Kriterien filterstabile mineralische Schutzlage in 
der Kombischutzschicht.  

 
 
Für mineralische Komponenten in Schutzschichten 
nach Nr. 2 (z. B. Komplettsysteme) werden im Ein-
zelfall im Zulassungsschein Anforderungen festge-
legt. 
Es kommen auch Deponieersatzbaustoffe in Be-

tracht, sofern die Anforderungen an die Beständig-
keit und den Körnungsbereich sowie die Anforde-
rungen der DepV erfüllt werden.  
Der Sand in Schutzschichtsystemen nach Nr. 2 
(z. B. Komplettsysteme) muss nach der Anforderung 
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der GDA-Empfehlung E 3-12 chemisch beständig 
sein. 
Weiterhin sind die Hinweise der TL Gestein-StB9 
und der DIN EN 13242 zur Qualitätssicherung beim 
Bauen mit mineralischen Materialien zu beachten. 

Zugelassene Schutzschichtsysteme nach Nr. 1 
(Kombischutzschicht) wie nach Nr. 2 (z. B. Kom-
plettsysteme) bieten bei den üblichen Entwässe-
rungsschichten (s. DIN 19667) bis zu Auflasten von 
900 kN/m² eine ausreichende Schutzwirkung für die 
Kunststoffdichtungsbahn in der Basisabdichtung. Mit 
der Erteilung der Zulassung sind daher Prüfungen 
der Schutzwirksamkeit bei einzelnen Deponiebau-
vorhaben nicht mehr erforderlich. Bestehen beim 
Einsatz spezieller mineralischer Baustoffe in der 
Kombischutzschicht jedoch Zweifel an der ausrei-
chenden Festigkeit des Materials, so müssen ent-
sprechende Eignungsprüfungen durchgeführt wer-
den. Erst bei einer sehr hohen Auflast und sehr gro-
ber mineralischer Dränschicht muss u. U. im Einzel-
fall die Schutzwirkung dieser Systeme geprüft wer-
den. 
In den Sonderfällen, in denen rein geosynthetische 
Schutzschichten in Basisabdichtungen verwendet 
werden können (s. Abschnitt 8), ist im Einzelfall ein 
Schutzwirksamkeitsnachweis zu führen.  
Beim Einsatz von rein geosynthetischen Schutzla-
gen, die für die Oberflächenabdichtung zugelassen 
wurden, müssen Schutzwirksamkeitsnachweise im 
Labor sowie in praktischen Einbauversuchen im 
Rahmen der Einrichtung des Versuchsfeldes durch-
geführt werden, um das Flächengewicht oder ande-
re für die mechanische Schutzwirkung unmittelbar 
relevante Eigenschaften des Geotextils zu optimie-
ren. Bei Vliesstoffen darf dabei eine Masse von 
800 g/m² nicht unterschritten werden. Die für die Ba-
sisabdichtung zugelassenen Schutzschichtsysteme 
nach Nr. 1 und Nr. 2 können auch ohne weitere 

9  Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen 
im Straßenbau (TL Gestein-StB), Ausgabe 2004 in der 
Fassung von 2007, Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen (FGSV), Köln. 

Nachweise in der Oberflächenabdichtung verwendet 
werden. 

Die mechanische Schutzwirkung wird mithilfe eines 
modifizierten Zeitstand-Lastplattendruckversuchs 
überprüft. Diese Schutzwirksamkeitsprüfung wird in 
der GDA-Empfehlung E 3-9 „Eignungsprüfung für 
Geokunststoffe“ erläutert. Im Folgenden wird eine 
kurze Beschreibung gegeben:  

In einen Zylinder mit 30–50 cm im Durchmes-
ser wird als Unterlage eine ca. 2 cm dicke 
Elastomerscheibe der Shore-A-Härte 45–50, 
darauf ein 0,5–1 mm starkes Weichblech, ein 
Ausschnitt aus der Dichtungsbahn und der 
Schutzschicht, eine Lage der mineralischen 
Dränschicht und schließlich über einem 
Trennvlies eine lastverteilende Sandschicht 
eingebaut. Mit einem Druckstempel wird dann 
die gewünschte Auflast aufgebracht und mit 
einer Kraftmesseinrichtung unterhalb der 
Elastomerunterlage kontrolliert. Die Verfor-
mungen der Dichtungsbahn bilden sich als 
dauerhafte, plastische Verformungen des 
Weichblechs ab. Nach einer vorgegebenen 
Belastungsdauer wird das Weichblech ent-
nommen und die Eindellungen im Weichblech 
werden vermessen.  

Für die Übertragung der Auflastbedingungen im Feld 
in Prüfbedingungen im Labor muss bei einer Prüf-
temperatur von 40 °C eine um den Faktor 1,5 erhöh-
te Prüflast im Verhältnis zu der maximal zu erwar-
tenden Auflast in den Abdichtungen angesetzt wer-
den. Sowohl die erhöhte Temperatur wie auch die 
Lasterhöhung dienen hier einer Zeitraffung im Ver-
formungsverhalten der geosynthetischen Kompo-
nenten im Abdichtungssystem. Mit der um den Fak-
tor 1,5 erhöhten Auflast soll eine Verformung, wie 
sie sich bei der vorgesehenen Deponieauflast erst 
nach > 104 Stunden ergeben würde, schon nach 
1.000 Stunden erzwungen werden.  
Die im Weichblech konservierte Verformung (Eindel-
lungen oder Aufwölbungen) der Dichtungsbahn wird 
unter Zugrundelegung eines Kreisabschnittes mit 
der kleinsten Ausdehnung der Verformung als Seh-
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nenlänge und der größten Tiefe der Verformung als 
Höhe ausgemessen. Die Wölbbogendehnung dieses 
Kreisabschnittes dient dann als quantitatives Maß 
für die Größe der Eindellung bzw. Aufwölbung. Die 
so ermittelte Wölbbogendehnung kann nur als Maß 
für eine noch zulässige Eindellung und der damit 
verbundenen Flächendehnung der Dichtungsbahn, 
nicht jedoch als Maß für die tatsächliche lokale Deh-
nung in der Dichtungsbahn dienen, die sich aus Flä-
chendehnung und Randfaserdehnung zusammen-
setzt. Es sollten mindestens drei Versuche durchge-
führt werden, um eine repräsentative Aussage über 
die Eindellungen durch das Material der minerali-
schen Dränschicht zu erhalten. 
Durch eine Lasterhöhung kann die Versuchzeit ver-
kürzt und die Prüftemperatur verringert werden. Es 
müssen dann folgende Lasterhöhungsfaktoren für 
die Prüflast verwendet werden: 
 

 Lasterhöhungsfaktoren bei verschiede-
nen Prüfbedingungen (Dauer und Tem-
peratur) 

 

1.000 h; 40 °C 1,5 
1.000 h; 20 °C 2,25 
100 h; 20 °C 2,5 

 
Bei Schutzschichtsystemen nach Nr. 2, bei denen 
eine Sandschicht schützt, kann eine in Sonderfällen 
erforderliche Schutzwirksamkeitsprüfung mit dem 
Lasterhöhungsfaktor 1,5 und der Prüfbedingung 
(100 h und 20 °C) durchgeführt werden. 

Es treten bei fast allen Schutzschichtsystemen Ver-
formungen in der Dichtungsbahn auf, die quantitativ 
anhand der Eindellung im Weichblech beurteilt wer-
den müssen. Dies gilt auch für Sandmatten, wo sol-
che Eindellungen oder Aufwölbungen an typischen 
Stellen z. B. bei den Stößen, an Überlappstellen 
oder bei Abdrücken von Strukturen des Verpa-
ckungsmaterials auftreten. 
Schutzschichten sind geeignet, wenn die nach der 
mechanischen Schutzwirksamkeitsprüfung mit einer 
bestimmten Auflast im Weichblech konservierten 

Eindellungen nur Wölbbogendehnungen kleiner als 
0,25 % zeigen10 und keine die Funktionstüchtigkeit 
möglicherweise nachteilig verändernde Beschädi-
gungen aufgetreten sind. Die geotextile Verpackung 
des Sandes darf z. B. durch Beschädigungen nicht 
ihr Rückhaltevermögen verlieren. Der mechanische 
Schutzwirksamkeitsnachweis ist dann bis zu der 
Auflast erbracht worden, welche die um den Laster-
höhungsfaktor verminderte Prüflast ergibt. 

Eine regelmäßige Eigen- und Fremdüberwachung 
nach Anhang 1 Nummer 2.1 der DepV muss eine 
gleichmäßige Qualität der Produktion der Vorprodukte 
und der geosynthetischen Komponente sowie der 
werkseitig gefertigten (also nicht erst auf der Bau-
stelle hergestellten) Komplettsysteme sicherstellen. 
Die Durchführung dieser Maßnahmen bei den Vor-
produkten und geosynthetischen Komponenten sowie 
Komplettsystemen muss in ein Qualitätsmanage-
mentsystem eingebunden sein, das nach 
DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist. Die Eigenüberwa-
chung bzw. „das System der werkseigenen Produk-
tionskontrolle“ bei der Produktion der geosyntheti-
schen Komponenten und Komplettsystemen hat 
grundsätzlich den Anforderungen der DIN EN 13257 
Abschnitt 5.4 und Anhang A zu entsprechen. 
Die gültige Zertifizierungsurkunde, das Organigramm, 
aus dem die Zuständigkeiten hervorgehen, und die 
die Eigenüberwachung betreffenden Arbeitsanwei-
sungen und Prüfpläne müssen der Zulassungsstelle 
vorgelegt werden.  
Tabelle 4 beschreibt die Verzahnung von Eingangs-
kontrollen und –prüfungen, Eigenüberwachung und 
Fremdüberwachung beispielhaft für Geotextilien. Art 
und Häufigkeit der Prüfung müssen mit der Zulas-
sungsstelle abgestimmt und im Anhang zum Zulas-
sungsschein beschrieben werden. 

10 Die Bedeutung und Ableitung diese Kriteriums wird in 
Werner Müller, „HDPE Geomembranes in Geotechnics“, 
Springer Verlag, Berlin, 2007, S. 314 erläutert. 
11 Die Eigenüberwachung wird im Bauwesen (Bauproduk-
tenrichtlinie) inzwischen als werkseigene Produktionskon-
trolle bezeichnet. 
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Die Übereinstimmung der eingesetzten Formmas-
sen und Zuschlagstoffe – z. B. der Basispolymere 
und des Additiv-Batches – für die Vorprodukte mit 
den Materialien, die bei der Produktion der Prüfmus-
ter für das Zulassungsverfahren verwendet wurden, 
muss vom jeweiligen Hersteller der Vorprodukte an-
hand des Abnahmeprüfzeugnisses 3.1 in Anlehnung 
an DIN EN 10204 kontrolliert werden. Die Ergebnis-
se dieser Eingangskontrolle und –prüfungen sowie 
die Prüfungen der Eigenüberwachung des Vorpro-
duktherstellers müssen für jede Lieferung des Vor-
produkts durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 doku-
mentiert werden.  
Art und Umfang der erforderlichen Eingangsprüfun-
gen an den Vorprodukten durch den Hersteller der 
geosynthetischen Komponente werden ausgehend 
von Tabelle 4 und 5 im Anhang zum Zulassungs-
schein festgelegt.  
Die Übereinstimmung der eingesetzten geosyntheti-
schen Komponenten und mineralischen Stoffe mit 
den Materialien, die bei der Produktion der Prüfmus-
ter für das Zulassungsverfahren verwendet wurden, 
muss vom jeweiligen Hersteller der Komplettsyste-
me kontrolliert und für jede Lieferung durch Abnah-
meprüfzeugnisse 3.1 der jeweiligen Hersteller von 
geosynthetischen Komponenten und mineralischen 
Stoffen in Anlehnung an DIN EN 10204 dokumen-
tiert werden. Art und Umfang der dabei erforderli-
chen Eingangsprüfungen des Herstellers der Kom-
plettsysteme werden im Anhang zum Zulassungs-
schein festgelegt. 

Im Rahmen der Eigenüberwachung der Produktion 
der geosynthetischen Komponenten und Komplett-
systeme müssen bestimmte charakteristische 
Eigenschaften der Produkte überprüft werden. Dies 
sind z. B. bei Vliesstoffen die Masse je Flächenein-
heit, die Dicke, die Zugfestigkeit, die Dehnung bei 
der Zugfestigkeit und das Durchdrückverhalten 
(s. Tabelle 4). Die zu prüfenden Eigenschaften wer-
den im Zulassungsschein angegeben. Dort werden 
auch die Kennwerte und zulässigen Toleranzen 

festgelegt. Eine Erklärung des Zulassungsnehmers 
über Inhalt, Verfahren und Umfang der Eingangs-
kontrollen und -prüfungen und der Eigenüberwa-
chung bei der Produktion ist als Anhang Bestandteil 
des Zulassungsscheins.  
Die Anforderungen an den Umfang der Prüfungen 
sind für Vliesstoffe in Tabelle 5 angegeben. Für an-
dere geosynthetische Komponenten bzw. Komplett-
systeme werden die Prüfhäufigkeiten im Rahmen 
des Zulassungsverfahrens nach dem Stand der 
Technik festgelegt.  
Die Daten aus der Überwachung müssen über zehn 
Jahre so archiviert werden, dass jederzeit eine Zu-
ordnung der Prüfergebnisse zu einer Liefereinheit 
möglich ist. Auf Verlangen sind die Daten der Zulas-
sungsstelle zugänglich zu machen. 
Zu jeder Lieferung muss ein Abnahmeprüfzeug-
nis 3.1 in Anlehnung an DIN EN 10204 ausgestellt 
werden. Die Prüfwerte im Abnahmeprüfzeugnis 
müssen den Liefereinheiten, an denen sie gemes-
sen wurden, zugeordnet werden können. 

Die laufende Produktion der geosynthetischen Kom-
ponenten bzw. Komplettsysteme wird durch eine mit 
der BAM vereinbarte, neutrale Stelle überwacht 
(s. Abschnitt 13). Die mit der Fremdüberwachung 
beauftragte Prüf- und Inspektionsstelle muss über 
ausreichend qualifiziertes Personal und die notwen-
digen Prüfeinrichtungen verfügen sowie den Anfor-
derungen der DIN EN ISO/IEC 17025 bzw. der 
DIN EN ISO/IEC 17020 genügen und von der Zulas-
sungsstelle als Fremdüberwacher anerkannt sein. 
Die Anerkennung setzt die Akkreditierung für die bei 
der Fremdüberwachung anzuwendenden genormten 
Prüfungen voraus. Prüfungen, für welche die Prüf- 
und Inspektionsstelle nicht akkreditiert ist, können 
durch ein dafür akkreditiertes Labor im Unterauftrag 
durchgeführt werden. Der zwischen Hersteller und 
Überwachungsstelle geschlossene gültige Überwa-
chungsvertrag muss der BAM vorgelegt werden. 
Die Überwachung umfasst eine Werkstoffidentifika-
tion, die Prüfung und Kontrolle der Vorprodukte und 
die Prüfung der Eigenschaften der geosynthetischen 
Komponenten bzw. Komplettsysteme sowie die 
Überprüfungen ihrer Produktion und der werkseige-
nen Produktionskontrolle. Maßgebend für die Über-
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wachung sind die DIN 18200 sowie der Überwa-
chungsvertrag. Der Überwachungsvertrag muss fol-
gende Anforderungen berücksichtigen: 
 
 Zu Beginn der Produktion hat sich die fremd-

überwachende Stelle davon zu überzeugen, 
dass die Voraussetzungen für eine sachgemäße 
Produktion und eine anforderungsgerechte 
werkseigene Produktionskontrolle gegeben sind. 

 Bei der Fremdüberwachung der Produktion der 
geosynthetischen Komponente und der Kom-
plettsysteme sind die im Anhang zum Zulas-
sungsschein aufgeführten Prüfungen zur Identi-
fikation und zu den Eigenschaften der geosyn-
thetischen Komponente und Komplettsysteme 
durchzuführen. Tabelle 4 zeigt ein Beispiel für 
Geotextilien. Beim Überwachungsbesuch sind 
durch Besichtigung von Labor und Produktion 
und durch Einblick in die Unterlagen Art und 
Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle 
zu kontrollieren. 

 Die Fremdüberwachungsmaßnahmen müssen 
zweimal jährlich durchgeführt werden. Die Pro-
benahme aus der Produktion muss durch die 
überwachende Institution erfolgen. Bei der 
Überwachung einer Produktfamilie muss jeweils 
ein Produkt aus der Familie überprüft werden. 
Der Fremdüberwacher wählt nach Maßgabe der 
Produktionspläne das Produkt aus. Er sollte da-
rauf achten, dass unterschiedliche Produkte in 
die Überwachung miteinbezogen werden. 

 
Die Überwachungsbesuche sind in der Regel unan-
gemeldet durchzuführen. Der Nachweis über die 
durchgeführte Fremdüberwachung wird durch den 
aktuellen Überwachungsbericht erbracht, in dem die 
fremdüberwachende Stelle ihre Prüfergebnisse dar-
stellt. Der Bericht wird dem überwachten Hersteller 
regelmäßig zugesandt. 
Bei festgestellten Mängeln ist nach den Festlegun-
gen der fremdüberwachenden Stelle zu verfahren. 
Bei wiederholten oder ernsthaften Mängeln muss 
diese die BAM informieren. 

Aus den Anforderungen an die Eigen- und Fremd-
überwachung leiten sich auch die Anforderungen an 
die Art und den Umfang der Papiere ab, die einer 
Lieferung der geosynthetischen Komponenten bzw. 
der Komplettsysteme zur Dokumentation der Quali-
tät beigelegt werden müssen. Erforderlich ist ein Lie-
ferschein, der die Angaben zum Hersteller, die Ty-
penbezeichnung, eine Aufstellung der Rollennum-
mern oder der Nummern der Liefereinheiten und die 
Abmessungen der aufgerollten geosynthetischen 
Komponente oder der Liefereinheit des Komplettsys-
tems enthält. Dazu gehört ein Abnahmeprüfzeug-
nis 3.1 in Anlehnung an DIN EN 10204 für die geo-
synthetische Komponente mit Angaben zu den 
Chargennummern der verarbeiteten Werkstoffe der 
Vorprodukte und den Ergebnissen der Eigenüber-
wachung sowie ein entsprechendes Zeugnis für das 
Komplettsystem (z. B. Sandmatte) mit Angaben zu 
den Chargennummern der verarbeiteten Werkstoffe, 
Vorprodukte und geosynthetischen Komponenten 
sowie den Ergebnissen der Eigenüberwachung. 
Auf der Baustelle müssen weiterhin das Zeugnis der 
Fremdüberwachung und der vollständige Zulas-
sungsschein vorliegen, der in seinem Anhang die 
Anforderungen an die Eigen- und Fremdprüfung und 
die Transport-, Lager- und Verlegeanweisungen 
enthält. 

Insbesondere auf Böschungen werden z. T. feinkör-
nigere Dränmaterialien, z.B. mineralisches Material 
der Körnung 8/16 mm, verwendet. Sind zudem die 
geplanten Auflasten gering (z. B. kleiner als 
300 kN/m2), so kann unter diesen Voraussetzungen 
die folgende Variante schon eine ausreichende 
Schutzwirkung bieten: 
 
a) Bei Kombination von Vliesstoff und minerali-

schem Schutzmaterial der Körnung 0/8 mm 
(s. Abbildung 1) kann ein Vliesstoff mit einer 
Masse je Flächeneinheit kleiner als 1200 g/m2 
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zum Einsatz kommen. Ein Flächengewicht von 
800 g/m2 darf jedoch nicht unterschritten wer-
den. Ansonsten gelten die Bestimmungen für 
die Vliesstoffe und die mineralischen Schutzla-
gen nach Nr. 1. Insbesondere müssen Rohstoff 
(Formmasse, Zusätze), Vorprodukte, Produk-
tionsverfahren und Produktionsort des Vlies-
stoffs denen des bereits nach Nr. 1 zugelasse-
nen Vliesstoffs entsprechen.  

 
Ist über die oben genannte Voraussetzung hinaus 
auch gewährleistet, dass in der Umgebung der 
Schutzschicht Temperaturverhältnisse herrschen, 
die denen in natürlichen Böden ähneln (mittlere 
Temperatur  20 °C) so kann auch folgende Varian-
te eingesetzt werden. 
 
b) Verwendung einer rein geosynthetischen 

Schutzschicht direkt unter der mineralischen 
Dränschicht. Die rein geosynthetische Schutz-
schicht muss für die Oberflächenabdichtung 
zugelassen sein. Im Zulassungsschein muss 
die Verwendung der rein geosynthetischen 
Schutzschicht für diese Sonderregelung aus-
drücklich vorgesehen sein. Ein Vliesstoff muss 
dabei eine Masse pro Flächeneinheit von min-
destens 2000 g/m2 aufweisen.  

 
Der Einbau dieser beiden Varianten a) und b) in Ba-
sisabdichtungen ist unter den genannten Bedingun-
gen zulässig, wenn für den beim Bauvorhaben ge-
wählten Abdichtungsaufbau ein Nachweis der me-
chanischen Schutzwirksamkeit nach dem in Ab-
schnitt 6.1 beschriebenen Prüfverfahren geführt 
wurde. Die in Abschnitt 6.2 genannten Anforderun-
gen an die mechanische Schutzwirksamkeit müssen 
erfüllt werden. Mit der Prüfung darf nur eine in der 
Durchführung der Versuche erfahrene Prüfstelle be-
auftragt werden. Die zuständige Behörde muss der 
Auswahl der Prüfstelle zustimmen. 

Zugelassene Schutzschichten für Kunststoffdich-
tungsbahnen dürfen grundsätzlich nur durch Verle-

gefachbetriebe eingebaut werden, die die Anforde-
rungen der Zulassungsrichtlinie-Verlegefachbetriebe 
der BAM erfüllen. Die Nachweise der erforderlichen 
Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung können 
z. B. durch die Anerkennung als Fachbetrieb durch 
eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fach-
verbandes geführt werden, der in vollem Umfang die 
Anforderungen der Richtlinie-Verlegefachbetriebe 
der BAM berücksichtigt und die Überwachung durch 
eine unabhängige, nach Fachkunde und Erfahrung 
allgemein anerkannte Prüfstelle durchführen lässt12

Beim Transport, der Lagerung und beim Einbau 
müssen die Anforderungen aus dem Zulassungs-
schein und der Verlegeanleitung des Herstellers be-
achtet werden. 

. 

Die geosynthetischen Komponenten der Schutz-
schicht dürfen im eingebauten Zustand keinen 
dauerhaft über den gesamten Querschnitt wirksa-
men Zugspannungen aus Hangabtriebskräften, 
Spreizkräften usw. ausgesetzt sein; es sei denn, im 
Zulassungsschein werden ausdrücklich Angaben 
dazu gemacht. Beim Standsicherheitsnachweis darf 
daher eine solche Zugspannung in den geosyntheti-
schen Komponenten nicht angesetzt werden. 
Bei jedem einzelnen Deponievorhaben ist ein 
Standsicherheitsnachweis für das Abdichtungs-
system nach den Regeln der Technik zu erbringen. 
Die gilt insbesondere auch für die Gleitflächen zwi-
schen Dichtungsbahn und Schutzschicht und zwi-
schen Schutzschicht und Dränschicht sowie für die 
"innere" Scherfestigkeit der Schutzschicht. Dazu 
sind in Scherversuchen die Reibungsparameter 
unter Berücksichtigung der besonderen Bedingun-
gen des Bauvorhabens zu ermitteln. Unter Berück-
sichtigung der Sicherheitsbeiwerte, abhängig von 
der Art des Parameters und Lastfalls, ist dann der 

12 Vom Arbeitskreis Grundwasserschutz e. V. 
(AK GWS e. V.) und der Arbeitsgemeinschaft Abdich-
tungssysteme e. V. (AGAS e. V.), den Fachverbänden der 
Dichtungsbahnenhersteller und Verlegefachbetriebe, wur-
den solche Güteüberwachungssysteme auf der Grundlage 
der BAM-Richtlinie aufgebaut. Die BAM auditiert und 
überwacht die Verlegefachbetriebe im Rahmen dieser Gü-
teüberwachung. Die vom AK GWS e. V. bzw. AGAS e. V. 
güteüberwachten Firmen erfüllen die Anforderungen die-
ser Richtlinie.  
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Nachweis zu führen, dass die Standsicherheit ge-
währleistet ist. 
Für den Nachweis der Standsicherheit des Dich-
tungsaufbaus sowohl im Bauzustand, bei eventuel-
len besonderen Zwischenzuständen und im Endzu-
stand wird u. a. auf die GDA-Empfehlungen E 2-7 
„Gleitsicherheit der Abdichtungssysteme“, E 2-21 
„Spreizsicherheitsnachweis und Verformungsab-
schätzung für die Deponiebasis“ und E 3-8 „Rei-
bungsverhalten von Geokunststoffen“ verwiesen. 

Durch den Einbau der Flächenentwässerungs-
schicht und der mineralischen Schutzlage ergeben 
sich besondere Belastungen der geotextilen Kom-
ponente. Die Bauverfahren müssen so gewählt wer-
den, dass diese Schutzschichtkomponenten nicht 
verformt oder beschädigt werden. Insbesondere 
beim Verteilen des Materials der mineralischen 
Dränschicht muss ein Verstrecken, Verziehen und 
Aufwölben geotextiler Komponenten vermieden 
werden. Ein „schiebender“ Einbau ist daher ausge-
schlossen. Die Zulässigkeit eines „schiebenden“ 
Einbaus bei einem Komplettsystem wird im Einzelfall 
im Zulassungsschein geregelt. „Schiebender“ Ein-
bau der mineralischen Dränschicht auf einer minera-
lischen Schutzlage ist zulässig, wenn die Eignung 
des Verfahrens im Probefeld nachgewiesen wurde. 
Beim Einsatz von Vliesstoffen nach den Sonderre-
gelungen in Abschnitt 8 hat es sich vor allem im Bö-
schungsbereich als zweckmäßig erwiesen, eine Er-
höhung der Festigkeit durch das Einlegen und Ver-
nadeln eines Gewebes im Vliesstoff vorzunehmen. 
Das Gewebe darf nur der Festigkeitserhöhung die-
nen, es darf keinen wesentlichen Einfluss auf die 
Schutzwirksamkeit haben. Wenn erforderlich, muss 
die Schutzwirksamkeitsprüfung daher an einer Pro-
be ohne Gewebe durchgeführt werden. Nur dann 
sind an die Langzeitbeständigkeit der Gewebe keine 
weiteren Anforderungen zu stellen. Die Gewebe soll-
ten so gewählt werden, dass im Zugversuch am 
breiten Streifen nach DIN EN ISO 10319 am fertigen 
Verbund Vlies-Gewebe bei einer Dehnung von 3 % 
eine Zugkraft je Längeneinheit (längs und quer) von 
mindestens 1,5 kN/m erreicht wird. 

Die Schutzschicht darf nicht direkt befahren werden. 
Ausnahmen für spezielle Einbaugeräte für die 
Schutzschichten sind nur nach den Festlegungen 
und Angaben im jeweiligen Zulassungsschein zuläs-
sig. Für den Transport und die Verteilung des Mate-
rials der Flächenentwässerung müssen geeignete 
Fahrstraßen aufgeschüttet werden. 

Die Schutzschichten sind Bestandteil des Deponie-
abdichtungssystems. Ihr Einbau unterliegt daher den 
Qualitätsmanagementmaßnahmen, die in der DepV 
gefordert werden. Die DepV sieht ein dreigliedriges 
Qualitätsmanagementsystem vor, bei dem die Ei-
genprüfung des für die Qualität seines Gewerks ver-
antwortlichen Herstellers, die Fremdprüfung durch 
einen unabhängigen Dritten und die Überwachung 
durch die zuständige Fachbehörde sicherstellen, 
dass das Deponieabdichtungssystem mit den vor-
gesehenen Qualitätsmerkmalen hergestellt wird 
(s. dazu auch die GDA-Empfehlung E 5-5 „Quali-
tätssicherung für Geotextilien“).  
Es muss ein Qualitätsmanagementplan nach der 
GDA-Empfehlung E 5-1 „Grundsätzen des Quali-
tätsmanagements“ aufgestellt werden. Dieser muss 
die speziellen Elemente des Qualitätsmanagements 
sowie die Verantwortlichkeiten, sachlichen Mittel und 
Tätigkeiten so festlegen, dass die im Zulassungs-
schein und seinen Anlagen genannten und der Be-
messung zugrunde liegenden Qualitätsmerkmale 
auch für die eingebaute Schutzschicht eingehalten 
werden. Der Qualitätsmanagementplan muss die ko-
ordinierte Zusammenarbeit zwischen dem Verlege-
fachbetrieb und allen anderen Beteiligten auf der 
Baustelle regeln, die für den speziellen Bauverfah-
rensablauf zur Produktion der geplanten Deponieab-
dichtung erforderlich ist.  
Zum Qualitätsmanagementplan gehören Qualitätssi-
cherungspläne, in denen die Kontrollprüfungen an 
den einzelnen Komponenten der Abdichtung be-
schrieben werden. Dabei müssen die hier aufgeführ-
ten Anforderungen an den Einbau der Schutzschich-
ten und die Anforderungen der Verlegerichtlinien der 
Hersteller beachtet werden. Tabelle 6 gibt am Bei-
spiel von Geotextilien einen Überblick über Art und 
Umfang der erforderlichen Qualitätssicherungsmaß-
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nahmen. Bestandteil der Qualitätsmanagementmaß-
nahmen ist unter anderem die Erstellung eines Ver-
legeplans. Im Verlegeplan müssen eindeutige An-
gaben über die Lage und die Art der eingebauten 
geosynthetischen Komponenten enthalten sein. 
Ein in den Verlegearbeiten erfahrener, für die 
Eigenprüfung verantwortlicher Vorarbeiter des Ver-
legefachbetriebes muss dauernd bei den Verlege-
arbeiten anwesend sein.  
Die Fremdprüfung muss von einer fachkundigen, er-
fahrenen und ausreichend mit Personal und Geräten 
ausgestatteten Stelle durchgeführt werden. Die da-
bei einzuhaltenden Anforderungen an die Qualifika-
tion und die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle 
sind in der Richtlinie-Fremdprüfer der BAM be-
schrieben. Die fremdprüfende Stelle und der Leis-
tungsumfang der Fremdprüfung sind mit der zustän-
digen Behörde abzustimmen. Die Kosten der 
Fremdprüfung trägt der Deponiebetreiber.  
Art und Umfang der Kontrollprüfungen im Zusam-
menhang mit der Fremdprüfung sind in der Tabelle 7 
am Beispiel von Geotextilien beschrieben. Stan-
dardqualitätssicherungspläne befinden sich auf der 
Internetseite der BAM. 
Damit der fach- und werkstoffgerechte Umgang mit 
Geokunststoffen nach dem Stand der Technik be-
reits bei der Planung sowie bei der Erstellung des 
Leistungsverzeichnisses und des Qualitätssiche-
rungsplans berücksichtigt wird, sollte die fremdprü-

fende Stelle schon im Planungsstadium hinzugezo-
gen werden. 

Änderungen des Zulassungsgegenstandes, d. h. der 
Werkstoffe, der Vorprodukte, der geosynthetischen 
Komponenten, der Abmessungen, des Produktions-
verfahrens, der Einbauverfahren, des Produktionsor-
tes oder des Verwendungszweckes, erfordern eine 
neue oder einen Nachtrag zur Zulassung. Die Gül-
tigkeit der Zulassung wird in der Regel unbefristet 
erteilt. Wird bei der Produktion, beim Transport oder 
beim Verlegen gegen die Anforderungen, Bestim-
mungen und Auflagen der Zulassung verstoßen, so 
gilt die so hergestellte und eingebaute Schutzschicht 
als nicht geeignet und nicht zugelassen. Wiederholte 
oder wesentliche Mängel bei der Produktion und 
beim Einbau der Schutzschicht sowie Schadensfälle 
an Deponieabdichtungen, die im Zusammenhang 
mit dem Zulassungsgegenstand stehen, müssen der 
Zulassungsstelle durch die die Produktion fremd-
überwachende bzw. den Einbau fremdprüfende Stel-
le oder durch die zuständige Behörde angezeigt 
werden. 
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  2 
1.1 Art des Vorprodukts Genaue Beschreibung, 

z. B. Art der Fasern, Art 
der Garne, Produktionsver-
fahren, Ausrüstung, Nach-
behandlung usw. 

- 

1.2 Feinheit Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1973 
1.3 Höchstzugkraft Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 
1.4 Dehnung bei der 

Höchstzugkraft 
Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 

1.5 OIT-Zeit  Herstellerspezifikation ISO 11357-6 
1.6 Dichte  Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1183-1; Messung am 

Schmelzestrang, 1 h tempern bei 
100 °C im Wasserbad 

1.7 Schmelze-Massefließrate  Herstellerspezifikation DIN ISO 1133 
1.8 Schmelzenthalpie und  

Schmelzpunkt 
Herstellerspezifikation ISO 11357-3 

1.9 Rußgehalt Herstellerspezifikation Thermogravimetrische Analyse in 
Anlehnung an DIN EN ISO 11358. 
Abschn. B1 in den Hinweisen zu den 
Prüfungen oder Bestimmung nach 
ASTM D 1603-06 

1.10 Stabilisatorgehalt Herstellerspezifikation Fest-flüssig-Extraktion; UV-Spek-
troskopie oder HPLC-Analyse am 
Extrakt; Werksvorschrift 

1.11 Gehalt an Carboxylendgrup-
pen 

Herstellerspezifikation In Anlehnung an GRI GG7 und 
ASTM D 7409 oder Werksvorschrift. 

1.12 Gehalt an Polyethylenglykol Herstellerspezifikation Werksvorschrift 
1.13 Lösungsviskosität Herstellerspezifikation GRI GG8 

1) Die Auswahl der Prüfgrößen richtet sich nach dem Werkstoff der Vorprodukte. Es können dabei auch Er-
gänzungen erforderlich werden. 

2) Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite 
www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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 1  
2.1 Art des Geotextils Genaue Beschreibung, z. B. Art der Fa-

sern, Art der Garne, Art der Verfestigung, 
Art der Verwebung, Fäden je Längenein-
heit, Nachbehandlung usw. 

- 

2.2 Masse je Flächenein-
heit 

(x* - s)  1200 g/m²  
(Bei Vliesstoffen in Schutzschichtsyste-
men nach Nr. 1) 
(x* - s)  800 g/m²  
(Bei Vliesstoffen in Schutzschichtsyste-
men nach Nr. 3 in Oberflächenabdichtun-
gen) 
(x* - s)  2000 g/m²  
(Bei Vliesstoffen in Schutzschichtsyste-
men nach Nr. 3 in Basisabdichtungen) 

DIN EN ISO 9864 

2.3 Dicke Herstellerspezifikation DIN EN ISO 9863-1,  
Prüfdruck = 2 kPa 

2.4 Höchstzugkraft Herstellerspezifikation DIN EN ISO 10319 
2.5 Dehnung bei der 

Höchstzugkraft  
Herstellerspezifikation DIN EN ISO 10319 

2.6 Stempeldurchdrückkraft  Herstellerspezifikation DIN EN ISO 12236 
2.7 Durchschlagverhalten Herstellerspezifikation DIN EN ISO 13433 
2.8 Charakteristische Öff-

nungsweite2 
Herstellerspezifikation DIN EN ISO 12956 

2.9 Schutzwirksamkeitsprü-
fung (Indexversuch)3 

Herstellerspezifikation DIN EN 13719 

1) (x* - s):= Mittelwert über die Rollenbreite – Standardabweichung 
2) Nur bei den geotextilen Komponenten von Komplettsystemen erforderlich 
3) Nur bei geosynthetischen Komponenten in der Kombischutzschicht und bei rein geosynthetischen 

Schutzschichten erforderlich. 
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3.1 Beständigkeit 
gegen Chemika-
lien1 (hochkon-
zentrierte flüssi-
ge Gemische) 

Relative Änderung der 
Masse pro Flächeneinheit 

 

  25 %  Immersionsversuche in Anl. an 
DIN EN 14414;  
Lagerungstemperatur 23 °C;  
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben 
für die Zugversuche ausgestanzt 
werden können;  
Die Einlagerungen müssen mindes-
tens 90 Tage, in jedem Fall aber bis 
zur Gewichtskonstanz durchgeführt 
werden. 
Zugversuch an den zurückgetrock-
neten Messproben (s. Tabelle 2.4 
und 2.5) 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Festigkeit 
und Dehnung bei der 
Höchstzugkraft  in CMD 

  25 %  
  25 % 

3.2 Witterungsbe-
ständigkeit 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Festigkeit  
und Dehnung bei der 
Höchstzugkraft  in CMD 

Hohe Witte-
rungsbestän-
digkeit 

DIN EN 12224 

3.3 Beständigkeit 
gegen Mikro-
organismen 

Relative Änderung der 
Masse pro Flächeneinheit 

 und 

  10 %  
  10 % 

DIN EN 12225, Erdeingrabversuch 
in mikrobiell aktiver Erde; 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben 
für die Zugversuche ausgestanzt 
werden können. 
Zugversuch (s. Tabelle 2.4 und 2.5). 
 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Festigkeit  
und Dehnung bei der 
Höchstzugkraft  in CMD 

  10 %  
  10 % 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite  
www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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3.4 Oxidativer Abbau 
in Luft 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

Keine wesentli-
chen Verände-
rungen 

Warmlagerung im Umluftwärmeschrank 
in Anl. an DIN EN ISO 13438; 
Lagerungstemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr; 
Einlagerung von Proben, aus denen je-
weils mindestens 5 Messproben für die 
Zugversuche ausgestanzt werden kön-
nen; 
Zugversuch (s. Tabelle 2.4 und 2.5); 
Analytische Verfahren zur Messung der 
Veränderung der Stabilisierung; DSC zur 
Messung der Kristallinität. 

Relative Änderung der Kristal-
linität  

n  10 % 

Relative Änderung der Mittel-
werte von Festigkeit  und 
Dehnung bei der Höchstzug-
kraft  in CMD  

  50 %  
  50 % 

Relative Änderung des Mas-
seanteils an Antioxidantien  

  50 % 
 
 

3.5 Auslaugung Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

Keine wesentli-
chen Verände-
rungen 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 14415; 
Wassertemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr; 
Einlagerung von Proben, aus denen je-
weils mindestens 5 Messproben für die 
Zugversuche ausgestanzt werden kön-
nen; 
Zugversuch (s. Tabelle 2.4 und 2.5); 
Analytische Verfahren zur Messung der 
Veränderung der Stabilisierung. DSC zur 
Messung der Kristallinität. 

Relative Änderung der Kristal-
linität  

  10 % 

Relative Änderung der Mittel-
werte von Festigkeit  und 
Dehnung bei der Höchstzug-
kraft in CMD  

  50 %  
  50 % 

Relative Änderung des Mas-
seanteils an Antioxidantien  

  50 % 

3.6 Beständigkeit 
gegen oxidative 
Alterung  
(Autoklavenver-
such)2 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

Abschätzung der 
Funktionsdauer 
unter Bedingun-
gen der Anwen-
dung nach dem 
Verfahren von 
Schröder et al. 
(2008)3; 
Nachweis einer 
Funktionsdauer 
100 Jahre

Warmlagerung in Wasser im Hochdruck-
autoklaven unter erhöhtem Sauerstoff-
druck  
in Anl. an DIN EN ISO 13438, Verf. C; 
Lagerungstemperaturen: 60 °C, 70 °C, 
80 °C; pH10, Sauerstoffdrücke: 1 MPa, 
2 MPa, 5 MPa; Lagerungszeit der Mess-
proben bis zum Erreichen einer Restfes-
tigkeit von 50%; 
Zugversuch und Probenahme  
s. DIN EN 12226;  
Analytische Verfahren zur Messung der 
Veränderung des Stabilisatorgehalts; 
DSC zur Messung der Kristallinität. 

Relative Änderung der Kristal-
linität  

Relative Änderung der Mittel-
werte von Zugfestigkeit  
und Dehnung bei der Zugfes-
tigkeit   

Relative Änderung des Mas-
seanteils an Antioxidantien  

3.7 Hydrolyse im Was-
ser 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

Keine wesentli-
che Veränderung 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 12447; 
Wassertemperatur: 55, 65, 75 °C; 
Lagerungszeit: mindestens ein Jahr; 
Einlagerung von Proben, aus denen je-
weils mindestens 5 Messproben für die 
Zugversuche ausgestanzt werden kön-
nen; 
Zugversuch (s. Tabelle 2.4 und 2.5); 
Analytische Verfahren zur Bestimmung 
des Gehalts an Carboxylendgruppen 
oder der Lösungsviskosität; 
DSC zur Messung der Kristallinität und 
der Glasübergangstemperatur. 

Relative Änderung der Kristal-
linität und der Glas-
übergangstemperatur 

  10 % 

Relative Änderung der Mittel-
werte von Festigkeit  und 
Dehnung bei der Höchstzug-
kraft in CMD  

  20 %  
  20 % 

Relative Änderung der mittle-
ren Molekülmasse  

  50 % 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite  
www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

2) Die Prüfung nach Nr. 3.6 kann alternativ die Prüfungen nach Nr. 3.4 und Nr. 3.5 ersetzen.  
3) Schröder, H. F., Munz, M. und Böhning, M.: A New Method for Testing and Evaluating the Long-Time Re-

sistance to Oxidation of Polyolefinic Products. Polymers & Polymer Composites, 16(2008), H. 1, S. 71-80.
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4.1 Schmelze-Massefließrate     
4.2 Dichte     
4.3 Molekülmassenverteilung     
4.4 Additive     
4.5 Gehalt an Carboxylendgrup-

pen bzw. Lösungsviskosität    

     
4.6 Rezeptur     

     
4.7 Rezeptur     

     
4.8 Schmelze-Massefließrate     
4.9 Dichte     
4.10 Abmessungen bzw. Titer     
4.11 Festigkeit und Dehnung     
4.12 OIT bzw. analytische Be-

stimmung des Stabilisatorge-
halts 

  1  

4.13 Gehalt an Carboxylendgrup-
pen bzw. Lösungsviskosität   1  

     
4.14 Masse pro Flächeneinheit     
4.15 Dicke     
4.16 Höchstzugkraft/-dehnung     
4.17 Stempeldurchdrückkraft     
4.18 Kontrolle Nadelbruch     
4.19 Kegelfallversuch     

v. h. = vertraulich hinterlegt 
1) Einmal pro Produktionsjahr 

  1 
5.1 Masse pro Flächeneinheit s. Tabelle 2 alle 300 m² 
5.2 Dicke s. Tabelle 2 alle 300 m² 
5.3 Festigkeit und zugehörige Dehnung s. Tabelle 2 alle 3.000 m² 
5.4 Stempeldurchdrückkraft s. Tabelle 2 alle 3.000 m² 
5.5 Kegelfallversuch s. Tabelle 2 alle 20.000 m² 

1) Richtwerte, Besonderheiten im Produktionsverfahren und darauf abgestimmte Prüfhäufigkeiten werden 
im Einzelfall berücksichtigt. 
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6.1 Dicke DIN EN ISO 9863-1 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.2 Masse je Flächen-
einheit 

DIN EN ISO 9864 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.3 Zugfestigkeit und 
Dehnung bei der 
Zugfestigkeit 

DIN EN 29073-31; 
DIN EN ISO 10319 

Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.4 Stempeldurch-
drückkraft und 
Durchdrückvor-
schub 

DIN EN ISO 12236 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein  

1) Für die Bewertung der Prüfergebnisse muss die Korrelation zwischen den Prüfergebnissen nach 
DIN EN 29073-3 und denen nach DIN EN ISO 10319 ermittelt werden. 
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ASTM D 1603 2006 Standard Test Method for Carbon Black Content in Olefin Plastics 

ASTM D 7409 2007 Standard Test Method for Carboxyl End Group Content of Polyethy-
lene Terephthalate (PET) Yarns 

DIN 18200 2000-05 Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte – Werkseigene Produk-
tionskontrolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten 

DIN 19667 2009-10 Dränung von Deponien – Planung, Bauausführung und Betrieb 
DIN EN 10204 2005-01 Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen 

DIN EN 12224 2000-11 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der Wit-
terungsbeständigkeit 

DIN EN 12225 2000-12 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur 
Bestimmung der mikrobiologischen Beständigkeit durch einen Er-
deingrabungsversuch 

DIN EN 12226 2000-12 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Allgemeine Prüfver-
fahren zur Bewertung nach Beständigkeitsprüfungen 

DIN EN 12447 2002-03 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur 
Bestimmung der Hydrolysebeständigkeit in Wasser 

DIN EN 13242 2008-03 Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene 
Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau 

DIN EN 13257 2005-04 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Geforderte Eigen-
schaften für die Anwendung bei der Entsorgung fester Abfallstoffe 

DIN EN 13719 2002-12 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der 
langfristigen Schutzwirksamkeit von Geotextilien im Kontakt mit geo-
synthetischen Dichtungsbahnen 

DIN EN 13719 2005-06 Berichtigung 1 

DIN EN 14414 2004-08 Geokunststoffe – Auswahlprüfverfahren zur Bestimmung der chemi-
schen Beständigkeit bei der Anwendung in Deponien 

DIN EN 14415 2004-08 Geosynthetische Dichtungsbahnen - Prüfverfahren zur Bestimmung 
der Beständigkeit gegen Auslaugen 

DIN EN 29073-3 1992-08 Textilien; Prüfverfahren für Vliesstoffe; Teil 3: Bestimmung der 
Höchstzugkraft und der Höchstzugkraftdehnung 

DIN EN ISO 1133 2005-09 Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und 
der Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten 

DIN EN ISO 1183 – 1 2004-05 
Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht ver-
schäumten Kunststoffen – Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit 
Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren 

DIN EN ISO 1973 1995-12 Textilien - Fasern - Bestimmung der Feinheit – Gravimetrisches Ver-
fahren und Schwingungsverfahren 

DIN EN ISO 5079 1996-02 Textilien – Fasern – Bestimmung der Höchstzugkraft und Höchst-
zugkraftdehnung an Spinnfasern 

DIN EN ISO 9001 2008-12 Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen 

DIN EN ISO 9863-1 2005-01 Geokunststoffe - Bestimmung der Dicke unter festgelegten Drücken - 
Teil 1 

DIN EN ISO 9864 2005-05 Geokunststoffe – Prüfverfahren zur Bestimmung der flächenbezoge-
nen Masse von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten 

DIN EN ISO 10319 2008-10 Geokunststoffe – Zugversuch am breiten Streifen 

DIN EN ISO 10320 1999-04 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Identifikation auf der 
Baustelle 

DIN EN ISO 10321 2008-08 Geokunststoffe – Zugprüfung von Verbindungen/Nähten am breiten 
Streifen 

DIN EN ISO 11358 1997-11 Kunststoffe – Thermogravimetrie (TG) von Polymeren - Allgemeine 
Grundlagen 

DIN EN ISO 12236 2006-11 Geokunststoffe – Stempeldurchdrückversuch (CBR-Versuch) 

DIN EN ISO 12956 2010-08 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der 
charakteristischen Öffnungsweite 

DIN EN ISO 13433 2006-10 Geokunststoffe – Dynamischer Durchschlagversuch (Kegelfallver-
such) 

DIN EN ISO 13438 2005-02 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Auswahlprüfverfah-
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ren zur Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit 

DIN EN ISO/IEC 17020 2004-11 Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stel-
len, die Inspektionen durchführen 

DIN EN ISO/IEC 17025 2005-08 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kali-
brierlaboratorien 

DVWK-M 221 1992 Anwendungen von Geotextilien im Wasserbau 

FGSV – M Geok E-StB 2005 Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des 
Straßenbaues 

GDA E 2-7 1997 Gleitsicherheit der Abdichtungssysteme 
GDA E 2-9 2005 Einsatz von Geotextilien im Deponiebau 

GDA E 2-21 1997 Spreizsicherheitsnachweis und Verformungsabschätzung für die De-
poniebasis 

GDA E 3-8 2005 Reibungsverhalten von Geokunststoffen 
GDA E 3-9 1997 Eignungsprüfung für Geokunststoffe 
GDA E 3-12 1997 Eignungsprüfung mineralischer Entwässerungsschichten 
GDA E 5-1 1997 Grundsätzen des Qualitätsmanagements 
GDA E 5-5 2005 Qualitäts-Überwachung für Geotextilien 
GRI-GG7  Carboxyl End Group Content of PET Yarns 

GRI-GG8  Determination of the Number Average Molecular Weight of PET 
Yarns Based on Relative Viscosity Value 

ISO 11357-3 2009-09 
Kunststoffe - Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK) - Teil 3: Be-
stimmung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der 
Schmelz- und Kristallisationsenthalpie 

ISO 11357-6 2008-06 
Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 6: 
Oxidations-Induktionszeit (isothermische OIT) oder -Temperatur 
(isodynamische OIT) 
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Anlage 1: Anforderungen und Toleranzen für die Eigen- und Fremdüberwachung  
Anlage 2: Genaue Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten und u. U. Verlegefachbetriebe 
Anlage 3: Beschreibung des Produktionsverfahrens 
Anlage 4: Werkstofferklärung des Herstellers (Formmassentyp, Additive, Verwendung von 
  Rückführungsmaterial, Vorprodukte) 
Anlage 5: Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung 
Anlage 6: Beschreibung der Lage der Kennzeichnungen  
Anlage 7: Beschreibung der Rollenaufkleber 
Anlage 8: Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen 
   a) Eigenüberwachung 
   b) Fremdüberwachung 
Anlage 9: Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers 
 

 
(gemäß Bundesarbeitsblatt 4/91, Seite 61): 
Baden-Württemberg 01 Niedersachsen 07 
Bayern 02 Nordrhein-Westfalen 08 
Berlin 03 Rheinland-Pfalz 09 
Brandenburg 12 Saarland 10 
Bremen 04 Sachsen 14 
Hamburg 05 Sachsen-Anhalt 15 
Hessen 06 Schleswig-Holstein 11 
Mecklenburg-Vorpommern 13 Thüringen 16 

 

Kiwa TBU GmbH 
Gutenbergstr. 29 
48268 Greven 
Tel.: 02571 9872-0, Fax: 02571 9872-99, e-mail: tbu@tbu-gmbh.de 
 
Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar (MFPA)  
Fachgebiet Geotechnik 
Coudraystraße 4 
99423 Weimar 
Tel.: 03643 564-0, Fax: 03643 564-201, e-mail: info@mfpa.de  
 
Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik (MPA) Hannover 
An der Universität 2 
30823 Garbsen 
Tel.: 0511 762-4362, FAX.: 0511 762-3002; e-mail: info@mpa-hannover.de 
 
SKZ – TeConA GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 22 
97076 Würzburg  
Tel.: 0931 4104-142, Fax: 0931 4104-273, e-mail: tecona@skz.de 
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Zustimmungen 
 
 
 
 
Zustimmungen zur Verwendung  
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen  
 
Zustimmungen zur Überschreitung  
der Menge an gefährlichen Gütern in Maschinen und Apparaten  
für die Beförderung gefährlicher Güter der UN-Nummer 3363 mit Seeschiffen 
 



 



 
 

ZUSTIMMUNG Nr. D/BAM/See/II.2-435/10 
(Approval No. D/BAM/See/II.2-435/10) 

 
zur Verwendung von Verpackungen für die Beförderung  

gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(to the use of packagings for transport of dangerous goods by sea) 

 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 

 

 
 

Durch die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach § 6 Absatz 5 der Gefahrgut-
verordnung See (GGVSee) in Verbindung mit Kapitel 7.9 des IMDG-Code bestimmte zuständige Behörde 
Deutschlands wird auf Antrag der Firma 
 
BASF SE, E-CAA/Q - B302, 67056 Ludwigshafen, Deutschland 
 
vom 25. August 2010 gemäß der Verpackungsanweisung P 099 des Kapitels 4.1 des IMDG Code zuge-
stimmt, dass die in der Anlage aufgeführten Verpackungen zur Beförderung der in der Anlage aufgeführten 
gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei Einhaltung der Nebenbestimmungen - verwendet werden dürfen. 
 
Die in der Anlage aufgeführten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach denen Stoffe in Ver-
packungen nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträglichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkör-
pers einschliesslich der verwendeten Verschlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüstung 
von der BAM überprüft worden.  
 
 
(At the request of 
 
BASF SE, E-CAA/Q - B302, 67056 Ludwigshafen, Germany 
 
dated of 25 August 2010 the competent German authority authorised by the Federal Ministry of Transport, 
Building and Urban Affairs under Section 6(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Sea Ordinance in con-
junction with Chapter 7.9 of the IMDG Code approves, in accordance with Packing Instruction P 099 of Chap-
ter 4.1 of the IMDG Code, that the mentioned packings of the annex may be used in accordance with the 
supplementary provisions for the dangerous goods of the annex. 
 
The substances/preparations of the annex have been examined by BAM according to the non-approval crite-
ria in packings, their chemical compatibility with the packaging material, including the used covers and seal-
ings, as well as their required receptacle equipment.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM 
 

 BAM/Fachgruppe II.2/Dö/(Zustimmung D/BAM/See/II.2-435/10) 
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Nebenbestimmungen 
(Supplementary provisions) 
 
Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
(This approval may be revoked any time.) 
 
Folgende Nebenbestimmungen sind zu beachten: 
(The following supplementary provisions have to be complied with:) 
 
Die Verpackungen müssen die in der Anlage aufgeführten Bestimmungen erfüllen. 
(The packings have to meet the provisions according to the annex.) 
 
Die Verpackungen sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des Gefahrgutes (proper shipping name) 
zu beschriften. 
(The packings shall be provided with the proper shipping name.) 
 
Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Verantwortlichen Erklärung" nach § 8 der 
GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine Kopie des Wortlautes beizufügen. 
(If this approval will be used it has to be referred to the “shipper´s declaration“ according to § 8 of GGVSee or 
a copy of the wording of the statement of approval has to be added.) 
 
Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
(This approval may be revoked any time.) 
 
 
Gültigkeit: 
(Validity:) 
Bis auf Widerruf. 
(Until revoked.) 
 
Rechtsbelehrung: 
(Legal remedies:) 
 
Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der ausstellen-
den Behörde erhoben werden. Der Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
(Objections to this approval may be raised with the authority which has issued such approval within one 
month of the date of issue. The objections have to be entered or recorded in writing.) 
 

Berlin, 18. September 2010 
 

Abteilung II Fachgruppe II.2 
Chemische Sicherheitstechnik Arbeitsgruppe  
(Department II Bewertung von Gefahrgütern/-stoffen 
Chemical Safety Engineering) (Division II.2 
 Workinggroup 
 Assessment of Dangerous Goods/Substances) 

 
Im Auftrag  Im Auftrag 
(For the authority)  (For the authority)  

  (Dienstsiegel) 
  (Official seal) 
 

Dipl.-Chem. F. Krischok Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) I. Döring 
 

Anlage 
(Annex) 
 
Diese Zustimmung besteht aus 3 Seiten. 
(This approval comprises 3 pages.) 
 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM 
 

 BAM/Fachgruppe II.2/Dö/(Zustimmung D/BAM/See/II.2-435/10) 
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Anlage (Annex) 
 
zu befördernder Stoff: 
(substances which may be transported:) 
 
ÄTZENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. (Natriumethylat/Natriumethanolat) 
UN-Nr. 3095, Klasse 8, Nebengefahr 4.2, Verpackungsgruppe I 
 
(CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. (Sodium ethylate/Sodium ethanolate) 
UN No. 3095, Class 8, subsidiary risk 4.2, packing group I) 
 
zu verwendene Verpackungen: 
(packings which have to be used:) 

 
Fässer der Codierung 1A2/X 
(Drums of code 1A2/X) 
 
Es ist ein verschweißter Inliner oder mehrere Säcke aus Kunststoff zu verwenden. 
(A welded inliner or several bags made of plastics have to be used.) 
 
Der Inliner und die Säcke müssen gegen den zu befördernden Stoff beständig sein. 
(The inliner and the bags shall be resistend against the transported substance.) 
 
Werden Fässer verwendet, die auch für Flüssigkeiten geprüft und zugelassen sowie gegen den zu beför-
dernden Stoff beständig sind, kann auf das Verschweißen des Inliners und der Säcke verzichtet werden. 
(If drums are used which are tested and approved for liquids, too and which are resistend against the trans-
ported substance the inliner and the bags needs not to be welded.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM 
 

 BAM/Fachgruppe II.2/Dö/(Zustimmung D/BAM/See/II.2-435/10) 
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ZUSTIMMUNG Nr. D/BAM/See/II.2-583/10 
(Approval No. D/BAM/See/II.2-583/10) 

 
zur Verwendung von Verpackungen für die Beförderung  

gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(to the use of packagings for transport of dangerous goods by sea) 

 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 

 

 
 

Durch die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach § 6 Absatz 5 der Gefahrgut-
verordnung See (GGVSee) in Verbindung mit Kapitel 7.9 des IMDG-Code bestimmte zuständige Behörde 
Deutschlands wird auf Antrag der Firma 
 
BASF SE, E-CAA/Q - B302, 67056 Ludwigshafen, Deutschland 
 
vom 21. Dezember 2010 gemäß der Verpackungsanweisung P 099 des Kapitels 4.1 des IMDG Code zuge-
stimmt, dass die in der Anlage aufgeführten Verpackungen zur Beförderung der in der Anlage aufgeführten 
gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei Einhaltung der Nebenbestimmungen - verwendet werden dürfen. 
 
Die in der Anlage aufgeführten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach denen Stoffe in Ver-
packungen nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträglichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkör-
pers einschliesslich der verwendeten Verschlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüstung 
von der BAM überprüft worden.  
 
 
(At the request of 
 
BASF SE, E-CAA/Q - B302, 67056 Ludwigshafen, Germany 
 
dated of 21 December 2010 the competent German authority authorised by the Federal Ministry of Transport, 
Building and Urban Affairs under Section 6(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Sea Ordinance in con-
junction with Chapter 7.9 of the IMDG Code approves, in accordance with Packing Instruction P 099 of Chap-
ter 4.1 of the IMDG Code, that the mentioned packings of the annex may be used in accordance with the 
supplementary provisions for the dangerous goods of the annex. 
 
The substances/preparations of the annex have been examined by BAM according to the non-approval crite-
ria in packings, their chemical compatibility with the packaging material, including the used covers and seal-
ings, as well as their required receptacle equipment.) 
 
Nebenbestimmungen 
(Supplementary provisions) 
 
Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
(This approval may be revoked any time.) 
 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM 
 

 BAM/Fachgruppe II.2/Dö/(Zustimmung D/BAM/See/II.2-583/10) 
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Seite (page) 2  vom (dated) 2010-12-22 

 
Folgende Nebenbestimmungen sind zu beachten: 
(The following supplementary provisions have to be complied with:) 
 
Die Verpackungen müssen die in der Anlage aufgeführten Bestimmungen erfüllen. 
(The packings have to meet the provisions according to the annex.) 
 
Die Verpackungen sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des Gefahrgutes (proper shipping name) 
zu beschriften. 
(The packings shall be provided with the proper shipping name.) 
 
Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Verantwortlichen Erklärung" nach § 8 der 
GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine Kopie des Wortlautes beizufügen. 
(If this approval will be used it has to be referred to the “shipper´s declaration“ according to § 8 of GGVSee or 
a copy of the wording of the statement of approval has to be added.) 
 
Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
(This approval may be revoked any time.) 
 
 
Gültigkeit: 
(Validity:) 
Bis auf Widerruf. 
(Until revoked.) 
 
Rechtsbelehrung: 
(Legal remedies:) 
 
Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der ausstellen-
den Behörde erhoben werden. Der Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
(Objections to this approval may be raised with the authority which has issued such approval within one 
month of the date of issue. The objections have to be entered or recorded in writing.) 
 

Berlin, 22. Dezember 2010  
 

Fachgruppe II.2 Reaktionsfähige Stoffe und Stoffsysteme 
(Division II.2 Reactive Substances and Systems) 

 
Arbeitsgruppe Bewertung von Gefahrgütern/-stoffen 

(Working group Assessment of Dangerous Goods/Substances) 
 

 
 

Im Auftrag  Im Auftrag 
(For the authority)  (For the authority)  

  (Dienstsiegel) 
  (Official seal) 
 

Dipl.-Chem. F. Krischok Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) I. Döring 
 

Anlage 
(Annex) 
 
Diese Zustimmung besteht aus 3 Seiten. 
(This approval comprises 3 pages.) 
 
 
 
 
 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM 
 

 BAM/Fachgruppe II.2/Dö/(Zustimmung D/BAM/See/II.2-583/10) 
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Seite (page) 3  vom (dated) 2010-12-22 

 
Anlage (Annex) 
 
zu befördernder Stoff: 
(substances which may be transported:) 
 
ÄTZENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. (Kaliummethylat/Kaliummethanolat) 
UN-Nr. 3095, Klasse 8, Nebengefahr 4.2, Verpackungsgruppe I 
 
(CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. (Potassium methylate/Potassium methanolate) 
UN No. 3095, Class 8, subsidiary risk 4.2, packing group I) 
 
zu verwendene Verpackungen: 
(packings which have to be used:) 

 
Fässer der Codierung 1A2/X 
(Drums of code 1A2/X) 
 
Es ist ein verschweißter Inliner oder mehrere Säcke aus Kunststoff zu verwenden. 
(A welded inliner or several bags made of plastics have to be used.) 
 
Der Inliner und die Säcke müssen gegen den zu befördernden Stoff beständig sein. 
(The inliner and the bags shall be resistend against the transported substance.) 
 
Werden Fässer verwendet, die auch für Flüssigkeiten geprüft und zugelassen sowie gegen den zu beför-
dernden Stoff beständig sind, kann auf das Verschweißen des Inliners und der Säcke verzichtet werden. 
(If drums are used which are tested and approved for liquids, too and which are resistend against the trans-
ported substance the inliner and the bags needs not to be welded.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM 
 

 BAM/Fachgruppe II.2/Dö/(Zustimmung D/BAM/See/II.2-583/10) 
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ZUSTIMMUNG Nr. D/BAM/See/2.2-12/11 
(Approval No. D/BAM/See/2.2-12/11) 

 
zur Verwendung von Verpackungen für die Beförderung  

gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(to the use of packagings for transport of dangerous goods by sea) 

 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 

 

 
 

Durch die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach § 6 Absatz 5 der Gefahrgut-
verordnung See (GGVSee) in Verbindung mit Kapitel 7.9 des IMDG-Code bestimmte zuständige Behörde 
Deutschlands wird auf Antrag der Firma 
 
Evonik Degussa GmbH, Feldmühlastr. 3, 53859 Niederkassel-Lülsdorf, Deutschland 
 
vom 30. Dezember 2010 gemäß der Verpackungsanweisung P 099 des Kapitels 4.1 des IMDG Code zuge-
stimmt, dass die in der Anlage aufgeführten Verpackungen zur Beförderung der in der Anlage aufgeführten 
gefährlichen Güter mit Seeschiffen - bei Einhaltung der Nebenbestimmungen - verwendet werden dürfen. 
 
Die in der Anlage aufgeführten Stoffe/Zubereitungen sind hinsichtlich der Kriterien, nach denen Stoffe in Ver-
packungen nicht zugelassen sind, ihrer chemischen Verträglichkeit mit den Werkstoffen des Packmittelkör-
pers einschliesslich der verwendeten Verschlüsse und Dichtungen sowie der geforderten Behälterausrüstung 
von der BAM überprüft worden.  
 
 
(At the request of 
 
Evonik Degussa GmbH, Feldmühlastr. 3, 53859 Niederkassel-Lülsdorf, Germany 
 
dated of 30 December 2010 the competent German authority authorised by the Federal Ministry of Transport, 
Building and Urban Affairs under Section 6(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Sea Ordinance in con-
junction with Chapter 7.9 of the IMDG Code approves, in accordance with Packing Instruction P 099 of Chap-
ter 4.1 of the IMDG Code, that the mentioned packings of the annex may be used in accordance with the 
supplementary provisions for the dangerous goods of the annex. 
 
The substances/preparations of the annex have been examined by BAM according to the non-approval crite-
ria in packings, their chemical compatibility with the packaging material, including the used covers and seal-
ings, as well as their required receptacle equipment.) 
 
Nebenbestimmungen 
(Supplementary provisions) 
 
Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
(This approval may be revoked any time.) 
 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  
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Folgende Nebenbestimmungen sind zu beachten: 
(The following supplementary provisions have to be complied with:) 
 
Die Verpackungen müssen die in der Anlage aufgeführten Bestimmungen erfüllen. 
(The packings have to meet the provisions according to the annex.) 
 
Die Verpackungen sind mit der richtigen technischen Bezeichnung des Gefahrgutes (proper shipping name) 
zu beschriften. 
(The packings shall be provided with the proper shipping name.) 
 
Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der „Verantwortlichen Erklärung“ nach § 8 der 
GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine Kopie des Wortlautes beizufügen. 
(If this approval will be used it has to be referred to the “shipper´s declaration“ according to § 8 of GGVSee or 
a copy of the wording of the statement of approval has to be added.) 
 
Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
(This approval may be revoked any time.) 
 
 
Gültigkeit: 
(Validity:) 
Bis auf Widerruf. 
(Until revoked.) 
 
Rechtsbelehrung: 
(Legal remedies:) 
 
Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der ausstellen-
den Behörde erhoben werden. Der Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
(Objections to this approval may be raised with the authority which has issued such approval within one 
month of the date of issue. The objections have to be entered or recorded in writing.) 
 

Berlin, 18. Januar 2011  
 

Fachgruppe 2.2 „Reaktionsfähige Stoffe und Stoffsysteme“ 
(Division 2.2 “Reactive Substances and Systems“) 

 
Arbeitsgruppe „Bewertung von Gefahrgütern/-stoffen“ 

(Working group “Assessment of Dangerous Goods/Substances“) 
 

 
 

Im Auftrag  Im Auftrag 
(For the authority)  (For the authority)  

  (Dienstsiegel) 
  (Official seal) 
 

Fr. Dr. rer. nat. Schulte Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) I. Döring 
 

Anlage 
(Annex) 
 
Diese Zustimmung besteht aus 3 Seiten. 
(This approval comprises 3 pages.) 
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Anlage (Annex) 
 
zu befördernde Stoffe: 
(substances which may be transported:) 
 
ÄTZENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G. (technischer Name) 
UN-Nr. 3095, Klasse 8, Nebengefahr 4.2, Verpackungsgruppe I 
 
(CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. (technical name) 
UN No. 3095, Class 8, subsidiary risk 4.2, packing group I) 
 
Als technischer Name ist einer oder mehrere der folgenden technischen Namen zu verwenden: 
(One or more of the technical names mentioned below shall be used as technical name:) 
 
Natriumethylat  (Sodium ethylate) 
Natrium-tert-butylat  (Sodium tert-butylate) 
Natrium-tert-amylat  (Sodium tert-amylate) 
 
Kaliummethylat  (Potassium methylate) 
Kaliumethylat  (Potassium ethylate) 
Kalium-tert-amylat  (Potassium tert-amylate) 
 
Die technischen Namen dürfen auch ergänzt werden mit erläuternden Angaben wie Pulver. 
(The technical names may be supplemented by specifications like powder) 
 
zu verwendene Verpackungen: 
(packings which have to be used:) 

 
Fässer der Codierung 1A2/X 
(Drums of code 1A2/X) 
 
Es ist ein verschweißter Inliner oder mehrere Säcke aus Kunststoff zu verwenden. 
(A welded inliner or several bags made of plastics have to be used.) 
 
Der Inliner und die Säcke müssen gegen den zu befördernden Stoff beständig sein. 
(The inliner and the bags shall be resistend against the transported substance.) 
 
Werden Fässer verwendet, die auch für Flüssigkeiten geprüft und zugelassen sowie gegen den zu beför-
dernden Stoff beständig sind, kann auf das Verschweißen des Inliners und der Säcke verzichtet werden. 
(If drums are used which are tested and approved for liquids, too and which are resistend against the trans-
ported substance the inliner and the bags needs not to be welded.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 
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ZUSTIMMUNG Nr. D/BAM/See/II.2-353/10 
(Approval No. D/BAM/See/II.2-353/10) 

 
zur Überschreitung der Menge an gefährlichen Gütern in Maschinen und Apparaten 

für die Beförderung gefährlicher Güter der UN-Nummer 3363 mit Seeschiffen 
(to the exceeding of the quantity of dangerous goods in machinery or apparatus 

for transport of dangerous goods of UN No 3363 by sea) 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 

 
 

 
 

 
Durch die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach § 6 Nr. 5 der Gefahrgutver-
ordnung See (GGVSee) in Verbindung mit Kapitel 7.9 des IMDG-Code bestimmte zuständige Behörde 
Deutschlands wird auf Antrag der Firma 
 
Airbus Operations GmbH, Kreetslag 10, 21129 Hamburg, Deutschland 
 
vom 15. Juli 2010 gemäß Sondervorschrift 301 des IMDG-Code zugestimmt, dass die in der Anlage be-
schriebenen Geräte, Transformatorentoren, unter den Bedingungen der UN-Nummer 3363 befördert werden 
dürfen, wenn die in dieser Zustimmung aufgeführten Nebenbestimmungen eingehalten werden.  
 
(At the request of Airbus Operations GmbH, Kreetslag 10, 21129 Hamburg, Germany 
 
dated of 15 July 2010 the competent German authority authorised by the Federal Ministry of Transport, Build-
ing and Urban Affairs under Section 6(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Sea Ordinance in conjunc-
tion with Chapter 7.9 of the IMDG Code approves, in accordance with special provision 301 of the IMDG 
Code, that the articles described in the annex which are transformers shall be transported under the condi-
tions of UN 3363 if the supplementary provisions of this approval certificate are met.  
 
Nebenbestimmungen: 
(Supplementary provisions:) 
 
Folgende Nebenbestimmungen sind zu beachten: 
(The following supplementary provisions have to be complied with:) 
 
Die zu befördernden Flugzeugteilen müssen den in der Anlage Beschriebenen entsprechen. 
(The parts of aeroplanes which are transported shall be complied with those described in the annex.) 
 
Die Stau- und Trennvorschriften sind entsprechend zu beachten. 
(The stowage and segregation requirements shall be complied respectively.) 
 
 
 
 
 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  
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Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Verantwortlichen Erklärung" nach § 8 der 
GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine Kopie des Wortlautes beizufügen. 
(If this approval will be used it has to be referred to the “shipper´s declaration“ according to § 8 of GGVSee or 
a copy of the wording of the statement of approval has to be added.) 
 
Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
(This approval may be revoked any time.) 
 
Gültigkeit: 
(Validity:) 
 
Bis auf Widerruf.  
(Untill revoked.) 
 
Rechtsbelehrung: 
(Legal remedies:) 
 
Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der ausstellen-
den Behörde erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
(Objections to this approval may be raised with the authority which has issued such approval within one 
month of the date of issue. The objections have to be entered or recorded in writing.) 
 

Berlin, 7. Januar 2011 
(Berlin 7th January 2011) 

 
Fachgruppe II.2 „Reaktionsfähige Stoffe und Stoffsysteme“ 

(Division II.2 “Reactive Substances and Systems“) 
 

Arbeitsgruppe „Bewertung von Gefahrgütern/-stoffen“ 
(Working group ”Assessment of Dangerous Goods/Substances“) 

 
 

 
Im Auftrag Im Auftrag 
(For the authority) (For the authority) 

 
  (Dienstsiegel) 

 (Official seal) 
 

Dipl.-Chem. F. Krischok Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) I. Döring 
 

 
 
Diese Zustimmung besteht aus 3 Seiten. 
(This approval comprises 3 pages.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 
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Anlage (Annex) 
 
Beschreibung der Geräte: 
(Specification of the Artikles:) 
 
Bei den für die Beförderung vorgesehenen Geräten handelt es sich um Teile von Flugzeugen, in denen Feu-
erlöschsysteme der UN 1044 eingebaut sind. 
(The articles provided for transport are parts of aeroplanes in which fire-fighting systems of UN 1044 are im-
plemented.) 
 
Als Löschmittel wird entweder Halon 1301 oder Halon 1211 verwendet. 
(As extinguishing agent halon 1301 or halon 1211 shall be used.) 
 
Das maximale Füllgewicht der Feuerlöschsysteme beträgt 3 kg. 
(The filling weight of the fire-fighting systems shall be 3 kg as a maximum.) 
 
Die in den Flugzeugteilen verbauten Feuerlöschsysteme sind luftfahrtrechtlich zugelassen.  
(The fire-fighting systems implemented in the parts of aeroplanes are approved in accordance with Air Ordi-
nance.) 
 
Die Flugzeugteile entsprechen vor der Beförderung einem Zustand, wie er für den später vorgesehenen 
Flugbetrieb erforderlich ist. 
(Before transport the parts of the aeroplanes shall be in a state like they have to be when they are used dur-
ing air traffic.) 
 
Die Auslösung der Feuerlöschsysteme erfolgt nicht über Sensoren z. B. bei erhöhten Temperaturen oder ra-
piden Temperatursteigerungen. 
(The activation of the fire-fighting systems shall not be occur by using sensors e. g. at higher temperature or 
during a rapidely raise of the temperature.) 
 
Der Nachweis, dass eine unbeabsichtigte Auslösung der in den Flugzeugteilen verbauten Feuerlöschsysteme 
während des Transports nicht erfolgt, ist mit einem „Shock-Fall“ von mindestens 6 G zu führen.  
(The evidence that an unintended activation of the fire-fighting systems implemented in the parts of aero-
planes will not happen during transport shall be given by a “shock-fall” of at least 6 G.) 
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ZUSTIMMUNG Nr. D/BAM/See/II.2-512/10 
(Approval No. D/BAM/See/II.2-512/10) 

 
zur Überschreitung der Menge an gefährlichen Gütern in Maschinen und Apparaten 

für die Beförderung gefährlicher Güter der UN-Nummer 3363 mit Seeschiffen 
(to the exceeding of the quantity of dangerous goods in machinery or apparatus 

for transport of dangerous goods of UN No 3363 by sea) 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 

 
 

 
 

 
Durch die vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach § 6 Nr. 5 der Gefahrgutver-
ordnung See (GGVSee) in Verbindung mit Kapitel 7.9 des IMDG-Code bestimmte zuständige Behörde 
Deutschlands wird auf Antrag der Firma 
 
Siemens AG, Sector Industry, Division Mobility, I MO, Mozartstrasse 33 B, 91052 Erlangen, Deutschland 
 
vom 18. August 2010 gemäß Sondervorschrift 301 des IMDG-Code zugestimmt, dass die in der Anlage be-
schriebenen Geräte, Kondensatoren, unter den Bedingungen der UN-Nummer 3363 befördert werden dür-
fen, wenn die in dieser Zustimmung aufgeführten Nebenbestimmungen eingehalten werden.  
 
(At the request of Siemens AG, Sector Industry, Division Mobility, I MO, Mozartstrasse 33 B, 91052 Erlangen, 
Germany 
 
dated of 18 August 2010 the competent German authority authorised by the Federal Ministry of Transport, 
Building and Urban Affairs under Section 6(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Sea Ordinance in con-
junction with Chapter 7.9 of the IMDG Code approves, in accordance with special provision 301 of the IMDG 
Code, that the articles described in the annex which are condensers shall be transported under the conditions 
of UN 3363 if the supplementary provisions of this approval certificate are met.  
 
Nebenbestimmungen: 
(Supplementary provisions:) 
 
Folgende Nebenbestimmungen sind zu beachten: 
(The following supplementary provisions have to be complied with:) 
 
Die in den Geräten enthaltenden kleineren Kondensatoren sind dicht verschlossen und ein nicht trennbarer 
Bestandteil der Geräte, notwendig für deren Funktion und so gesichert, dass sie während der Beförderung 
nicht entfernt werden können.  
(The smaller condensers of the articles are sealed and shall be integral elements of the article. They shall 
also be so secured that they can not be removed during transport.) 
 
Die Stau- und Trennvorschriften sind entsprechend zu beachten. 
(The stowage and segregation requirements shall be complied respectively.) 
 

 
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle  

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM 
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Wird diese Zustimmung in Anspruch genommen, so ist in der "Verantwortlichen Erklärung" nach § 8 der 
GGVSee auf diese Zustimmung zu verweisen oder eine Kopie des Wortlautes beizufügen. 
(If this approval will be used it has to be referred to the “shipper´s declaration“ according to § 8 of GGVSee or 
a copy of the wording of the statement of approval has to be added.) 
 
Diese Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
(This approval may be revoked any time.) 
 
Gültigkeit: 
(Validity:) 
 
Bis auf Widerruf.  
(Untill revoked.) 
 
Rechtsbelehrung: 
(Legal remedies:) 
 
Gegen diese Zustimmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der ausstellen-
den Behörde erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
(Objections to this approval may be raised with the authority which has issued such approval within one 
month of the date of issue. The objections have to be entered or recorded in writing.) 
 

Berlin, 26. November 2010 
 

Fachgruppe II.2 Reaktionsfähige Stoffe und Stoffsysteme 
(Division II.2 Reactive Substances and Systems) 

 
Arbeitsgruppe Bewertung von Gefahrgütern/-stoffen 

(Working group Assessment of Dangerous Goods/Substances) 
 

 
 
Im Auftrag Im Auftrag 
(For the authority) (For the authority) 

 
  (Dienstsiegel) 

 (Official seal) 
 

Dipl.-Chem. F. Krischok Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Kfm. (FH) I. Döring 
 

 
 
Diese Zustimmung besteht aus 3 Seiten. 
(This approval comprises 3 pages.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin) 
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Anlage (Annex) 
 
Beschreibung der Geräte: 
(Specification of the Artikles:) 
 
Bei den für die Beförderung vorgesehenen Geräten handelt es sich um Kondensatoren bei denen mehrere 
Kondensatoren der Firma Maxwell Technologies Inc. vom Typ BCAP3000 P270 (3000 F, 2,7 V) oder der 
Firma NessCap vom Typ ESHSR-3000C0-002R7A5T zu einem Kondensator-Modul verbunden wurden. 
Mehrere Kondensator-Module können zu einem mobilen Speicher oder zu einem Schaltschrank sowie bis zu 
vier Schaltschränke zu einer Containeranlage verbunden worden sein. 
(The articles provided for transport are condensers build by several condensers of type BCAP3000 P270 
(3000 F, 2,7 V) produced by Maxwell Technoligies Inc. or of type ESHSR-3000C0-002R7A5T produced by 
NessCap and called condenser module. Several of those condenser modules maybe linked as mobile sto-
rage systems or as cubicle and several cubicles as storage composition.) 
 
Ein Kondensator der Firma Maxwell Technologies Inc. vom Typ BCAP3000 P270 (3000 F, 2,7 V) oder der 
Firma NessCap vom Typ ESHSR-3000C0-002R7A5T enthält keine polyhalogenierten Bi- und Terphenylen. 
Daher ist er nicht der Klasse 9 für polyhalogeniert Bi- und Terphenylen zuzuordnen. 
(A condenser of type BCAP3000 P270 (3000 F, 2,7 V) produced by Maxwell Technoligies Inc. or of type 
ESHSR-3000C0-002R7A5T produced by NessCap containes neither polyhalogenated biphenyls nor polyha-
logenated terphenyls. Therefore it is not assigned to class 9 concerning polyhalogenated biphenyls or polyha-
logenated terphenyls.) 
 
Ein Kondensator der Firma Maxwell Technologies Inc. vom Typ BCAP3000 P270 (3000 F, 2,7 V) oder der 
Firma NessCap vom Typ ESHSR-3000C0-002R7A5T enthält als Elektrolyt 0,2 Liter Acetonitril (UN 1648).  
(One condenser of type BCAP3000 P270 (3000 F, 2,7 V) produced by Maxwell Technoligies Inc. or of type 
ESHSR-3000C0-002R7A5T produced by NessCap containes 0.2 litres of acetonitrile (UN 1648) as electro-
lyte.) 
 
Demnach enthalten die für die Beförderung vorgesehenen Geräte folgende maximale Gesamtmenge an Ace-
tonitril: 
(Thus the articles provided for transport contain the following total quantity of acetonitrile as a maximum:) 
 
Kondensator-Modul mit bis zu 48 Kondensatoren der Firma Maxwell Technologies Inc. vom  
Typ BCAP3000 P270 (3000 F, 2,7 V) oder der Firma NessCap vom Typ ESHSR-3000C0-002R7A5T, 
9,6 Liter 
(Condenser module build by up to 48 condensers of type BCAP3000 P270 (3000 F, 2,7 V) produced by 
Maxwell Technoligies Inc. or of type ESHSR-3000C0-002R7A5T produced by NessCap 9.6 litres) 
 
mobile Speicher mit bis zu 16 Kondensator-Modulen, 153,6 Liter 
(mobile storage system build by up to 16 condenser modules 153.6 litres) 
 
Schaltschrank mit bis zu 12 Kondensator-Modulen 115,2 Liter 
(cubicle build by up to 12 condenser modules 115.2 litres) 
 
Containeranlage mit bis zu 4 Schaltschränken 460,8 Liter. 
(Storage composition build by up to 4 cubicles 460.8 litres.) 
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Rechtliche Grundlagen für die Aufgaben der 
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung     

Die BAM hat in Gesetzen und Verordnungen geregelte Aufgaben; im 
Einzelnen gilt der Wortlaut der angegebenen Vorschriften in der jeweils 
aktuellen Fassung.

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe
Sprengstoffgesetz

§ 44 SprengG 
Rechtsstellung der Bundesanstalt

(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie; sie ist eine Bundesoberbehörde.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, Vorschriften über die vertragliche Inanspruchnahme der 
Bundesanstalt und die Gebühren und Auslagen für ihre Nutzleistungen 
zu erlassen. Die Gebühren sind nach dem Personal- und Sachaufwand 
für die Nutzleistung der Bundesanstalt unter Berücksichtigung ihres 
wirtschaftlichen Wertes für den Antragsteller zu bestimmen. Der Per-
sonalaufwand kann nach der Zahl der Stunden bemessen werden, die 
Bedienstete der Bundesanstalt für Prüfungen bestimmter Arten von 
Prüfgegenständen durchschnittlich benötigen. Die Gebühr kann auch 
für eine Amtshandlung erhoben werden, die nicht begonnen oder nicht 
zu Ende geführt worden ist, wenn die Gründe hierfür von demjenigen 
zu vertreten sind, der die Amtshandlung veranlasst hat.

(3) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Nutzleistungen für denselben 
Antragsteller können Pauschgebühren vorgesehen werden. Bei der 
Bemessung der Pauschgebührensätze ist der geringere Umfang des 
Verwaltungsaufwandes zu berücksichtigen.

§ 45 SprengG
Aufgaben der Bundesanstalt

Die Bundesanstalt ist zuständig für 
1. die Weiterentwicklung von Sicherheit in Technik und Chemie, ein-

schließlich der Durchführung von Forschung und Entwicklung in 
den Arbeitsgebieten,

2.  die Durchführung und Auswertung physikalischer und chemischer 
Prüfungen von Stoffen und Anlagen einschließlich der Bereitstellung 
von Referenzverfahren und -materialien,

3. die Förderung des Wissens- und Technologietransfers in den Ar-
beitsgebieten,

4. die Durchführung der ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Auf-
gaben.

§ 2 SprengG 
Anwendung auf neue sonstige 
explosionsgefährliche Stoffe

(1) Wer einen in einer Liste nach Absatz 6 nicht aufgeführten Stoff, bei 
dem die Annahme begründet ist, dass er explosionsgefährlich ist und der 
nicht zur Verwendung als Explosivstoff bestimmt ist, einführt, aus einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union in den Geltungsbereich 
dieses Gesetzes verbringt, herstellt, ihn vertreiben, anderen überlassen 
oder verwenden will, hat dies der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (Bundesanstalt) unverzüglich anzuzeigen und ihr auf Ver-
langen eine Stoffprobe vorzulegen. In der Anzeige sind die Bezeichnung, 
die Zusammensetzung und der Verwendungszweck (§ 1 Abs. 1, § 1 
Abs. 3 oder militärischer Zweck) anzugeben.

(2) Die Bundesanstalt stellt innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 
der Anzeige oder, falls die Vorlage einer Stoffprobe verlangt wird, nach 
Vorlage dieser Stoffprobe auf Grund der in § 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichne-
ten Prüfverfahren fest, ob der angezeigte Stoff explosionsgefährlich ist. 
Erweist er sich als explosionsgefährlich, erlässt die Bundesanstalt vor 
Ablauf der genannten Frist einen Feststellungsbescheid. Entsprechen-
des gilt, wenn ihr auf andere Weise ein neuer sonstiger explosionsgefähr-
licher Stoff nach § 1 Abs. 3 bekannt wird, der im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes vertrieben, anderen überlassen oder verwendet wird.

(3) Bei einem neuen sonstigen explosionsgefährlichen Stoff nach § 1 
Abs.  3 stellt die Bundesanstalt in dem Feststellungsbescheid außerdem 
fest, welcher Stoffgruppe der Anlage II der Stoff zuzuordnen ist. Den 
Stoffgruppen A, B oder C sind Stoffe zuzuordnen, die in ihrer Emp  nd-
lichkeit und Wirkung den Stoffen der entsprechenden Stoffgruppen der 
Anlage II vergleichbar sind. Bei explosionsgefährlichen Stoffen, die in die 
Gruppe C aufzunehmen wären, kann von dem Feststellungsbescheid 
abgesehen werden, wenn der Stoff bei Durchführung der Prüfung der 
thermischen Emp  ndlichkeit nach § 1 Abs. 1 nicht zu einer Explosion 
gebracht und bei der Prüfung auch nach anderen als den in § 1 Abs. 
1 Satz 2 bezeichneten Verfahren eine örtlich eingeleitete Umsetzung 
nicht oder nicht in gefährlicher Weise auf die Gesamtmenge des Stoffes 
übertragen werden kann. Erweist sich der explosionsgefährliche Stoff 
nachträglich hinsichtlich seiner Emp  ndlichkeit und Wirkung gefährlicher 
oder weniger gefährlich als dies seiner Zuordnung entspricht, so kann 
er einer anderen Gruppe der Anlage II zugeordnet oder die Zuordnung 
aufgehoben werden. Die Entscheidung nach Satz 1 ist dem Anzeigen-
den vor Ablauf der Frist nach Absatz 2 schriftlich bekannt zu geben. 
Die Feststellung der Explosionsgefährlichkeit ist im Bundesanzeiger 
bekannt zu machen. Für die Entscheidung nach Satz 4 gelten die Sätze 
5 und 6 entsprechend.

§ 5 SprengG
Konformitätsnachweis für Explosivstoffe

und pyrotechnische Gegenstände, 
Zulassung von sonstigen 

explosionsgefährlichen Stoffen und Sprengzubehör

(1) Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstände dürfen nur einge-
führt, verbracht, in Verkehr gebracht, vertrieben, anderen überlassen 
oder verwendet werden, wenn der Hersteller oder sein in einem Mitglied-
staat ansässiger Bevollmächtigter für sie den Konformitätsnachweis er-
bracht hat und die Stoffe und Gegenstände mit der CE-Kennzeichnung 
(CE-Zeichen) versehen sind. Der Konformitätsnachweis ist erbracht, 
wenn die Baumuster den festgelegten grundlegenden Anforderungen 
entsprechen, die den Baumustern nachgefertigten Produkte den Bau-
mustern entsprechen und beides durch eine Bescheinigung nachge-
wiesen ist. Die grundlegenden Anforderungen für Explosivstoffe sind in 
Anhang I der Richtlinie 93/15/EWG und für pyrotechnische Gegenstände 
in Anhang I der Richtlinie 2007/23/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Mai 2007 über das Inverkehrbringen pyrotech-
nischer Gegenstände (ABl. L 154 vom 14.6.2007, S. 1) festgelegt. Die 
Kennzeichnung nicht konformer Explosivstoffe oder pyrotechnischer 
Gegenstände mit dem CE-Zeichen und das Inverkehrbringen solcher 
Explosivstoffe oder pyrotechnischer Gegenstände und das Überlassen 
an andere außerhalb der Betriebsstätte sind verboten.

(3) Sonstige explosionsgefährliche Stoffe und Sprengzubehör dürfen 
nur eingeführt, verbracht, vertrieben, anderen überlassen oder ver-
wendet werden, wenn sie ihrer Zusammensetzung, Beschaffenheit 
und Bezeichnung nach von der Bundesanstalt zugelassen worden 
sind oder durch Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 all-
gemein zugelassen sind. Die Zulassung wird entweder dem Hersteller, 
seinem in einem Mitgliedstaat ansässigen Bevollmächtigten oder dem 
Einführer auf Antrag erteilt. Eine Zulassung ist nicht erforderlich, wenn 
die sonstigen explosionsgefährlichen Stoffe oder das Sprengzubehör 
unmittelbar nach der Einfuhr unter zollamtlicher Überwachung in einen 
anderen Mitgliedstaat, in ein verschlossenes Zolllager oder eine Freizone 
des Kontrolltyps I weiterbefördert werden. Die Sätze 2 und 3 gelten 
entsprechend für die Weiterbeförderung aus einem verschlossenen 
Zolllager oder einer Freizone des Kontrolltyps I in einen anderen Mit-
gliedstaat oder einen Drittstaat.

(4) Die Zulassung ist zu versagen, 
1. soweit der Schutz von Leben und Gesundheit Beschäftigter oder 

Dritter oder Sachgütern bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
nicht gewährleistet ist,

2.  wenn die sonstigen explosionsgefährlichen Stoffe oder das Spreng-
zubehör den Anforderungen an die Zusammensetzung, Beschaf-
fenheit und Bezeichnung (§ 6 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a) 
nicht entsprechen,
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3. soweit die sonstigen explosionsgefährlichen Stoffe oder das Spreng-
zubehör in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und Beständigkeit 
dem Stand der Technik nicht entsprechen oder

4.  wenn der Antragsteller auf Grund seiner betrieblichen Ausstattung 
oder sonst nicht in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass die nachge-
fertigten explosionsgefährlichen Stoffe in ihrer Zusammensetzung 
und Beschaffenheit dem zur Prüfung vorgelegten Muster entspre-
chen.

Die Zulassung kann befristet, inhaltlich beschränkt sowie mit Bedin-
gungen und Au  agen verbunden werden, soweit dies zum Schutz von 
Leben und Gesundheit Beschäftigter oder Dritter oder Sachgütern 
erforderlich ist. Die nachträgliche Beifügung, Änderung und Ergänzung 
von Au  agen ist zulässig.

(5) Die Bundesanstalt kann Ausnahmen :
1.  vom Erfordernis des Konformitätsnachweises nach Absatz 1 

Satz 1  
2. vom Erfordernis der Zulassung nach Absatz 3 
zulassen.

§ 15 SprengG
Einfuhr, Durchfuhr und Verbringen

(7) Zuständige Behörde nach Absatz 6 Satz 1 ist
1.  für das Verbringen innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 

die für den Bestimmungsort des Verbringens zuständige Landes-
behörde,

2. für das Verbringen in den, durch den und aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes die Bundesanstalt.

§ 25 SprengG
Ermächtigung zum Erlass von Schutzvorschriften

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zum Schutze von Leben, Gesundheit und Sachgü-
tern Beschäftigter und Dritter für den Umgang und den Verkehr mit ex-
plosionsgefährlichen Stoffen und mit Sprengzubehör zu bestimmen,
5. dass explosionsgefährliche Stoffe be- stimmten Lager- und Ver-

träglichkeitsgruppen zuzuordnen sind und dass die Zuordnung der 
Bundesanstalt, für ausschließlich für militärische Zwecke bestimmte 
Stoffe der zuständigen Behörde der Bundeswehr übertragen 
wird.

§ 32a SprengG
Mangelhafte explosionsgefährliche Stoffe 

und mangelhaftes Sprengzubehör

(2) Wird der zuständigen Behörde von einer anderen Behörde, von einem 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung oder von der Bundesanstalt 
mitgeteilt, dass 
1. ein explosionsgefährlicher Stoff oder ein  Sprengzubehör einen 

Mangel in seiner Beschaffenheit oder Funktionsweise aufweist, 
durch den beim Umgang eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder 
Sachgüter Beschäftigter oder Dritter herbeigeführt werden kann 
oder

2. bei dem Wiedergewinnen, Aufbewahren, Verwenden, Vernichten 
oder Überlassen an andere von explosionsgefährlichen Stoffen oder 
Sprengzubehör ein Schadensereignis eingetreten ist und begrün-
deter Anlass zu der Annahme besteht, dass das Schadensereignis 
auf einen Mangel in dessen Beschaffenheit oder Funktionsweise 
zurückzuführen ist,

trifft sie erforderlichenfalls die geeigneten Maßnahmen nach Absatz 1. 
Die Bundesanstalt ist über die getroffenen Maßnahmen nach Satz 1 
und nach Absatz 1 Satz 3 unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Die Bundesanstalt unterrichtet im Falle mangelhafter Explosivstoffe 
oder pyrotechnischer Gegenstände die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften unverzüglich über die getroffenen Maßnahmen nach 
den Absätzen 1 und 2 unter Angabe der Gründe. Sie teilt insbesondere 
mit, ob der Mangel auf 
1. eine Nichteinhaltung der in einer Rechtsverordnung nach § 6 

Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a genannten Anforderungen,
2. eine unrichtige Anwendung harmonisierter Normen oder
3. Mängel dieser harmonisierten Normen zurückzuführen ist. 

(4) Besteht der begründete Verdacht, dass ein Explosivstoff oder pyro-
technischer Gegenstand entgegen § 5 Absatz 1 Satz 3 gekennzeichnet 
und in Verkehr gebracht oder anderen überlassen worden ist,  nden 
Absatz 1 Satz 3 und 4, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 entspre-
chende Anwendung.

§ 34 SprengG
Rücknahme und Widerruf

(1) Eine Erlaubnis, eine Zulassung und ein Befähigungsschein nach 
diesem Gesetz sind zurückzunehmen, wenn sie hätten versagt werden 
müssen. 

(2) Eine Erlaubnis, eine Zulassung und ein Befähigungsschein nach die-
sem Gesetz sind zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen eintreten, 
die zur Versagung hätten führen müssen. 

(4) Die Zulassung nach § 5 kann ferner widerrufen werden, 
1.  wenn der Zulassungsinhaber pyrotechnische Gegenstände, sons-

tige explosionsgefährliche Stoffe oder Sprengzubehör abweichend 
von der in der Zulassung festgelegten Zusammensetzung oder 
Beschaffenheit einführt, verbringt, vertreibt, anderen überlässt 
oder verwendet,

2.  wenn die zugelassenen Stoffe oder Gegenstände nicht mehr herge-
stellt oder eingeführt und die auf Grund der Zulassung hergestellten 
oder eingeführten Stoffe oder Gegenstände nicht mehr vertrieben, 
anderen überlassen oder verwendet werden. 

Erste Verordnung zum SprengG
1. SprengV

§ 6  1. SprengV

(2) Die Zulassungsbehörde kann für sonstige explosionsgefährli-
che Stoffe nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 und 2 des Gesetzes und 
Sprengzubehör im Einzelfall von einzelnen Anforderungen der Anlage 
1 Ausnahmen zulassen oder zusätzliche Anforderungen stellen sowie 
von der Prüfung einzelner Anforderungen absehen, wenn der Schutz 
von Leben und Gesundheit Beschäftigter oder Dritter oder Sachgütern 
dies zulässt oder erfordert.

(4) Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstände sind vom Hersteller 
oder Einführer vor der erstmaligen Verwendung im Geltungsbereich des 
Gesetzes der Bundesanstalt anzuzeigen. Der Anzeige ist 
1. für Explosivstoffe die nach Anhang I Abschnitt II Nummer 1 Buch-

stabe k der Richtlinie 93/15/EWG und
2. für pyrotechnische Gegenstände die nach Anhang I Nummer 3 

Buchstabe h der Richtlinie 2007/23/EG
vorgeschriebene Anleitung beizufügen. Die Bundesanstalt vergibt zum 
Nachweis der Anzeige eine Identi  kationsnummer. Die Identi  kations-
nummer ist in die Anleitung aufzunehmen. Die Bundesanstalt kann zur 
Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit Beschäftigter 
oder Dritter oder Sachgüter die vom Hersteller festgelegten Anleitun-
gen zur Verwendung einschränken oder ergänzen; eine nachträgliche 
Einschränkung oder Ergänzung ist zulässig.

§ 8 1. SprengV

Die Zulassungsbehörde hat für sonstige explosionsgefährliche Stoffe 
nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 des Gesetzes und für Sprengzubehör 
dem Zulassungsinhaber die Verwendung eines Zulassungszeichens 
vorzuschreiben. Das Zulassungszeichen besteht aus der Kurzbezeich-
nung der Bundesanstalt „BAM“, dem in der Anlage 2 für den jeweiligen 
Stoff oder Gegenstand vorgesehenen Zeichen und einer fortlaufenden 
Kennummer. Satz 2  ndet entsprechende Anwendung für die Identi  -
kationsnummer nach § 6 Absatz 4.

§ 12a 1. SprengV

(4) Zuständig für die Prüfung nach Absatz 1 und die Erteilung der 
Baumusterprüfbescheinigungen im Geltungsbereich des Gesetzes ist 
ausschließlich die Bundesanstalt. Sie kann mit der Durchführung von 
Teilen der Prüfungen auch andere Prü  aboratorien beauftragen, die die 
Anforderungen nach Anhang III der Richtlinie 93/15/EWG oder Anhang 
III der Richtlinie 2007/23/EG erfüllen müssen. Die Bundesanstalt über-
mittelt den übrigen Mitgliedstaaten alle erforderlichen Angaben über im 
Geltungsbereich des Gesetzes erteilte, geänderte, zurückgenommene 
oder widerrufene Baumusterprüfbescheinigungen.
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§ 12c  1. SprengV

(2) Benannte Stelle im Sinne des Absatzes 1 ist die Bundesanstalt. 
Benannte Stelle ist auch jede von den Ländern als Prü  aboratorium 
oder Zerti  zierungsstelle für einen bestimmten Aufgabenbereich dem 
Bundesministerium des Innern benannte und von ihm im Bundesanzei-
ger bekanntgemachte Stelle. Die Stelle kann benannt werden, wenn in 
einem Akkreditierungsverfahren festgestellt wurde, dass die Einhaltung 
der Anforderungen nach Anhang III der Richtlinie 93/15/EWG oder An-
hang III der Richtlinie 2007/23/EG gewährleistet ist. Die Akkreditierung 
kann unter Au  agen erteilt werden und ist zu befristen. Erteilung, Ablauf, 
Rücknahme, Widerruf und Erlöschen sind dem Bundesministerium des 
Innern unverzüglich anzuzeigen.

§ 13  1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt hat Listen zu führen 
1.  der gemäß § 5 des Gesetzes erteilten Zulassungen und Baumus-

terprüfbescheinigungen,
2.  der nach § 6 Absatz 4 Satz 1 angezeigten Explosivstoffe und py-

rotechnischen Gegenstände,
3.  der nach § 6 Absatz 4 Satz 4 festgelegten Beschränkungen oder 

Ergänzungen der Anleitung zur Verwendung,
4.  der Kennnummern der Herstellungsstätten   für Explosivstoffe,
5. der ihr von den benannten Stellen der anderen Mitgliedstaaten 

mitgeteilten Baumusterprüfbescheinigungen.

Die Listen sollen die folgenden Angaben enthalten: 
1.  die Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes, 
2.  im Falle der sonstigen explosionsgefährlichen Stoffe und des 

Sprengzubehörs: den  Einführers sowie die Identi  kationsnum-
mer,

3. im Falle der Explosivstoffe und der pyrotechnischen Gegenstände: 
den Namen und die Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls 
des Einführers sowie das Zulassungszeichen, 

4.  Beschränkungen, Befristungen, Bedingungen und Au  agen.

(2) Die Bundesanstalt führt auch eine Liste der aktuellen europäischen 
Normen mit Prüfvorschriften für Explosivstoffe und pyrotechnische 
Gegenstände zum Zwecke der Prüfung nach § 12a Absatz1. Die Liste 
soll die folgenden Angaben enthalten:
1. die Kennnummer der Norm,
2.  den Titel der Norm, 
3. das Datum der Veröffentlichung und
4. die Bezugsquelle der Norm.

(3) Die Listen sind auf dem jeweils neuesten Stand zu halten. Sie sind 
bei der Bundesanstalt während der Dienststunden auszulegen. Auf 
Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung eine Abschrift 
oder Vervielfältigung zu überlassen.

§ 19  1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Herstellers, seines in einem 
Mitgliedstaat ansässigen Bevollmächtigten oder des Einführers Aus-
nahmen von den Vorschriften über die Kennzeichnung und Verpak-
kung explosionsgefährlicher Stoffe und von Sprengzubehör allgemein 
zulassen, soweit der Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgütern 
Beschäftigter oder Dritter dies zulässt.

§ 25a  1. SprengV

(1) Die Genehmigung des Verbringens von Explosivstoffen nach § 15 
Abs. 6 Satz 1 des Gesetzes ist vom Empfänger der Explosivstoffe 
oder seinem Bevollmächtigten schriftlich bei der nach § 15 Abs. 7 des 
Gesetzes zuständigen Stelle zu beantragen.

(3) Die zuständige Stelle prüft, ob 
1. die an dem jeweiligen Verbringungsvorgang beteiligten und im 

Geltungsbereich des Gesetzes ansässigen Personen gem. § 15 
Abs. 1 des Gesetzes zum Verbringen berechtigt sind und 

2. für den zu verbringenden Explosivstoff eine EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes vorliegt.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 erteilt sie die Geneh-
migung zum Verbringen und informiert alle zuständigen Behörden über 
die erteilte Genehmigung.

§ 45  1. SprengV

(1) Beim Bundesministerium des Innern wird ein Sachverständigenaus-
schuss für explosionsgefährliche Stoffe gebildet.

(3) Der Ausschuss setzt sich aus dem Vorsitzenden und folgenden 
Mitgliedern zusammen: 
1. je einem Vertreter des Bundesministeriums des Innern, des Bundes-

ministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie und des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,

2. sechs Vertretern der Landesregierungen aus den fachlich beteiligten 
Ressorts,

3. je einem Vertreter der Bundesanstalt, des Wehrwissenschaftlichen 
Instituts und des Bundeskriminalamtes,

4. einem Vertreter der benannten Stellen mit Ausnahme der Bundes-
anstalt,

5. zwei Vertretern der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,
6. einem Vertreter der Deutschen Versuchs- und Prüf-Anstalt für Jagd- 

und Sportwaffen e. V.,
7.  zwei Vertretern der Explosivstof  ndustrie und je einem Vertreter der 

chemischen Industrie, der pyrotechnischen Industrie, des Bergbaus, 
der Industrie der Steine und Erden, des Abbruchgewerbes, der 
Sprengberechtigten und der Importeure von explosionsgefährlichen 
Stoffen,

8. zwei Vertretern der Gewerkschaften.

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu berufen. Die Mitglieder des 
Ausschusses und ihre Stellvertreter müssen auf dem Gebiet des Um-
gangs und Verkehrs mit explosionsgefährlichen Stoffen sachverständig 
und erfahren sein.

§ 47  1. SprengV

Die Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten 
1.  nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 1b des Gesetzes,
2.  nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes,
3. nach § 41 Abs.1 Nr. 3 des Gesetzes, soweit danach ordnungswidrig 

handelt, wer einer vollziehbaren Au  age nach § 5 Abs. 2 Satz 2 oder 
3 nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt,

4.  nach § 41 Abs. 1 Nr. 3a und 3b des Gesetzes, 
wird der Bundesanstalt übertragen.

Zweite Verordnung zum SprengG 
2. SprengV

§ 4  2. SprengV
Lager- und Verträglichkeitsgruppen-

zuordnung

(3) Die Bundesanstalt ordnet die angezeigten explosionsgefährlichen 
Stoffe in der vorgesehenen Verpackung nach den Nummern 2.1.2 bis 
2.1.5 oder 3.1.1.1 bis 3.1.1.3 des Anhangs zu dieser Verordnung der 
maßgebenden Lagergruppe und die Explosivstoffe der Lagergruppen 
1.1 bis 1.4 nach Nummer 2.7 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 5 des 
Anhangs der zutreffenden Verträglichkeitsgruppe zu. Sie teilt die Zu-
ordnung dem Anzeigenden mit. Sie führt eine Liste der Zuordnungen 
nach Satz 1, die folgende Angaben enthalten soll: 

1.  die Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes,
2. die dem Produkt zugeordnete Lager- und Verträglichkeitsgruppe,
3. die sicherheitsrelevanten Verpackungsmerkmale und
4. erforderlichenfalls besondere Sicherheitshinweise.

Die Liste ist bei der Bundesanstalt während der Dienststunden auszu-
legen. Auf Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung 
eine Abschrift oder Vervielfältigung zu überlassen.
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Gesetz über die Beförderung 
gefährlicher Güter 

 Gefahrgutbeförderungsgesetz

§ 5 GGBefG
Zuständigkeiten   

(1) Im Bereich der Eisenbahnen des Bundes, Magnetschwebebahnen, 
im Luftverkehr sowie auf dem Gebiet der See- und Binnenschifffahrt auf 
Bundeswasserstraßen einschließlich der bundeseigenen Häfen obliegt 
die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz und nach den 
auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften dem Bund in bundeseigener 
Verwaltung. Unberührt bleiben die Zuständigkeiten für die Hafenauf-
sicht (Hafenpolizei) in den nicht vom Bund betriebenen Stromhäfen an 
Bundeswasserstraßen.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates die für die Ausführung dieses Gesetzes und der auf ihm 
beruhenden Rechtsvorschriften zuständigen Behörden und Stellen 
zu bestimmen, soweit es sich um den Bereich der bundeseigenen 
Verwaltung handelt. Wenn und soweit der Zweck des Gesetzes durch 
das Verwaltungshandeln der Länder nicht erreicht werden kann, kann 
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Bundesamt 
für Güterverkehr, das Bundesamt für Strahlenschutz, das Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, die Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, das Bundesinstitut für Risikobe-
wertung, das Eisenbahn-Bundesamt, das Kraftfahrt-Bundesamt, die 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, das Robert-Koch-Institut, das 
Umweltbundesamt und das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk-, 
Explosiv- und Betriebsstoffe auch für den Bereich für zuständig erklären, 
in dem die Länder dieses Gesetz und die auf ihm beruhenden Rechts-
vorschriften auszuführen hätten. Das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung kann ferner durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass 
1. die Industrie- und Handelskammern für die Durchführung, Überwa-

chung und Anerkennung der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung 
von am Gefahrguttransport beteiligten Personen, für die Erteilung 
von Bescheinigungen sowie für die Anerkennung von Lehrgängen, 
Lehrgangsveranstaltern und Lehrkräften zuständig sind und insoweit 
Einzelheiten durch Satzungen regeln sowie

2. Sachverständige und sachkundige Personen für Prüfungen, Über-
wachungen und Bescheinigungen hinsichtlich der Beförderung 
gefährlicher Güter zuständig sind. Die in Satz 3 Nr. 2 Genannten 
unterliegen der Aufsicht der Länder und dürfen im Bereich eines 
Landes nur tätig werden, wenn sie dazu von der zuständigen 
obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten oder der 
nach Landesrecht zuständigen Stelle entsprechend ermächtigt 
worden sind.

§ 7a GGBefG
Anhörung

(1) Vor dem Erlass von Rechtsverordnungen nach den § 36 und 7 
sollen  Sicherheitsbehörden und -organisationen angehört werden, 
insbe sondere 
1. das Bundesamt für Strahlenschutz,
2. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
3. das Bundesinstitut für Risikobewertung,
4. die Physikalisch-Technische Bundesanstalt,
5. das Robert-Koch-Institut,
6. das Umweltbundesamt,
7. das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk-, Explosiv- und Be-

triebsstoffe und
8. das Eisenbahn-Bundesamt.

§ 9 GGBefG
Überwachung

(1) Die Beförderung gefährlicher Güter unterliegt der Überwachung 
durch die zuständigen Behörden.

(2) Die für die Beförderung gefährlicher Güter Verantwortlichen 
(Absatz  5 )  haben den fü r  d ie  Überwachung zuständ i -
gen Behörden und deren Beauftragten die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen. 

Die von der zuständigen Behörde mit der Überwachung beauftragten 
Personen sind befugt, Grundstücke, Betriebsanlagen, Geschäftsräume, 
Fahrzeuge und zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, für wich-
tige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Menschen sowie für 
Tiere und Sachen auch die Wohnräume des Auskunftsp  ichtigen zu 
betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen und die 
geschäftlichen Unterlagen des Auskunftsp  ichtigen einzusehen. Der 
Auskunftsp  ichtige hat diese Maßnahmen zu dulden. Er hat den mit 
der Überwachung beauftragten Personen auf Verlangen Proben und 
Muster von gefährlichen Stoffen und Gegenständen oder Muster von 
Verpackungen zum Zwecke der amtlichen Untersuchung zu überge-
ben. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Der Auskunftsp  ichtige hat 
der für die Überwachung zuständigen Behörde bei der Durchführung 
der Überwachungsmaßnahmen die erforderlichen Hilfsmittel zu stellen 
und die nötige Mithilfe zu leisten.

(2a) Überwachungsmaßnahmen können sich auch auf Brief- und andere 
Postsendungen beziehen. Die von der zuständigen Behörde mit der 
Überwachung beauftragten Personen sind nur dann befugt, verschlos-
sene Brief- und andere Postsendungen zu öffnen oder sich auf sonstige 
Weise von ihrem Inhalt Kenntnis zu verschaffen, wenn Tatsachen die 
Annahme begründen, dass sich darin gefährliche Güter im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 be  nden und von diesen eine Gefahr ausgeht. Das Grund-
recht des Brief- und Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt. Absatz 2 gilt für die Durchführung von 
Überwachungsmaßnahmen entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Überwachung von Ferti-
gungen von Verpackungen, Behältern (Containern) und Fahrzeugen, 
die nach Baumustern hergestellt werden, welche in den Vorschriften 
für die Beförderung gefährlicher Güter festgelegt sind.

(3a) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können 
sich auch auf die Überprüfung der Konformität der in Verkehr be  ndli-
chen und verwendeten Verpackungen, Beförderungsbehältnisse und 
Fahrzeuge beziehen.

(3b) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können 
sich auch auf die Überprüfung der Hersteller, Einführer, Eigentümer, 
Betreiber und Verwender von Verpackungen, Beförderungsbehältnissen 
und Fahrzeugen durch Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 insoweit beziehen, 
wie die Verpackungen, Beförderungsbehältnisse und Fahrzeuge von 
diesen Stellen konformitätsbewertet, erstmalig oder wiederkehrend 
geprüft worden sind, soweit dies in Rechtsverordnungen nach § 3 
gestattet ist.

(3c) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können 
sich auch auf die Überprüfung der Herstellung und der Prüfungen durch 
die Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 beziehen, wenn diese Stellen die 
Konformitätsbewertung der Verpackung, der Beförderungsbehältnisse 
oder der Fahrzeuge vorgenommen, das Qualitätssicherungsprogramm 
oder Prüfstellen des Herstellers oder Betreibers anerkannt haben, soweit 
dies in Rechtsverordnungen nach § 3 gestattet ist.

(4) Der zur Erteilung der Auskunft Verp  ichtete kann die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen 
der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfah-
rens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

§ 12 GGBefG
Kosten

(1) Für Amtshandlungen einschließlich Prüfungen und Untersuchungen 
nach diesem Gesetz und den auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften 
werden Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. Das Verwaltungs-
kostengesetz vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821)  ndet Anwendung.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
bestimmt durch Rechtsverordnung die gebührenp  ichtigen Tatbe-
stände näher und sieht dabei feste Sätze, auch in der Form von 
Gebühren nach Zeitaufwand, Rahmensätze oder Gebühren nach 
dem Wert des Gegenstandes der Amtshandlung vor. Die Gebühr 
beträgt mindestens fünf Euro. Mit Ausnahme der Gebühr für die 
Bauartprüfung, Zulassung oder Anerkennung der Muster der Ver-
sandstücke der Klasse 7 mit einer Gesamtbruttomasse von mehr als 
1 000 Kilogramm darf sie im Einzelfall 25 000 Euro nicht übersteigen. 
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Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 

Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und 
auf Binnengewässern *) 

Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn 
und Binnenschifffahrt

  § 8 GGVSEB
Zuständigkeiten der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zuständige 
Behörde für 
1. Aufgaben nach 

a)  Kapitel 2.2 ADR/RID/ADNR/ADN mit Ausnahme der dem 
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung nach § 10 und 
dem Bundesamt für Strahlenschutz nach § 11 zugewiesenen 
Zuständigkeiten,

b) Kapitel 3.3 ADR/RID/ADNR/ADN mit Ausnahme der dem Bun-
desamt für Wehrtechnik und Beschaffung nach § 10 zugewie-
senen Zuständigkeiten,

c)  Kapitel 4.1 mit Ausnahme von Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpa-
ckungsanweisung P 200, P 201 und P 203 ADR/RID und die 
dem Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung nach § 10 
zugewiesenen Zuständigkeiten,

d) Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5 
und 4.2.3.4 ADR/RID,

e)  Kapitel 4.3, in Bezug auf Absatz 4.3.3.2.5 ADR/RID im Einver-
nehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

f) den Unterabschnitten 6.2.2.5 und 6.2.2.6 ADR/RID,
g)  Kapitel 6.7 mit Ausnahme von Absatz 6.7.2.19.6 Satz 3 Buch-

stabe b und Absatz 6.7.4.14.6 Satz 3 Buchstabe b ADR/RID,
h) Kapitel 6.8 in Bezug auf die Prüfung, die Erteilung der Kenn-

zeichnung und die Baumusterzulassung von Tankcontainern und 
MEGC sowie die Festlegung von Bedingungen nach Abschnitt 
6.8.4 Buchstabe c Sondervorschrift TA 2 ADR/RID,

i) Kapitel 6.9 ADR/RID,
j) Kapitel 6.11 ADR/RID und
k) Kapitel 6.12 in Verbindung mit Absatz 7.5.5.2.3 und Kapitel 9.8 

ADR,
 soweit die jeweilige Aufgabe keiner anderen Stelle zugewiesen ist;
2.  die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoffe in besonderer Form 

nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 
Satz 1, die Bestätigung nach Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe 
a, die Zulassung der Bauart von Verpackungen für nicht spaltbares 
oder spaltbares freigestelltes Uranhexa  uorid nach Absatz 5.1.5.2.1 
in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.1, die Bestätigung nach 
Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a, die Prüfung und Zulassung 
der Bauart gering dispergierbarer radioaktiver Stoffe nach Absatz 
5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 2 und für 
die Bestätigung nach Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a ADR/
RID im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Strahlenschutz;

3.  die Prüfung, die Anerkennung von Prüfstellen und Sachkundigen 
für Inspektionen, die Erteilung der Kennzeichnung und die Bau-
artzulassung von Verpackungen, IBC, Großverpackungen und 
Bergungsverpackungen nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 
ADR/RID sowie für die Zulassung der Reparatur  exibler IBC nach 
Abschnitt 1.2.1 ADR/RID/ADNR/ADN;

4.  die Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungspro-
grammen für die Fertigung, Rekonditionierung und Prüfung von 
Verpackungen, IBC und Großverpackungen sowie die Anerkennung 
von Inspektionsstellen für die Prüfung der Funktionsfähigkeit und 
Wirksamkeit der Qualitätssicherungsprogramme nach den Kapiteln 
6.1, 6.3, 6.5 und 6.6, für die wiederkehrende Inspektion und Prü-
fung von IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 und für die Anerkennung 
und Überwachung von Qualitätssicherungsprogrammen für die 
Auslegung, Herstellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, 
die Wartung und Inspektion von prüfp  ichtigen Versandstücken für 
radioaktive Stoffe nach Kapitel 6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 
ADR/RID/ADNR/ADN;

5.  die Zulassung des Typs des porösen Materials nach Absatz 6.2.1.1.9 
ADR/RID;

6.  die Genehmigung neuer Aluminiumlegierungen nach Absatz 

6.2.3.4.2 und die Zulassung des Prüfverfahrens für Aluminiumle-
gierungen nach Absatz 6.2.5.4.2 ADR/RID;

7.  die Zustimmung zu alternativen Methoden nach Absatz 6.2.6.3.2.2 
und die Zustimmung nach Absatz 6.2.6.3.3 ADR/RID;

8.  die Bauartprüfung zulassungsp  ichtiger Versandstücke für radio-
aktive Stoffe nach Kapitel 6.4 ADR/RID;

9. die Überwachung qualitätssichernder Maßnahmen für die Konstruk-
tion, Herstellung, Prüfung, Dokumentation und Inspektion zulas-
sungsp  ichtiger Versandstücke für radioaktive Stoffe nach Kapitel 
6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 ADR/RID/ADNR/ADN;

10. die Anerkennung von technischen Regelwerken nach Absatz 
6.2.1.3.6.5.4, Abschnitt 6.2.5, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, Absatz 
6.7.3.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1, den Absätzen 6.7.5.2.9, 
6.8.2.1.4 sowie den Unterabschnitten 6.8.2.7 und 6.8.3.7 Satz 1 
ADR/RID im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung;

11. die Zulassung der Trennungsmetho-   den nach Unterabschnitt 
7.5.2.2 Fußnote a ADR/RID, soweit es sich nicht um den militäri-
schen Bereich handelt;

12. die Zulassung von Gütern zur Beförderung in Tankschiffen nach 
Absatz 1.5.1.2.1 ADNR;

13. die Erteilung von Ausnahmegenehmi   gungen für die Beförderung 
in Tankschiffen nach Abschnitt 1.5.2 ADN und

14. die Zulassung von Gasspüranlagen nach Unterabschnitt 7.2.2.6 
ADNR/ADN.

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe h gilt nicht für Tanks, soweit diese ab 
dem 1. Juli 2007 als ortsbewegliche Druckgeräte nach § 3 oder § 4 
der OrtsDruckV konformitätsbewertet worden sind.

§ 9 GGVSEB
Zuständigkeiten der von der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
anerkannten Sachverständigen

Die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung nach § 6 
Absatz 5 der Gefahrgutverordnung See anerkannten Sachverständigen 
sind zuständig für 
1. die Baumusterprüfung von ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC 

nach Kapitel 6.7 und von Tankcontainern, Tankwechselaufbauten 
(Tankwechselbehältern) und MEGC nach Kapitel 6.8 ADR/RID;

2. die erstmalige, wiederkehrende und außerordentliche Prüfung von 
ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC nach Kapitel 6.7 und von 
Tankcontainern, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehältern) und 
MEGC nach Kapitel 6.8 ADR/RID und

3. die Festlegung von Anforderungen bei der Prüfung von ortsbeweg-
lichen Tanks, Tankcontainern, Tankwechselaufbauten (Tankwech-
selbehältern) und MEGC nach den Absätzen 4.3.3.2.5, 6.7.2.6.3, 
6.7.2.10.1, 6.7.2.19.10, 6.7.3.15.10, 6.8.2.2.10, 6.8.3.4.4, 6.8.3.4.7 
und 6.8.3.4.8, Abschnitt 6.8.4 Buchstabe b und d Sondervorschrift 
TT 2 und TT 7, jeweils im Einvernehmen mit der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung, sowie nach Absatz 6.8.5.2.2 ADR/
RID.

Satz 1 gilt nicht für Tanks, soweit diese ab dem 1. Juli 2007 als orts-
bewegliche Druckgeräte nach § 3 oder § 4 der OrtsDruckV konformi-
tätsbewertet worden sind.

§ 16 GGVSEB
Besondere Zuständigkeiten in der Binnenschifffahrt   

(4) Die Zentralstelle Schiffsuntersuchungskommission/Schiffseichamt 
bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest, die Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung oder die jeweilige nach Landesrecht 
zuständige Stelle ist zuständige Behörde
1. für die Ausstellung von Bescheinigungen über von ihr nach § 5 

erteilte Ausnahmen nach Absatz 1.5.1.4.1 ADNR/1.5.2.2.2 ADN 
und

2.  für zugelassene Gleichwertigkeiten und Abweichungen nach Ab-
schnitt 1.5.3 ADNR/ADN. 
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Verordnung über die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen

Gefahrgutverordnung See

§ 6 Gefahrgutverordnung See
Zuständigkeiten

(5) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist für die 
Durchführung dieser Verordnung zuständig für die Bauartzulassung von 
Verpackungen, IBC und Großverpackungen und für die Prüfung der Zu-
lassung der Baumuster von ortsbeweglichen Tanks und Gascontainern 
mit mehreren Elementen (MEGC) sowie für die Zulassung von Schüttgut-
Containern, die keine Frachtcontainer sind, sowie für die Anerkennung 
von Sachverständigen für Prüfungen an IBC, ortsbeweglichen Tanks, 
Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) sowie in allen Fällen, 
in denen im IMDG-Code einer zuständigen Behörde für Verpackungen, 
IBC, Großverpackungen, ortsbewegliche Tanks und Gascontainer mit 
mehreren Elementen (MEGC) Aufgaben übertragen worden sind, sowie 
in allen Fällen, in denen im IMDG-Code für gefährliche Güter der Klassen 
1 - ausgenommen Güter, die militärisch genutzt werden -, der Klassen 
2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 7 - in Bezug auf Prüfung und Zulassung radio-
aktiver Stoffe, die Prüfung zulassungsp  ichtiger Versandstücke sowie 
die Qualitätssicherung und -überwachung von Versandstücken - und 
der Klasse 9 - ausgenommen Meeresschadstoffe - sowie nach dem 
EmS-Leitfaden eine zuständige Behörde tätig werden muss.  

Verordnung über den Schutz 
vor Schäden durch ionisierende Strahlen 

Strahlenschutzverordnung 

§ 25 StrlSchV
Verfahren der Bauartzulassung

(2) Die Zulassungsbehörde hat vor ihrer Entscheidung auf Kosten des 
Antragstellers eine Bauartprüfung durch die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt unter Beteiligung der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung zu Fragen der Dichtheit, der Werkstoffauswahl 
und der Konstruktion der Umhüllung des radioaktiven Stoffes sowie 
der Qualitätssicherung zu veranlassen. Der Antragsteller hat der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung auf Verlangen die zur Prüfung erfor-
derlichen Baumuster zu überlassen.

Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen
Chemikaliengesetz

§ 12j ChemG
Zulassungsstelle, Bewertung, 

Verordnungsermächtigung

(2) Die Zulassungsstelle entscheidet über das Vorliegen der Zulas-
sungsvoraussetzungen 
1.  nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b und c im Einvernehmen mit 

dem Bundesinstitut für Risikobewertung,
2.  nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c, soweit Auswirkungen auf 

den Menschen am Arbeitsplatz zu bewerten sind, im Einvernehmen 
mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die 
insoweit der Fachaufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales unterliegt, und

3.  nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d im Einvernehmen mit dem 
Umweltbundesamt.

Soweit bei einer der in Satz 1 genannten Behörden, bei dem Julius 
Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturp  anzen, bei der Bun-
desanstalt für Materialforschung und -prüfung oder beim Robert Koch-
Institut besondere Fachkenntnisse zur Beurteilung der Wirksamkeit eines 
Biozid-Produkts vorliegen, kann die Zulassungsstelle zur Entscheidung 
über das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen nach § 12b Abs. 1 
Nr. 2 Buchstabe a eine Stellungnahme dieser Behörde einholen. 

Bei der Bewertung, ob die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind, 
sind die in Anhang VI der Richtlinie 98/8/EG in der jeweils jüngsten im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Fassung 
festgelegten Grundsätze einzuhalten.

Gesetz über die Prüfung und Zulassung von 
Feuerwaffen, Böllern, Geräten, bei denen 

zum Antrieb Munition verwendet wird, 
sowie von Munition und sonstigen Waffen 

Beschussgesetz

§ 10 BeschG
 Zulassung von pyrotechnischer Munition

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbunde-
nen Antriebsvorrichtung darf nur dann in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes verbracht oder gewerbsmäßig hergestellt werden, wenn sie 
ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach von 
der zuständigen Behörde zugelassen ist.

(2) Bei pyrotechnischer Munition, die nach Absatz 1 zugelassen ist, sind 
neben der gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnung die Verwen-
dungshinweise anzubringen. Soweit sich die Verwendungshinweise auf 
der einzelnen Munition nicht anbringen lassen, sind sie auf der kleinsten 
Verpackungseinheit anzubringen.

(3) Die Zulassung ist zu versagen, 
1. soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des 

Benutzers oder Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht 
gewährleistet ist,

2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung, 
Beschaffenheit, Maße, den höchsten Gebrauchsgasdruck und die 
Bezeichnung gemäß einer nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 erlassenen 
Rechtsverordnung nicht entspricht,

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und 
Beständigkeit dem jeweiligen Stand der Technik nicht entspricht,

4. wenn der Antragsteller auf Grund seiner betrieblichen Ausstattung 
oder wegen eines unzureichenden Qualitätssicherungssystems 
nicht in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass die nachgefertigte 
Munition in ihrer Zusammensetzung und Beschaffenheit nach dem 
zugelassenen Muster hergestellt wird.

§ 13 BeschG
Ausnahmen in Einzelfällen

Die für die Zulassung jeweils zuständige Behörde kann im Einzelfall 
Ausnahmen von dem Erfordernis der Prüfung und Zulassung nach 
§ 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 oder § 11 Abs. 1 
bewilligen oder Abweichungen von den Versagungsgründen des § 7 
Abs. 3 oder 4, des § 8 Abs. 2 oder 3, des § 10 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 oder 
des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 zulassen, wenn öffentliche Interessen 
nicht entgegenstehen.

§ 20 BeschG
 Zuständigkeiten

(3) Zuständig für die Zulassung der in den §§ 7 und 8 und die Prüfung 
der in § 9 Abs. 4 bezeichneten Schusswaffen und technischen Gegen-
stände ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt; ihr gegenüber 
sind auch die Anzeigen nach § 9 Abs. 2 zu machen. Für die Prüfung und 
Zulassung der in § 10 bezeichneten pyrotechnischen Munition sowie 
der in § 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterab-
schnitt 3 Nummer 1.3 zum Waffengesetz bezeichneten hülsenlosen 
Munition ohne Geschoss ist die Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung zuständig.

Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz
Beschussverordnung

§ 11 BeschussV
 Bauartzulassung für besondere Schusswaffen,
pyrotechnische Munition und Schussapparate

(2) Schusswaffen und sonstige Gegenstände nach § 8 des Gesetzes, 
Schusswaffen nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes sowie pyrotechnische 
Munition nach § 10 des Gesetzes müssen den in der Anlage I Nr. 4, 5 
und 6 bezeichneten technischen Anforderungen entsprechen. 

Hülsenlose Munition ohne Geschoss nach § 11 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum 
Waffengesetz muss den Anforderungen nach § 6a Absatz 1 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz entsprechen. § 12c Absatz 3 
der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz  ndet entsprechende 
Anwendung.
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(3) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall von einzelnen Anforde-
rungen der Anlage I Ausnahmen zulassen, wenn 
1. im Falle der Zulassung nach § 7, 8 oder    10 des Gesetzes die 

Sicherheit des Benutzers oder Dritter in anderer Weise gesichert 
ist,

2. im Falle der Zulassung nach § 9 des Gesetzes die Schusswaffen 
keine größere Gefahr hervorrufen als diejenigen, die die Anforde-
rungen der Anlage I Nr. 4 erfüllen.

(4) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall über die Anlage I hinaus-
gehende Anforderungen stellen, wenn der Schutz von Leben und 
Gesundheit des Benutzers oder Dritter dies erfordert.

(5) Nach den Anforderungen der Anlage I Nr. 5.2.1 und 5.2.2 wird 
pyrotechnische Munition entsprechend ihrer Gefährlichkeit in die 
Klassen PM I und PM II eingeteilt.

Verordnung über ortsbewegliche Druckgeräte

§ 11 OrtsDruckV
Besondere Zuständigkeiten

(1) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und das 
Eisenbahn-Bundesamt richten, soweit es bei der Durchführung dieser 
Verordnung um die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gefahr-
gutbeförderungsgesetz geht, nach Maßgabe der Anlage 1 jeweils 
eine zugelassene Stelle ein. Diese darf die in Anlage 2 beschriebenen 
Aufgaben und Tätigkeiten wahrnehmen. Soweit von der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung und dem Eisenbahn-Bundesamt 
außerhalb der Tätigkeit als zugelassene Stelle hoheitliche Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher Güter wahrgenommen 
werden, bleibt die Fachaufsicht des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung unberührt.

(3) Für die Überwachung sind, soweit es bei der Durchführung dieser 
Verordnung um die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gefahr-
gutbeförderungsgesetz geht, zuständig
1.  die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung für Tanks von 

Tankcontainern und für ortsbewegliche Tanks,
2. das Eisenbahnbundesamt für Gefäße und Tanks von Batteriewagen, 

für Tanks von Eisenbahnkesselwagen und für abnehmbare Tanks,
3.  die vom Bundesministerium der Verteidigung bestimmte Stelle für 

ortsbewegliche Druckgeräte des militärischen Bereichs, die nach 
dieser Verordnung konformitätsbewertet und geprüft worden sind 
und von der Bundeswehr oder ausländischen Streitkräften für eigene 
Zwecke für die Beförderung gefährlicher Güter verwendet werden, 
und

4.  die nach Landesrecht zuständigen Behörden gemäß § 8 Abs. 1 
Satz 1 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes für übrige 
ortsbewegliche Druckgeräte.

(4) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ko-
ordiniert die Überwachung durch die in Absatz 3 Nr. 1 bis 3 genannten 
Behörden und beteiligt die in Absatz 3 Nr. 4 genannten Behörden. In 
Tagungen zur Koordinierung führt das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung den Vorsitz, das Sekretariat führt die Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prüfung. Die Tagungen  nden minde-
stens einmal jährlich statt. Die Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung erstellt einmal jährlich einen Bericht über die Überwachung.

Anlage 2 (zu § 11 Abs. 1) OrtsDruckV
Aufgaben der zugelassenen Stellen nach § 11 Abs. 1

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 3716

(1) Die zugelassene Stelle bei der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung darf Konformitätsbewertungen und Prüfungen von orts-
beweglichen Druckgeräten, ausgenommen Aufsetztanks, Tanks oder 
Gefäße von Batterie-Fahrzeugen und Batteriewagen, Tanks von Eisen-
bahnkesselwagen und Tankfahrzeugen, einschließlich der Ventile und 
Ausrüstungsteile mit unmittelbarer Sicherheitsfunktion durchführen. 

Für die Konformitätsbewertung von Gefäßen gilt dies nur, wenn die 
Konformität des Baumusters ortsbeweglicher Druckgeräte gleichzeitig 
für die Kennzeichnung und die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen bewertet werden soll.

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung

§ 78 LuftVZO
Erlaubnis, Rücknahme und Widerruf

(3) Verpackungen zum Transport gefährlicher Güter mit Ausnahme 
der Klasse 7 (radioaktive Stoffe) bedürfen der Zulassung durch die 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Verpak-
kungen zum Transport gefährlicher Güter der Klasse 7 bedürfen der 
Zulassung und der Beförderungsgenehmigung durch das Bundesamt 
für Strahlenschutz (BfS), soweit diese nach JAR-OPS 1 deutsch oder 
JAR-OPS 3 deutsch festgelegt sind, ansonsten der Bauartprüfung 
durch den Hersteller auf der Basis eines von der BAM genehmigten 
Qualitätssicherungsprogrammes.

Verordnung über Deponien und Langzeitlager
Deponieverordnung 

Anhang 1
Anforderungen an den Standort, die geologische 

Barriere, Basis- und Ober  ächenabdichtungssysteme 
von Deponien der Klasse 0, I, II und III 

(zu § 3 Absatz 1, § 10 Absatz 1, den §§ 23, 28)

2.4  Zulassung von Geokunststoffen, Polymeren und 
Dichtungskontrollsystemen

2.4.1 Zuständigkeiten und Aufgaben
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zu-
ständig für die Prüfung und Zulassung von Geokunststoffen wie 
Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-Drän-
elemente, Bewehrungsgitter aus Kunststoff, von Polymeren und 
von Dichtungskontrollsystemen für die Anwendung in Basis- und 
Ober  ächenabdichtungen von Deponien auf der Basis eigener 
Untersuchungen und von Ergebnissen akkreditierter Stellen. Sie 
hat in diesem Zusammenhang folgende Aufgaben: 
1. De  nition von Prüfkriterien,
2. Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung,
3. Festlegung von Anforderungen an den fachgerechten Einbau 

und das Qualitätsmanagement.

2.4.2 Zulassung
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung berück-
sichtigt bei der Zulassung von Geokunststoffen, Polymeren und 
Kontrollsystemen mindestens die Kriterien und Einwirkmecha-
nismen nach Nummer 2.1.1 zum Stand der Technik.

2.4.3 Antrag
Die Zulassung wird vom Hersteller des Geokunststoff-, Polymer- 
oder Kontrollsystem-Produkts beantragt.

2.4.4 Fachbeirat
Bei der Bearbeitung der Zulassungsrichtlinien, die die Vorausset-
zungen und Anforderungen der Zulassung der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung beschreiben, wirkt ein Fachbeirat 
beratend mit, in dem Vertreter der Länderfachbehörden, des 
Umweltbundesamtes und Fachleute aus anderen relevanten 
Bereichen vertreten sind. Die Geschäftsführung des Fachbeirats 
liegt bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.

2.4.5 Veröffentlichung
Die Zulassungsrichtlinien sowie die Zulassungsscheine be-
standskräftiger Zulassungen werden von der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung in geeigneter Form öffentlich 
zugänglich gemacht. 

7.9 International Maritime Dangerous Goods Code 
Competent Authority

7.9.2 Approvals, permits or certi  cates issued by the competent au-
thority or body authorized by and under the responsibility of that 
competent authority should be recognized by other countries 
where such issue is referred to in this Code.

Stand: 01. Januar 2010
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